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Genderhinweis: 

Wir legen großen Wert auf geschlechtliche Gleichberechtigung. Soweit sich die in diesem Be-
richt verwendeten Bezeichnungen auf natürliche Personen beziehen, gilt die gewählte Form 
für beide Geschlechter. Bei der Anwendung dieser Bezeichnungen auf bestimmte natürliche 
Personen ist die jeweils geschlechtsspezifische Form zu verwenden. 
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1 ÜBERSICHT 
 

Das örtliche Raumordnungsprogramm der Gemeinde stammt aus dem Jahr 2001. Bisher wur-
den 15 Änderungsverfahren durchgeführt. Die aktuell laufende 16. Änderung umfasst die 
Überarbeitung des ÖEK. 

Im gegenständlichen 17. Änderungsverfahren sind folgende Änderungen vorgesehen: 

ÄP KG, Verortung Kurzbeschreibung/Titel 

1 Rastenfeld, 

Rastenfeld bei 
P&R 

Widmung für Bauland-Sondergebiet für Feuerwehrhaus und Veranstal-
tungshalle 

 
2 Rastenfeld 

Rastenfeld bei Au-
tohaus 

Widmung von Verkehrsfläche-privat 

 
3 Rastenfeld 

a) Rastenfeld 
Nordwest 

 

 

 

 

 

 

 

 

Widmung zweier Gebs ohne Wohnnutzung 

Geb 126 
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b) Rastenfeld 83 

Geb 127 

 
4 Rastenfeld, 

Bei Rastenfeld 93 

Widmung von Bauland-Gebiete für erhaltenswerte Ortsstruktur 

 
5 Rastenfeld 

Brücke Ottenstei-
ner Stauseee 

Widmung von Verkehrsfläche-privat für den Radtunnel 

 
6 Marbach im Felde 

Marbach Ost und 
West 

Widmungstausch Bauland-Agrargebiet und Grünland-Freihaltefläche 
sowie Widmung von Grünland-Freihaltefläche-Retention in der Wild-
bach-Gefahrenzone 

 



Örtliches Raumordnungsprogramm 2001   17. Änderung �± Entwurf 

 

 

E -5- 

7 Rastenfeld 

Rastenfeld Süd-
ost 

Abrundung von Bauland-Wohngebiet 

 
 

8 Rastenfeld 

Betriebsgebiet 

Erweiterung von Bauland-Betriebsgebiet und Grünland-Grüngürtel 

 

 

 

Strategische Umweltprüfung  

In der Gemeinde gilt das örtliche Raumordnungsprogramm 2001 mit einem verordneten Ent-
wicklungskonzept. Dieses Entwicklungskonzept wird nicht abgeändert - jedoch wurde dieses 
vollumfänglich überarbeitet, wurde vom Gemeinderat beschlossen, jedoch liegt noch keine 
Rechtskraft vor. Daher gilt noch das bisher rechtskräftige ÖEK. Die gegenständlichen Ände-
rungspunkte sind sowohl vom rechtskräftigen als auch geplanten Örtlichen Entwicklungskon-
zept abgedeckt, widersprechen diesem nicht oder sind als geringfügig einzustufen.  
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2 GEPLANTE VERORDNUNG 
 

�0�D�U�N�W�J�H�P�H�L�Q�G�H���5�D�V�W�H�Q�I�H�O�G 

�g�U�W�O�L�F�K�H�V���5�D�X�P�R�U�G�Q�X�Q�J�V�S�U�R�J�U�D�P�P���������� 

���������b�Q�G�H�U�X�Q�J 

 

�†���� 

Der Gemeinderat der Marktgemeinde Rastenfeld ändert gemäß § 25 iVm §§ 24 NÖ ROG 2014 
das Örtliche Raumordnungsprogramm in den Katastralgemeinden Marbach am Felde und 
Rastenfeld ab. 

 

 

�†���� 

Die Widmung und Nutzung der einzelnen Grundflächen werden so abgeändert bzw. festgelegt, 
wie dies in dem von der Kommunaldialog Raumplanung GmbH, Riefthalgasse 12, 3130 Her-
zogenburg, GZ 24 036E, verfassten Plan auf den Planblättern 2 und 3 neu dargestellt ist und 
im dazugehörigen Erläuterungsbericht begründet ist. Die Plandarstellung ist Bestandteil der 
Verordnung. 

 

�†���� 

Die Freigabebedingung für die neu gewidmete Aufschließungszone BB-A25 lautet: 

A25: Erweiterung des Teilbebauungsplanes unter Rücksichtnahme auf die Festlegungen des 
Landschaftsschutzgebietes, dazu zählen: 

�x Festlegungen zur verträglichen Gebäudehöhe 
�x Möglicherweise Veränderungen beim Bezugsniveau 

 

 

�†���� 

Diese Verordnung tritt nach ihrer Genehmigung durch die NÖ Landesregierung und ihrer da-
rauffolgenden Kundmachung mit dem auf den Ablauf der zweiwöchigen Kundmachungsfrist 
folgenden Tag in Kraft. 
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3 GRUNDLAGENFORSCHUNG 
 

Die 16. Änderung (läuft parallel) beinhaltet eine generelle Überarbeitung des Örtlichen Ent-
wicklungskonzeptes. Im Zuge dessen wurde auch eine umfassende Grundlagenforschung 
durchgeführt. Daher sind die Grundlagen als aktuell zu bezeichnen.  

Nachfolgend werden überblicksmäßig die wichtigsten Daten entsprechend § 25 Abs 4 NÖ 
ROG 2014 dargestellt. 

 

3.1 Bevölkerungsentwicklung  

Im Mai des Jahres 2025 steht die Bevölkerung der Marktgemeinde Rastenfeld bei 1.569 Ein-
wohnern (vgl. GWR 2025). Zu diesen Hauptwohnsitzern kommen noch 423 Personen im Ne-
benwohnsitz hinzu.  

Der Großteil der Bevölkerung wohnt in den Katastralgemeinden Peygarten-Ottenstein, Ras-
tenfeld, Marbach im Felde, Niedergrünbach und Mottingeramt. 

 

Abbildung 1: Bevölkerungsentwicklung seit 2002. 

 

3.2 Baulandbilanz  

Das Gemeindegebiet von Rastenfeld erstreckt sich über 48 km², wobei 90% landwirtschaftlich 
genutzte Flächen bzw. Waldflächen sind. Rund 3% der Gemeindefläche sind Bauland. In der 
Gemeinde sind 140,8 ha als Bauland gewidmet, welches folgendermaßen aufgeschlüsselt ist: 

 

 1.200

 1.250

 1.300

 1.350

 1.400

 1.450

 1.500

 1.550

 1.600

 1.650

Bevölkerungsentwicklung seit 2002



Örtliches Raumordnungsprogramm 2001   17. Änderung �± Entwurf 

 

 

E -8- 

Gemeinde Rastenfeld  

 

3.3 Naturgefahren  

Im Gemeindegebiet sind folgende Gefährdungspotenziale aus naturräumlicher Sicht bekannt: 

�x Gefahrenhinweiskarte Rutschprozesse 

�x Gefahrenhinweiskarte Sturzprozesse 

�x Gefahrenhinweiskarte Hangwasser 

�x Gefahrenzonenplan gelbe und rote Gefahrenzonen 

�x Altstandorten und Altlasten 

 

3.4 Weiteres  

Die Gemeinde Rastenfeld ist Teil folgender Schutzkategorien aus naturschutzrechtlicher Sicht: 

�x Natura 2000 FFH-�*�H�E�L�H�W���Ä�.�D�P�S- �X�Q�G���.�U�H�P�V�W�D�O�³ 

�x �1�D�W�X�U�D�������������9�R�J�H�O�V�F�K�X�W�]�J�H�E�L�H�W���Ä�.�D�P�S- �X�Q�G���.�U�H�P�V�W�D�O�³���X�Q�G���1�D�W�X�U�D�������������9�R�J�H�O�V�F�K�X�W�]��

�J�H�E�L�H�W���Ä�:�D�O�G�Y�L�H�U�W�H�O�³ 

�x �/�D�Q�G�V�F�K�D�I�W�V�V�F�K�X�W�]�J�H�E�L�H�W���Ä�.�D�P�S�W�D�O�³ 
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Im Jänner 2025 wurde das Regionale Raumordnungsprogramm Raum Krems erlassen. Die-

ses sieht folgende Festlegungen für die Gemeinde vor: 

�x Erhaltenswerte Landschaftsteile 

�x Siedlungsgrenzen 
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4 STAND ÖRTLICHES ENTWICKLUNGSKONZEPT  
 

Das rechtskräftige Örtliche Entwicklungskonzept der Gemeinde Rastenfeld stammt aus 2001 
und wurde 2008 sowie 2014 geändert. Aufgrund des Alters des ÖEK sowie den damit verbun-
denen zahlreichen Novellierungen des NÖ ROG und der veränderten Grundlagen entschloss 
sich die Gemeinde dazu eine generelle Überarbeitung durchzuführen. 

Die Ausarbeitung begann 2023 mit Grundlagenforschung und Bürgerbeteiligungsprozessen. 
Zwischenzeitlich wurden die Unterlagen durch den Gemeinderat beschlossen und zur auf-
sichtsbehördlichen Genehmigung vorgelegt. Die Behörde übermittelte am 01.10.2025 (RU1-
R-493/048-2024) informell das Gutachten der Raumordnungssachverständigen vom 
01.10.2025 (BD4-OR-493/001-2025). In diesem werden keine Widersprüche zu den Planungs-
richtlinien des NÖ ROG festgestellt. Das Gutachten des Naturschutzsachverständigen ist noch 
ausstehend. 

Da zwar ein rechtskräftiges ÖEK besteht, der Gemeinderat sich jedoch bereits eingehend mit 
dem IST- sowie dem SOLL-Zustand der Gemeinde auseinandergesetzt und dementspre-
chende Ziele formuliert hat, werden die gegenständlichen Änderungspunkte jeweils aus dem 
Gesichtspunkt des rechtskräftigen, aber auch des vor Beschluss befindlichen ÖEK betrachtet. 

 

�x Rechtskräftiges ÖEK �± 2001, Überarbeitungen 2008 und 2014 
�x Neues ÖEK = Generelle Überarbeitung ÖEK �± Entwurf 2025 (Auflage und Lokalaugen-

schein abgeschlossen) 

 

Die Festlegungen des neuen ÖEK wurden allesamt einer strategischen Umweltprüfung unter-
zogen. Für die relevanten Grundlagen und als Planungsentscheidung sind die Entwurfsunter-
�O�D�J�H�Q���G�H�V���Ä�Q�H�X�H�Q�³���g�(�.���P�D�‰�J�H�E�O�L�F�K�� 
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5 BESCHREIBUNG DER ÄNDERUNGSPUNKTE  

5.1 Änderungspunkt 1: KG Rastenfeld �± Widmung von Bau-
land -Sondergebiet für Feuerwehrhaus und Veranstal-
tungshalle  

Ausgangssituation und Beschreibung der Änderungen  

Das Feuerwehrhaus von Rastenfeld liegt im Betriebsgebiet östlich der Landesstraße B37. Die-
ses ist umzingelt von mehreren, flächenintensiven Betrieben. Es dient zurzeit ausschließlich 
für den Einsatzbereich der Feuerwehr Rastenfeld. 

Abbildung 2: Ausschnitt aus Entwurf ÖEK �± Betriebskonzept. Schwarz = aktueller Standort Feuerwehr. 

 
 

Der Ort Rastenfeld verfügt über ein Kulturhaus (neben der Kirche), in welchem Veranstaltun-
gen für Vereine abgehalten werden können. Dieses entspricht aufgrund seines Alters, der 
Größe, der Bausubstanz und der beengten Raumverhältnisse im umgebenden öffentlichen 
Raum nicht mehr den modernen Standards (nicht barrierefrei, kaum Parkmöglichkeiten, alte 
Bausubstanz). Ein zielgerichteter Ausbau ist an diesem Standort nicht möglich. 

 

Aufgrund moderner technischer Anforderungen ist sowohl für die Feuerwehr, als auch für eine 
Veranstaltungslocation ein neuer Standort erforderlich. Um Synergien zu schaffen und die Bo-
deninanspruchnahme zu minimieren, soll ein neuer Gebäudekomplex errichtet werden. Wei-
ters ist geplant ein Feuerwehrdepot sowohl für Rastenfeld als auch für Peygarten zu errichten. 
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Änderungen im Bereich Gst. 576, KG Rastenfeld 

�x Umwidmung von Grünland-Land- und Forstwirtschaft in Bauland-Sondergebiet im Aus-
maß von ca. 3.680m² 

 
 

 

Motivation und Interessensabwägung  

In den Erläuterungen zum Örtlichen Entwicklungskonzept wurden bereits die Überlegungen 
für die Verlegung des Feuerwehrhauses unterbreitet. Der gestiegene Raumbedarf, der Zu-
sammenschluss mit der FF Peygarten sowie die Nachnutzung des alten Feuerwehrgebäudes 
als Bauhof der Gemeinde stehen hier im Vordergrund. 
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Der Ausschnitt aus dem Entwurf zum Infrastruktur- und Verkehrskonzept (Ausarbeitungen des 
ÖEK) zeigt die hohe Dichte an Infrastruktureinrichtungen in Rastenfeld im Zentrumsbereich. 
Die Weiterführung der Durchmischung ist sinnvoll. 

 
 

Lagevorteil und Standortkriterien für gewählten Bereich: 

�x Sichere und funktionsgerechte Verkehrsanbindung: Überregionale Anbindung wird 
durch Umbau der Kreuzung B37 x B38 als Kreisverkehr maßgeblich verbessert, Er-
schließung des Änderungsbereiches durch Gemeindestraße bereits gegeben 

�x Ausreichend Parkmöglichkeiten: Park&Ride sowie weiterer Parkplatz direkt anschlie-
ßend an Änderungsbereich 

�x Zentrale Lage: innerhalb des Ortsbereiches von Rastenfeld, unmittelbar anschließend 
an Zentrumsbereich, kurze Wege fußläufig bewältigbar, bereits diverse Mischnutzun-
gen im Umgebungsbereich 

�x Abseits sensibler Nutzungen: Umgebungsbereich durch Mischnutzungen geprägt, 
Fortführung dieser Strukturen 

�x Verfügbarkeit von mindestens 3.000m²: Erwerb von vier Grundstücken im Ausmaß von 
ca. 3.680m² durch die Gemeinde 

�x Europaschutzgebiet: Keine Überlagerung mit Natura 2000 Gebieten und durch die 
Lage bzw. Vornutzung ergibt sich ein verringertes Habitatspotential 
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Abbildung 3: Ansicht von P&R Richtung Westen. 

 
 

Die Raum- und Umweltverträglichkeit der geplanten Widmungsmaßnahme wird durch die In-
halte der untenstehenden Tabelle nachgewiesen. 

Raumordnungsfachli-
che Kriterien  Beschreibung, Begründung  

Verbindliche Ziele 
(ROG, ÖEK) 

NÖ ROG: 
�x Planung der Siedlungsentwicklung im unmittelbaren An-

schluss an Ortsbereiche 
�x Anstreben einer möglichst flächensparenden verdichte-

ten Siedlungsstruktur 
�x Klare Abgrenzung von Ortsbereichen gegenüber der 

freien Landschaft 
�x Sicherstellung der räumlichen Voraussetzungen für eine 

leistungsfähige Wirtschaft,  
 
Rechtskräftiges ÖEK 
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�x Siedlungsgrenze für Wohnen festgelegt �± keine Relevanz für 
geplante gegenständliche Widmung 

�x Zentrumsbereich, Steigerung Zentralität des Hauptortes �± 
Konzentration von zwei wichtigen infrastrukturellen Einrichtun-
gen 

�x Wortlaut: Funktionen Rastenfeld: ausbaufähiger zentraler Ort 
 
Neues ÖEK 

 
�x RA2 für technische und gesellschaftliche Einrichtungen vorge-
sehen 

�x �:�R�U�W�O�D�X�W�����ÄDie bestehende hochwertige Infrastruktur und die 
öffentlichen Einrichtungen sollen erhalten und bedarfsgerecht 
weiterentwickelt werden, um die Attraktivität der Gemeinde als 
Wohn- und Betriebsstandort zu sichern.�³ 

 
Die Widmungsmaßnahme ist sowohl durch das rechtskräf-
tige, als auch durch das neue ÖEK abgedeckt.  
 

Überörtliche Planungs-
festlegungen 

Der Bereich wird von einem Erhaltenswerten Landschaftsteile lt. 
RegROP Raum Krems überlagert. 
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Das öffentliche Interesse an der Entwicklung einer technischen 
und gesellschaftlichen Einrichtung seitens der Gemeinde ist 
durch das ÖEK dokumentiert. 
Etwa 3,2% aller ELTs im Raum Krems liegen in der Gemeinde 
Rastenfeld. Der Großteil der ELTs in der Gemeinde liegen im 
nördlichen Bereich beim Ottensteiner Stausee, aber auch rund 
um die größten Siedlungsbereiche Rastenfeld-Peygarten. 

 
 
Der Änderungsbereich liegt im Ortsbereich von Rastenfeld �± die-
ser ist nicht nur durch die Baulandwidmungen, sondern auch 
durch die Nutzungen für Freizeitzwecke (Grünland-Sportanlage) 
und für Parkzwecke (Verkehrsfläche-privat). Er umfasst ein Aus-
maß von 3.680m² und beansprucht damit 0,05% des ELT in der 
Gemeinde. 
 
 
Standortwahl liegt Variantenvergleich zugrunde (siehe weiter un-
ten) 
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Die Kriterien und Schutzfestlegungen des Landschaftsschutzge-
biets sowie des Europaschutzgebiets werden gesondert doku-
mentiert. 
 

Geordnete Entwicklung 
anderer Gemeinden 

Keine Widmung nahe Gemeindegrenze 
Keine maßgebliche Erhöhung des Verkehrs �± geregelte Ver-
kehrsstruktur entlang B38 
 

Änderungsanlass, 
raumordnungsfachliche 
Begründung 

Bestehende Gebäude der Nutzungen Feuerwehr und Kultur er-
füllen die aktuellen technische, funktionalen und barrierefreien 
Anforderungen nicht mehr. Die bestehenden Standorte sind um-
zingelt von Betrieben (im Fall der Feuerwehr) bzw. Mischnutzun-
gen (Zentrum); teilweise sind die Räumlichkeiten zu klein, die 
Bausubstanz mangelhaft, die Parkmöglichkeiten nicht ausrei-
chend vorhanden, ohne barrierefreie Ausführung. 
 
Erhaltung wichtiger sozialer Infrastrukturen in der Gemeinde �± 
Verbesserung und Ausbau für ein modernes, zukunftsfähiges 
Funktionieren der Einrichtungen; bodensparende Umsetzung 
durch Konzentration mehrerer Nutzungen an einem Standort/in 
einem Gebäude 
 
Verordnung Wortlaut: �ÄDie bestehende hochwertige Infrastruktur 
und die öffentlichen Einrichtungen sollen erhalten und bedarfs-
gerecht weiterentwickelt werden, um die Attraktivität der Ge-
meinde als Wohn- und Betriebsstandort zu sichern.�³ 
 

Öffentliches Interesse Erhaltung wichtiger, zukunftsfähiger sozialer Infrastrukturen in 
der Gemeinde 
 

Standortwahl, Varian-
tenvergleich 

Nullvariante �± Beibehaltung der Nutzungen Feuerwehr und Kul-
tur an gegebenen Standorten: 
Überholte Umstände (Bausubstanz, Ausstattung, Platzmangel, 
Erreichbarkeit, Zugänglichkeit) im Bestand; keine Erweiterungs-
möglichkeiten im unmittelbaren Umgebungsbereich (Betriebsge-
biet bzw. Zentrum mit Mischnutzungen); moderne Anforderun-
gen können nicht erfüllt werden 

�Î  Nullvariante wird ausgeschlossen 
 
Variante Baulandreserven �± Verlegung der Einrichtungen: 
Anforderungen Feuerwehr: sichere Verkehrsanbindung, zentrale 
Lage in der Gemeinde, mindestens 2.000m², abseits sensibler 
Nutzungen; 
Anforderungen Kultur: ausreichend Parkmöglichkeiten, zentrale 
Lage im Hauptort; 
Kaum Baulandreserven kurzfristig verfügbar (Altreserven, tech-
nisch schwer bebaubar, bereits an Bauwerber vergeben, Auf-
schließungszone mit unerfüllten Bedingungen); 
Leerstände nicht verfügbar bzw. werden modernen, nutzungs-
spezifischen Anforderungen nicht gerecht 

�Î  Variante Baulandreserven wird ausgeschlossen 
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Variante Gemeindeeigentum �± Verlegung der Einrichtungen: 
Anforderungen siehe Variante Baulandreserven; 
Bauland-Grundstücke und Gebäude im Gemeindeeigentum be-
reits andersartig genutzt bzw. mit Mischnutzungen bestückt und 
verdichtet; Gemeindebestand wird modernen, nutzungsspezifi-
schen Anforderungen nicht gerecht 

�Î  Variante Gemeindeeigentum wird ausgeschlossen 
 
Variante Gemeindeeigentum �± Bündelung der Feuerwehren: 
Weiterer bestehender Feuerwehrstandort in Peygarten, Bünde-
lung der Tätigkeiten der Feuerwehren Peygarten und Rastenfeld 
�± räumlich begrenzt, keine Erweiterungsmöglichkeiten, keine 
Verfügbarkeiten im Umgebungsbereich, entspricht nicht moder-
nen Anforderungen an Feuerwehr; darüber hinaus keine Lösung 
für Veranstaltungsstätte 

 
�Î  Variante Bündelung wird ausgeschlossen  

 
Variante Neuwidmung �± Verlegung/Zusammenlegung der Ein-
richtungen 
Anforderungen Feuerwehr + Kultur: sichere Verkehrsanbindung, 
zentrale Lage in der Gemeinde/im Ort Rastenfeld, ausreichend 
Parkmöglichkeiten, abseits sensibler Nutzungen, mindestens 
3.000m², Verfügbarkeit; 
 
Mehrere Grundstücke im/anschließend an Ortsbereich als Po-
tentialflächen �±im ÖEK für derartige Nutzung vorgesehener Be-
reiche sind RA1 und RA2 
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Geregelte Verkehrsanbindung durch Kreuzungsbereiche bzw. 
neue Planungen zu Kreisverkehr 
 
RA 1: nördlich der B37, anschließend an Siedlungssplitter, be-
reits gegebene Nebenstraße mit Zufahrt, unterschiedliche Ei-
gentümer daher Verfügbarkeit fraglich 
 
RA 2: um Park & Ride-Anlage �± bereits Parkmöglichkeiten gege-
ben (Widmung Vp), südlich der B37, anschließend an Sied-
lungsraum und zentrale Einrichtungen im Hauptort, Mischnut-
zungen im Umgebungsbereich, über 3.000m² Fläche verfügbar 
�± Bereich erfüllt Anforderungen vollumfänglich: 
 

�Î  Variante Neuwidmung auf RA 2 wird herangezogen 
 

Geschlossene Sied-
lungsentwicklung 

Änderung innerhalb des Ortsbereiches �± definiert durch diverse 
Nutzungen (Sport, Parken, zentrale Einrichtungen), abgegrenzt 
durch B38 im Norden 
 

Berücksichtigung Sied-
lungsstrukturen 

Anlehnung an bestehende Nutzungen und Siedlungsausprägun-
gen, vorwiegend zentrale Mischnutzungen mit hohem Anteil an 
öffentlichen Nutzungen �± aufgrund gezielter Maßnahmen der 
Gemeinde hat sich der Kleinraum zum funktionalen, gesell-
schaftlichen und wirtschaftlichen Zentrum entwickelt 
 

Sicherung anderer 
Standorteignungen  

Entwicklung des Standortes durch ÖEK vorgesehen; 
Aktuell als Wiese/Acker genutzt (BKZ 29) �± weiterhin ausrei-
chend Ackerflächen gegeben 
 

Nutzungskonflikte, Ab-
schirmung 

Bereits Mischnutzungen vorliegend, 
Lage an B38, aber keine besonders sensiblen Nutzungen �± Nut-
zung findet im Gebäude statt, dadurch gute Lärmabschirmung 
 

Soziale Infrastruktur, 
Daseinsvorsorge 

Sicherung der sozialen Infrastruktureinrichtungen durch Ver-/Zu-
sammenlegung an geeigneteren Standort 
 

Sozialverträglichkeit Keine Steigerung der Bevölkerungszahl, neue Nutzung ein ei-
nem durch Mischnutzung geprägten Bereich 
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Bodenpolitik   

Bedarf (Baulandreser-
ven, Innenverdichtung) 

Quantitative und qualitative Bewertung der Baulandreserven im 
Zuge der Erstellung des ÖEKs umfassend erfolgt �± Großteil der 
Baulandreserven ist nicht verfügbar �± die Verfügbarkeit hängt 
von privaten Interessen ab �± das öffentliche Interesse ist auf-
grund mangelnder gesetzlicher Werkzeuge nicht umsetzbar; Va-
riantenvergleich erläutert, dass gegebene Baulandreserven und 
Leerstände den Anforderungen nicht genügen 
Kompakte Neuwidmung für Gebäudekomplex für Mischnutzun-
gen erforderlich 
 
Bestehendes Feuerwehrareal wird weiterhin als Bauhof für die 
Gemeinde genutzt, bleibt im Eigentum der Gemeinde 
Bestehendes Kulturhaus wird weiterhin für kleinere, kulturelle 
Veranstaltungen genutzt (z.B. Vernissagen), bleibt im Eigentum 
der Gemeinde 
 

Verfügbarkeit, Mobili-
sierung 

Gemeinde erwirbt betroffene Grundstücke und ist Projektumset-
zer 
 

Flächen-/bodensparend Sparsame Verwendung von Boden aufgrund der Konzentration 
zweier sozialer Einrichtungen an einem Standort 

Landwirtschaftliche 
Produktionsflächen, zu-
sammenhängende Flur 

Sparsame Inanspruchnahme von Boden, Nutzung als Grünland, 
BKZ bei ca. 29 �± als mittelwertiger Boden einzustufen; 
Landwirtschaftliche Flur im Ortsbereich �± Verbesserung der Nut-
zungskonformität bei Anpassung der Nutzung an Umgebungs-
bereich (Mischnutzungen) 
Keine maßgebliche Änderung im Zuschnitt der verbleibenden 
landwirtschaftlichen Flur 
 

Technische  
Voraussetzungen   

Hochwasser, Wildbach, 
Lawinen 

Keine Gefährdungshinweise in den offiziell zugänglichen Karten- 
und Datenmaterialien erkennbar 
 

Sturz-/Rutschprozesse Im Zuge der SUP zum ÖEK wurde Stellungnahme der Landes-
geologie eingeholt: 
�ÄGutachten: Die Ausweisungen für Rutschprozesse der Gefah-
renhinweiskarte des Landes NÖ für die Änderungspunkte RA1 
und RA2 gehen auf die rund 2 m hohe Straßenböschung der 
B38 (Grundstück Nr. 2354/1 KG Rastenfeld) zurück. Mit größe-
ren Rutschungen der Straßenböschung ist hier nicht zu rechnen. 
Ein Sicherheitsabstand von 5 m von Gebäuden zu den Bö-
schungen, sowohl nördlich als auch südlich der B38, ist einzu-
�K�D�O�W�H�Q���³ 
 
Bei Einhaltung dieses Abstandes �± keine Beeinträchtigungen zu 
erwarten: Fläche liegt im Eigentum bzw. in Verwaltung der Ge-
meinde, weswegen in nachgelagerten Verfahren eine Einhaltung 
des 5m-Abstandes von Gebäuden zur Böschung gewährleistet 
ist 
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Hangwasser Im Zuge der SUP zum ÖEK wurde Stellungnahme der Samek 
ZT eingeholt:  
�ÄLaut Stellungnahme von Samek ZT sind anfallende Hangwäs-
ser mittels geeigneter Maßnahmen (Fassung der Oberflächen-
wässer in Mulde) geordnet abzuleiten bzw. in den Einzugsflä-
chen der Entwässerungsmaßnahmen zu berücksichtigen.  
Die parallel zur B37 geführte Entwässerungsmulde ist zu erhal-
ten bzw. sind Ersatzmaßnahmen (z.B. Verrohrung) bei erforder-
lichen Überfahrten in Betracht zu ziehen.�³ 
 
Bei Berücksichtigung dieser Vorgaben �± keine Beeinträchtigun-
gen zu erwarten: Entwässerungsmulde verläuft auf öffentlichem 
Gut (Land NÖ), BS-Fläche liegt im Eigentum bzw. in Verwaltung 
der Gemeinde, weswegen in nachgelagerten Verfahren eine 
Einhaltung der Vorgaben gewährleistet ist;  
 

Grundwasser Keine Gefährdungshinweise in den offiziell zugänglichen Karten- 
und Datenmaterialien erkennbar; bei Lokalaugenschein keine 
Anzeichen für derartige Gefährdungen sichtbar 
 

Nutzungsgeschichte Bisher (grün-)landwirtschaftlich genutzt 
 
In den offiziell zugänglichen Karten- und Datenmaterialien sind 
keine Hinweise auf Altlasten oder Altablagerungen ablesbar 

Schatten- oder Feucht-
lage 

Keine Hinweise auf Feuchtlagen vor Ort erkennbar, laut eBod 
als trocken eingestuft; 
kein Wald im Anschluss -> keine Schattenlage gegeben 
 

Wasserver- und Ab-
wasserentsorgung 

Quantitativ und qualitativ ausreichend über das bestehende Be-
triebsgebiet vorhanden 
 

Verkehrsaspekte   

Erschließung Überregionale Erschließungsachsen bereits gegeben; 
Gemeindestraße zur Erschließung gegeben 
 

Verkehrsabwicklung, -
fluss 
Verkehrssicherheit 

Im Kreuzungsbereich von B38xB37 ist Kreisverkehr geplant zur 
Verbesserung der Verkehrssituation 
 
Ca. 60 bestehende Parkplätze am P&R können mitbenutzt wer-
den, keine Park-Nutzungskonflikte, da unterschiedliche Nut-
zungszeiten der Nutzergruppen: Pendler während des Tages 
unter der Woche, Veranstaltungsbesucher eher abends oder am 
Wochenende 
 

Umweltverbund Bushaltestelle am Park&Ride in max. 100m entfernt 
 

Umweltaspekte   

Sicherheitsabstände zu 
SEVESO-Betrieben 

Keine SEVESO-Betriebe im Gemeindegebiet 
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Ortsbild Fortsetzung und Intensivierung der bestehenden Mischnutzun-
gen in Zentrumsnähe 
B38 als Abschluss des Ortsbereiches 
 

Landschaftsbild, -funkti-
onen 

Lage im Ortsbereich 
Bisher (grün-)landwirtschaftlich genutzt 
 

Natur-, Artenschutz Erläuterung im Textabschnitt unterhalb 
Klimawandelanpassung Intensivierung im Ortsbereich, fußläufige Erreichbarkeit 

  
 

Natur- und Artenschutz 

�'�L�H���)�O�l�F�K�H���O�L�H�J�W���L�P���/�D�Q�G�V�F�K�D�I�W�V�V�F�K�X�W�]�J�H�E�L�H�W���Ä�.�D�P�S�W�D�O�³�����L�V�W���M�H�G�R�F�K���Q�L�F�K�W���7�H�L�O���H�L�Q�H�V���1�D�W�X�U�D������������
Gebietes. Sie befindet sich allerdings innerhalb einer von Birdlife ausgewiesenen Weißstorch-
Zone und weist eine überdurchschnittlich hohe Bodenklimazahl auf im Vergleich zur gesamten 
Gemeindefläche. Die Birdlife Zonen kennzeichnen Flächen im Nahbereich bekannter Brutvor-
kommen, in denen erhöhte Sensibilität für mögliche Störungen besteht. Die Fläche selbst stellt 
jedoch keinen geeigneten Brutplatz dar, sondern wird derzeit als Wiese im Umfeld einer stark-
befahrenen Hauptstraße genutzt. Trotzdem ist zu berücksichtigen, dass potenzielle Auswir-
kungen auf den Weißstorch (insbesondere durch Bautätigkeit, Nutzung, Verkehr, Beleuchtung 
oder Lärm) nicht ausgeschlossen werden können. 

Bei der Begehung am 14.05.2025 wurden keine geschützten Arten laut NÖ Artenschutzver-
ordnung gesichtet und ebenso nicht vermutet. 

Durch die Umwidmung und folgende Umnutzung geht ein potentieller Lebensraum an diesem 
Standort verloren; im Umgebungsbereich sind ähnliche Lebensraum-Voraussetzungen gege-
ben. Zur Minderung der Auswirkung werden Begleitmaßnahmen empfohlen, welche mit Maß-
nahmen zum Zwecke der Klimawandelanpassung kombiniert werden können. Eine Verpflich-
tung zur Umsetzung wird durch die Instrumente des NÖ ROG 2014 nicht ermöglicht, weswe-
gen nur eine informelle, fachliche Empfehlung ausgesprochen werden kann. Diese können in 
na�F�K�J�H�O�D�J�H�U�W�H�Q���9�H�U�I�D�K�U�H�Q�����%�H�E�D�X�X�Q�J�V�S�O�D�Q�����%�D�X�Y�H�U�I�D�K�U�H�Q�«�����E�H�U�•�F�N�V�L�F�K�W�L�J�W���Z�H�U�G�H�Q�� 

 

Landschaftsschutzgebiet �± Beurteilung nach § 8 NÖ Naturschutzgesetz 2000 Abs 4  

�x Zi 1 . . . Landschaftsbild: Lage im Ortsbereich, welcher durch B38 abgeschlossen wird 
�Æ  keine erhebliche Beeinträchtigung durch die Umwidmung zu erwarten 

�x Zi 2 . . . Erholungswert der Landschaft: bisher landwirtschaftlich genutzt, kein beson-
derer Erholungswert im Ortsbereich neben regional bedeutender Verkehrsachse �Æ 
keine erhebliche Beeinträchtigung durch die Umwidmung zu erwarten 

�x Zi 3 . . .Ökologische Funktionstüchtigkeit: bisher landwirtschaftlich genutzt, kein erhöh-
tes Habitatspotential, kein Vorkommen geschützter Arten �Æ keine erhebliche Beein-
trächtigung durch die Umwidmung zu erwarten 

�x Zi 4 . . . Schönheit und Eigenart der Landschaft: Lage im Ortsbereich, landwirtschaftli-
che Nutzung ist überregional verbreitet, keine besondere Eigenart �Æ keine erhebliche 
Beeinträchtigung durch die Umwidmung zu erwarten 

�x Zi 5 . . . Charakter des betroffenen Landschaftsraumes: Lage im Ortsbereich, landwirt-
schaftliche Nutzung ist überregional verbreitet, kein besonderer Charakter �Æ keine er-
hebliche Beeinträchtigung durch die Umwidmung zu erwarten 
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Änderungsanlass  

Die Änderung wird begründet gemäß NÖ ROG 2014 § 25 Abs 1 

�x �=�L�������«���9�H�U�Z�L�U�N�O�L�F�K�X�Q�J���G�H�U���=�L�H�O�H���G�H�V���(�Q�W�Z�L�F�N�O�X�Q�J�V�N�R�Q�]�H�S�W�H�V����Zentrumsbereich, Steige-
rung der Zentralität (rechtskräftiges ÖEK); Erhaltung und Weiterentwicklung bestehen-
der öffentlicher Einrichtungen (neues ÖEK); 

�x �=�L�� ���� �«�� �9�H�U�P�H�L�G�X�Q�J�� �Y�R�Q�� �(�Q�W�Z�L�F�N�O�X�Q�J�V�G�H�I�L�]�L�W�H�Q���� �%�H�V�W�H�K�H�Q�G�H�� �V�R�]�L�D�O�H�� �(�L�Q�U�L�F�K�W�X�Q�J�H�Q��
(Feuerwehr, Kulturhaus) werden modernen Anforderungen nicht mehr gerecht -> zu-
kunftsfähige Modernisierung erforderlich 

 

Zusammenfassung  

In Rastenfeld wird Bauland-Sondergebiet gewidmet, welches für soziale/technische Infrastruk-
turen der Gemeinde (Feuerwehr, Kultur) dient. 

Die Festlegung der Widmung ergibt sich aus der geplanten Nutzung. Die Widmung liegt im 
besonderen öffentlichen Interesse der Gemeinde.  

Die Änderung entspricht den Festlegungen des rechtskräftigen und neuen Örtlichen Entwick-
lungskonzeptes. 

Durch die Widmung werden die Flächenreserven im Bauland um 3.680m² erhöht. Die Ge-
meinde erwirbt das Grundstück und forciert eine zeitnahe Umsetzung. 

Die Widmungsfestlegungen sind laut Untersuchungsergebnissen umweltverträglich, es sind 
auch keine Auswirkungen auf das Landschaftsschutzgebiet zu erwarten. 

Es sind keine Unterlagen und/oder Fakten bekannt, die darauf hinweisen, dass für die Bau-
landwidmung keine Baulandeignung gegeben ist. 

Rechtlich schutzwürdige Interessen Dritter werden durch die Umwidmung nicht beeinträchtigt. 

 

 

5.2 Änderungspunkt 2: KG Rastenfeld �± Widmung einer Ver-
kehrsfläche -privat  

 

Ausgangssituation und Beschreibung der Änderungen  

Das Autohaus Gruber mit Werkstätte ist ein langjährig bestehender Betrieb in der Gemeinde. 
Aufgrund des flächenintensiven Betriebstyps sind verschiedene Flächen für Werkstatt, Lager, 
Park-/Abstellplätze, Manipulationsflächen etc. erforderlich. Das bestehende Betriebsareal ist 
für die modernen Betriebsbedürfnisse zu gering. 

Das Bewusstsein für den Energiebedarf ist in den vergangenen Jahren rasant angestiegen. 
Die private, autarke Energieversorgung nimmt einen wichtigen Stellenwert ein, weswegen der 
Betreiber plant am Standort eine PV-Anlage, primär für den Eigenbedarf, zu errichten. 

Zur langfristigen Erhaltung und Diversifizierung des Betriebes am Standort ist die Erweiterung 
durch ein Carport angestrebt. Aufgrund von Extremwetterereignissen ist die Unterbringung der 
Kraftfahrzeuge unter Dach erforderlich. Die gegenständliche Fläche wird als Verkehrsfläche-
privat gewidmet und stellt damit eine Erweiterung der Bestandwidmung und Bestandsnutzung 
dar. 
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Änderungen im Bereich Gst. 190/1, KG Rastenfeld 

�x Umwidmung von Grünland-Land- und Forstwirtschaft in Verkehrsfläche-privat im Aus-
maß von ca. 660m² 

 
 

Änderungsanlass  

Die Änderung wird begründet gemäß NÖ ROG 2014 § 25 Abs 1 

�x Zi �����«���Z�H�V�H�Q�W�O�L�F�K�H���b�Q�G�H�U�X�Q�J���G�H�U���*�U�X�Q�G�O�D�J�H�Q�����=�X�V�l�W�]�O�L�F�K�H�U���5�D�X�P�E�H�G�D�U�I���]�X�U���(�U�I�•�O�O�X�Q�J��
moderner Betriebserfordernisse; erhöhter Energiebedarf und Anstreben energieautar-
ker Wirtschaftsführung 

�x �=�L�������«���9�H�U�Z�L�U�N�O�L�F�K�X�Q�J���G�H�U���=�L�H�O�H���G�H�V���(�Q�W�Z�L�F�N�O�X�Q�J�V�N�R�Q�]�H�S�W�H�V����wirtschaftliche Weiterent-
wicklung 

 

Motivation und Interessensabwägung  

Am Standort soll ein Carport mit einer Dach-PV-Anlage errichtet werden. Durch die Doppel-
nutzung kann die Fläche optimal genutzt und der Flächenverbrauch minimiert werden. Darüber 
hinaus wird ein Beitrag zu Nachhaltigkeit und Energiewende geleistet. Die bestehenden Ge-
bäude des Betriebs sind bereits mit PV-Anlagen bestückt. 
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Abbildung 4: Ansicht der Betriebsgebäude 

 
Anschließend an den gegenständlichen Bereich besteht bereits ein Parkplatz, welcher zu dem 
Betrieb (Autohaus, Werkstatt) gehört. Das langjährige Bestehen des Betriebes zeugt von einer 
guten betriebswirtschaftlichen Führung sowie einer beständigen Nachfrage an Kfz und deren 
Reparaturen. Daher soll der Betrieb auch künftig am Standort gesichert werden. 

Die Lage entlang der B37 ist für einen derartigen Betrieb hinsichtlich Emissionen keine Beein-
trächtigung. Tatsächlich kann der Bestand bzw. Erweiterung durch Bauwerke (Gebäude, bau-
liche Anlagen) die Emissionen für die dahinterliegenden Nutzungen minimieren. 

 

Ziele 

Rechtskräftiges ÖEK 

�x Teil des Ortsraumes 
�x Möglichkeit von verschiedenartigen Fachhandels- und 
Gewerbebetrieben 
�x Wirtschaftliche Weiterentwicklung im Bereich umweltver-
�W�U�l�J�O�L�F�K�H�V���*�H�Z�H�U�E�H���X�Q�G���>�«�@���'�L�H�Q�V�W�O�H�L�V�W�X�Q�J�H�Q 
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Neues ÖEK 

�x Keine konkrete räumliche Festlegung, kein Widerspruch 
gegen ÖEK 
�x Förderung von umweltverträglichem Gewerbe, Handwerk 
�>�«�@���X�Q�G���'�L�H�Q�V�W�O�H�L�V�W�X�Q�J�H�Q�����Z�L�U�W�V�F�K�D�I�W�O�L�F�K���X�Q�G���|�N�R�O�R�J�L�V�F�K���Q�D�F�K�K�D�O��
tige Gestaltung 
�x  

 

 

 

 

Die Widmungsmaßnahme ist sowohl durch das rechtskräftige, als auch durch das 
neue ÖEK  (Plan und Wortlaut)  abgedeckt.  Es handelt sich jedoch ohnehin um eine ge-
ringfügige Maßnahme.  
 

RegROP Raum Krems 

Der Änderungsbereich ist von keiner Festlegung des Reg 
ROP überlagert. 

Es bestehen keine weiteren überörtlichen, für den Bereich 
relevanten Pläne und Verordnungen. 

 

 

 

Artenschutz 

Die angestrebte Umwidmung betrifft Dauergrünland mit Wiesennutzung, welches zum Zeit-
punkt der Begehung (14.05.2025) stufenweise gemäht wurde. Es liegen keine Überschnei-
dungen mit Natura 2000 Gebieten vor und es werden keine geschützten Arten laut NÖ Arten-
schutzverordnung verzeichnet. Zum Zeitpunkt der Begehung waren Teilflächen nicht gemäht, 
in diesen Abschnitten ließen sich einige Insekten wie Schwebfliegen, verschiedene Heuschre-
cken und vor allem Hummeln verzeichnen. 

Durch effiziente Bodennutzung und möglichst geringe Bodenversiegelung können erhebliche 
negative Auswirkungen auf das Schutzgut Tiere, Pflanzen und Lebensräume ausgeschlossen 
werden. 

�ÆFazit: Umwidmung ist umweltverträglich 

 

Landschaftsschutzgebiet �± Beurteilung nach § 8 NÖ Naturschutzgesetz 2000 Abs 4  

Der Änderungsbereich liegt im Landschaftsschutzgebiet. Jedoch handelt es sich um eine Än-
derung im anthropogen, technogen geprägten Ortsraum, welcher an die regional bedeutende 
Landesstraße grenzt. Außerdem kann die Maßnahme als geringfügig bezeichnet werden. Die 
geplante Nutzung entspricht dem umliegenden Ortsbild. 

�x Zi 1 . . . Landschaftsbild �Æ keine erhebliche Beeinträchtigung durch die Umwidmung 
zu erwarten 

�x Zi 2 . . . Erholungswert der Landschaft �Æ keine erhebliche Beeinträchtigung durch die 
Umwidmung zu erwarten 



Örtliches Raumordnungsprogramm 2001   17. Änderung �± Entwurf 

 

 

E -27- 

�x Zi 3 . . .Ökologische Funktionstüchtigkeit �Æ keine erhebliche Beeinträchtigung durch 
die Umwidmung zu erwarten 

�x Zi 4 . . . Schönheit und Eigenart der Landschaft �Æ keine erhebliche Beeinträchtigung 
durch die Umwidmung zu erwarten 

�x Zi 5 . . . Charakter des betroffenen Landschaftsraumes �Æ keine erhebliche Beeinträch-
tigung durch die Umwidmung zu erwarten 

 

Zusammenfassung  

Zur Errichtung eines Carports mit PV-Anlage wird Verkehrsfläche-privat gewidmet. 

Die Festlegung der Widmung ergibt sich aus der geplanten Nutzung. Die Änderung entspricht 
den Festlegungen des rechtskräftigen und neuen Örtlichen Entwicklungskonzeptes bzw. ist 
als geringfügig einzustufen. 

Die Widmung liegt im besonderen öffentlichen Interesse der Gemeinde.  

Die Widmungsfestlegungen sind laut Untersuchungsergebnissen umweltverträglich, es sind 
auch keine Auswirkungen auf das Landschaftsschutzgebiet zu erwarten. 

Rechtlich schutzwürdige Interessen Dritter werden durch die Umwidmung nicht beeinträchtigt. 

 

 

5.3 Änderungspunkt 3: KG Rastenfeld �± Widmung zweier 
Gebs ohne Wohn nutzung  

Beschreibung der Änderungen  

In der KG Rastenfeld sollen zwei erhaltenswerte Gebäude im Grünland gewidmet werden, für 
welche die Wohnnutzung ausgeschlossen wird. 

 

a) Änderungen im Bereich Gst. 2102, KG Rastenfeld 

�x Widmung erhaltenswertes Gebäude im Grünland �± keine Wohnnutzung (Geb 126) 
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b) Änderungen im Bereich Gst. 1161/2, KG Rastenfeld 

�x Widmung erhaltenswertes Gebäude im Grünland �± keine Wohnnutzung (Geb 127) 

 
 

Änderungsanlass  

Die Änderung wird begründet gemäß NÖ ROG 2014 § 25 Abs 1 

�x �=�L�������«���9�H�U�Z�L�U�N�O�L�F�K�X�Q�J���G�H�U���=�L�H�O�H���G�H�V���(�Q�W�Z�L�F�N�O�X�Q�J�V�N�R�Q�]�H�S�W�H�V����Erhalt der Streusiedlung 
(rechtskräftiges ÖEK) bzw. Bestandssicherung (ÖEK Entwurf) 

�x Zi �����«���Z�H�V�H�Q�W�O�L�F�K�H���b�Q�G�H�U�X�Q�J���G�H�U���*�U�X�Q�G�O�D�J�H�Q����Geb 126: Novellierung NÖ ROG -> je-
des Gebäude (das Kriterien erfüllt) kann eigenständig als Geb gewidmet werden 

 

Motivation und Interessensabwägung  

 

Zu a) Geb 126 

Das gegenständliche Gebäude war bisher als Teil des Geb 11 gewidmet und als Wirtschafts-
gebäude zum nördlicheren Wohnhaus genutzt. 

Bei Rückverfolgung der Widmungsfestlegung Geb zeigt der Flächenwidmungsplan aus 1985, 
dass damals nur eine grobe Abgrenzung des Gebäudebestandes dargestellt wurde, da noch 
keine Vermessungen oder ähnliches vorlagen. In weiterer Folge wurde �± wie im rechtskräfti-
gen Flächenwidmungsplan gewidmet �± erst bei Vorliegen entsprechend genauerer Unterlagen 
die Gebäude genauer abgegrenzt. 
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Zu diesem Zeitpunkt der genaueren Abgrenzung war in alter Rechtslage das Verständnis da-
hingehend ausgelegt, dass alle zu einem (Wirtschafts-)Komplex gehörenden Gebäude auch 
als ein Geb gewidmet werden. Zwischenzeitig hat sich das Rechtsverständnis geändert, das 
NÖ ROG wurde novelliert und jedes Gebäude, welches die rechtlichen Kriterien erfüllt, kann 
als separates erhaltenswertes Gebäude im Grünland gewidmet werden. Darüber hinaus liegt 
eine Besonderheit der beiden Gebäude vor, da diese durch eine öffentliche Straße getrennt 
sind. 

 

Abbildung 6: Ausschnitt aus rechtskräftigem Flächenwidmungsplan. 

 
Eine gleichartige Situation liegt in der gesamten Gemeinde nur beim Geb 51 (Mottingeramt 
45) vor, wo zwei Gebäude zu einem Geb zusammengefasst und durch eine öffentliche Ver-
kehrsfläche getrennt ist. Hier besteht jedoch aktuell kein Bedarf zur Diversifizierung der Nut-
zungen oder Erweiterung des Bestandes �± es liegt keine wesentliche Änderung der Grundla-
gen vor. 

 

Abbildung 5: Ausschnitt aus Flächenwidmungsplan 
1985. 

Grün = aktueller Gebäudebestand, weiß = aktuelle 
Straßenführung. 
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Die gegenständliche Geb-Widmung ist einerseits auf die Bereinigung unklarer Widmungs-
stände und andererseits als Reaktion auf eine angepasste Rechtslage zurückzuführen. Damit 
kann Rechtssicherheit für die Eigentümer gewährleistet werden. 

 

Die Bewohner und Eigentümer führen beide selbständig Betriebe (Bäderplanung, Kfz-Elektro-
nik). Diese liegen im Betriebsgebiet von Rastenfeld. Für den gemeinsamen Wohnstandort in 
diesem Bereich soll die Möglichkeit der Erhaltung und des Ausbaus bestehen. In Verbindung 
damit kann es von Relevanz sein, dass betriebsbezogene Inhalte am Wohnstandort gelagert 
werden müssen. Die Nutzung von Bestandsobjekten beugt einer weiteren Bodeninanspruch-
nahme sowie Versiegelung durch Neuwidmung vor. 

 

Die Eruierung der Baubewilligungen hat den Abbruch und Neubau des nördlichen Wohnge-
bäudes (1976) ergeben. In diesem ist das südlichere Wirtschaftsgebäude bereits als Bestand 
angeführt. Für dieses Wirtschaftsgebäude gibt es keine dezidierte Baubewilligung; jedoch ist 
aus den Akten ein Bau-Plan aus 1921 ersichtlich. Im Zuge dessen soll ein Wohn- und Stallge-
bäude südlich der Straße errichtet werden �± im Ausschnitt unten handelt es sich um das linke 
Gebäude. Beim rechten Gebäude handelt es sich um �± wie oben erwähnt �± den bereits ein-
gezeichneten Bestand. Auch im Plan aus 1921 ist dieses Gebäude als Bestand eingezeichnet. 
Bei einer weiteren Recherche in der Chronik Rastenfeld (Band II) war herauszufinden, dass 
der Hof bereits 1885/79 bestand. Es ist also von einem vermuteten Konsens für das Wirt-
schaftsgebäude auszugehen. 

 

 

Abbildung 7: Ausschnitt 
aus Baubewilligung 1976.  

Beide Gebäude südlich 
der Straße sind bereits als 
Bestand eingezeichnet. 
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Abbildung 9: Ausschnitt aus Chronik Rastenfeld Teil II �± S. 663. 

 
 

 

Allgemeine Kriterien  Beschreibung, Begründung  

Verbindliche Ziele 
(ROG, ÖEK) 

ROG: 

Erhaltung und Weiterentwicklung der landwirtschaftlichen Be-
triebe und Arbeitsstätten, Erhaltung der dezentralen Ortsbereiche 
als Wohnstandorte 

Rechtskräftiges ÖEK: 

Erhalt der Streusiedlung (bereits als Geb gewidmet) 

   

Abbildung 8: Ausschnitt 
Bau-Plan aus 1921. Nicht 
genordet. 

Neuerrichtung von in Abb. 6 
�P�L�W�� �Ä�1�U�� �������³�� �E�H�V�F�K�U�L�I�W�H�W�H�Q��
Gebäudes. Scheune und 
Schupfe bereits als Be-
stand eingezeichnet. 

N 
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Neues ÖEK: 
Bestandssicherung 

 
 

Überörtliche Planungs-
festlegungen 

Keine in diesem Bereich 

Änderungsanlass, 
raumordnungsfachliche 
Begründung 

Anpassung und Richtigstellung an novelliertes ROG �± Widmung 
als Geb für jedes eigenständige Gebäude, welches Kriterien er-
füllt 
Rechtsklarheit für Eigentümer; 
Erhalt des Bestandes und Ermöglichen der Erweiterung des Ge-
bäudes, Diversifizierung der Nutzungen 

Öffentliches Interesse Erhalt der Streulagenstandorte und Gebäude im Grünland 

Geb-bezogene  
Kriterien  Erfüllung der Widmungskriterien im Geb -Blatt dokumentiert  

Geb-Nummer 126 
Nutzungshistorie und -
ausblick 

Als Wirtschaftsgebäude errichtet (Nutzung als Stall/Schuppen) 
Geb-Widmung beider Gebäude (Wohnen und Wirtschaften) als 
Geb 11 
Getrennte Geb-Widmungen angestrebt 

Baubehördlich baube-
willigt 

1875/79: vermuteter Konsens 
2022: Sanierung des Dachstuhls bei der bestehenden Scheune 
 
 

Ortsbild Aufrechterhaltung der Baukultur und des Kulturlandschaftsrau-
mes 

Hochwasser Keine Hinweise auf Gefährdungen 
Sturz-/Rutschprozesse Keine Hinweise auf Gefährdungen 
Grundwasser Guter quantitativer und qualitativer Zustand, keine Beeinträchti-

gung des Grundwassers 
Tragfähigkeit Keine Hinweise 
Lawinen Kein Gefahrenzonenplan �± Lawinen 
Kleinklima Keine Änderung der IST-Situation 
Weitere Gefährdung 
durch natürliche Gege-
benheiten 

Keine Hinweise bekannt 

Verkehrserschließung Gemeindestraße 
 

Zur eigenständigen Widmung als Geb soll das Gebäude im Sinne § 20 Abs. 4 NÖ ROG als 
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�Ä�H�U�K�D�O�W�H�Q�V�Z�H�U�W�H���*�H�E�l�X�G�H���L�P���*�U�•�Q�O�D�Q�G�³���J�H�Z�L�G�P�H�W���Z�H�U�G�H�Q�����(�L�Q�H���:�R�K�Q�Q�X�W�]�X�Q�J���V�R�O�O���Q�X�U���I�•�U���G�D�V��
bestehende Wohnobjekt weiterhin ermöglicht werden �± für das bisher rein wirtschaftlich ge-
nutzte Gebäude wird die Wohnnutzung dezidiert ausgeschlossen. 

 

Abbildung 10: Ansicht des zu widmenden Geb 126. 

 
 

Zu b) Geb 127 

Beim gegenständlichen Gebäude handelt es sich um ein ursprünglich als Gartenhaus errich-
�W�H�W�H�V���*�H�E�l�X�G�H�����'�H�U���9�H�U�Z�H�Q�G�X�Q�J�V�]�Z�H�F�N���Z�X�U�G�H���Y�R�U���H�L�Q�L�J�H�Q���-�D�K�U�H�Q���D�X�I���Ä�$�X�I�H�Q�W�K�D�O�W�V�U�l�X�P�H���I�•�U��
�G�L�H���3�U�L�Y�D�W�]�L�P�P�H�U�Y�H�U�P�L�H�W�X�Q�J���L�Q���G�H�U���Z�D�U�P�H�Q���-�D�K�U�H�V�]�H�L�W�³���J�H�l�Q�G�H�U�W�����$�X�I�J�U�X�Q�G���G�H�U���1�X�W�]�X�Q�J���D�X�V��
Aufenthaltsraum erfüllt es die Bedingung des Hauptgebäudes (abgeleitet von der Negativde-
finition des Nebengebäudes). 

Die Hütte kann von Gästen gemietet werden. Das Gebäude soll weiterhin zur Freizeit-touristi-
schen-Nutzung erhalten bleiben. In der Gemeinde herrscht ein Mangel an leistbaren klein-
strukturierten Nächtigungsmöglichkeiten. Eine Sanierung und bei Bedarf eine Vergrößerung 
ist seitens des Eigentümers angestrebt. 

 

Das Gebäude befindet sich nur wenige Meter von der Widmung Bauland-Wohngebiet entfernt. 
Demnach wurde auch eine Baulandwidmung ins Auge gefasst. Jedoch befinden sich auf dem 
gleichen Grundstück (ergo derselbe Eigentümer) noch Baulandreserven im Ausmaß von über 
1.800m². Eine zeitnahe Bebauung/Verkauf ist hier nicht angestrebt. Im Entwurf zum neuen 
ÖEK ist festgelegt, dass seitens des Gemeinderates hier langfristig keine Siedlungsentwick-
lung durch Baulanderweiterung entstehen soll. Daher wurde die Überlegung der Baulandwid-
mung wieder verworfen. 
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Allgemeine Kriterien  Beschreibung, Begründung  

Verbindliche Ziele 
(ROG, ÖEK) 

ROG: 

Erhaltung und Weiterentwicklung der landwirtschaftlichen Be-
triebe und Arbeitsstätten, Erhaltung der dezentralen Ortsbereiche 
als Wohnstandorte, Planung der Siedlungsentwicklung im An-
schluss an bestehende Ortsbereiche 

Rechtskräftiges ÖEK: 

Bestandteil des Ortsteiles, Siedlungsgrenze weiter westlich 

   
 
Neues ÖEK: 
Bestandssicherung 

 
 

Überörtliche Planungs-
festlegungen 

Keine in diesem Bereich �± ELT weiter westlich 

Änderungsanlass, 
raumordnungsfachliche 
Begründung 

Erhaltung und Ermöglichung von Sanierung bzw. Erweiterung 
des Gebäudes 

Öffentliches Interesse Erhalt der Streulagenstandorte und Gebäude im Grünland 

Geb-bezogene  
Kriterien  Erfüllung der Widmungskriterien im Geb -Blatt dokumentiert  

Geb-Nummer 127 
Nutzungshistorie und -
ausblick 

Ursprünglich als Gartenhütte errichtet, in weiterer Folge als Auf-
enthaltsraum für Privatzimmervermietung bewilligt; 
In Zukunft soll das Gebäude für Freizeitzwecke erhalten, saniert, 
ggf. erweitert werden 
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Baubehördlich baube-
willigt 

1997: Errichtung eines Nebengebäudes (GZ: 875-01/97) 
2017: Änderung des Verwendungszweckes des Gartenhauses 
in Aufenthaltsräume für die Privatzimmervermietung in der war-
men Jahreszeit (GZ: B-2017-1139-00037) 

Ortsbild Aufrechterhaltung der Baukultur und des Kulturlandschaftsrau-
mes 

Hochwasser Keine Hinweise auf Gefährdungen 
Sturz-/Rutschprozesse Keine Hinweise auf Gefährdungen 
Grundwasser Guter quantitativer und qualitativer Zustand, keine Beeinträchti-

gung des Grundwassers 
Tragfähigkeit Keine Hinweise 
Lawinen Kein Gefahrenzonenplan 
Kleinklima Keine Änderung der IST-Situation 
Weitere Gefährdung 
durch natürliche Gege-
benheiten 

Keine Hinweise bekannt 

Verkehrserschließung Gemeindestraße 
 

Zur eigenständigen Widmung als Geb soll das Gebäude im Sinne § 20 Abs. 4 NÖ ROG als 
�Ä�H�U�K�D�O�W�H�Q�V�Z�H�U�W�H���*�H�E�l�X�G�H���L�P���*�U�•�Q�O�D�Q�G�³�� �J�H�Z�L�G�P�H�W���Z�H�U�G�H�Q���� �(�L�Q�H���:�R�K�Q�Q�X�W�]�X�Q�J���I�•�U���Gie bisher 
wirtschaftlich genutzten Gebäude wird dezidiert ausgeschlossen. 

 

Abbildung 11: Ansicht des neu zu widmenden Geb 127. 

 
 

Allgemeines  

Bei einer Geb-Widmung wird das Gebäude, nicht die Fläche/das Grundstück gewidmet. 

Insgesamt sind nach Abschluss des Änderungsverfahrens in der Gemeinde 92 Gebäude als 
erhaltenswerte Gebäude im Grünland gewidmet. 
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Da es sich bei beiden Gebäuden bereits um bestehende Gebäude handelt und darüber hinaus 
keine maßgeblichen Maßnahmen zu erwarten sind, können erhebliche Auswirkungen auf den 
Artenschutz ausgeschlossen werden. 

 

Landschaftsschutzgebiet �± Beurteilung nach § 8 NÖ Naturschutzgesetz 2000 Abs 4  

Der Änderungsbereich liegt im Landschaftsschutzgebiet. Jedoch handelt es sich um bereits 
bestehende Gebäude, die abgesichert werden. Außerdem kann die Maßnahme als geringfü-
gig bezeichnet werden.  

�x Zi 1 . . . Landschaftsbild �Æ keine erhebliche Beeinträchtigung durch die Umwidmung 
zu erwarten 

�x Zi 2 . . . Erholungswert der Landschaft �Æ keine erhebliche Beeinträchtigung durch die 
Umwidmung zu erwarten 

�x Zi 3 . . .Ökologische Funktionstüchtigkeit �Æ keine erhebliche Beeinträchtigung durch 
die Umwidmung zu erwarten 

�x Zi 4 . . . Schönheit und Eigenart der Landschaft �Æ keine erhebliche Beeinträchtigung 
durch die Umwidmung zu erwarten 

�x Zi 5 . . . Charakter des betroffenen Landschaftsraumes �Æ keine erhebliche Beeinträch-
tigung durch die Umwidmung zu erwarten 

 

Zusammenfassung  

Zur Sicherung des Gebäudebestandes werden die Gebäude als erhaltenswerte Gebäude im 
Grünland gewidmet. 

Die Festlegung der Widmung ergibt sich aus der geplanten Nutzung. Die Änderung entspricht 
den Festlegungen des rechtskräftigen und neuen Örtlichen Entwicklungskonzeptes bzw. ist 
als geringfügig einzustufen. 

Die Widmung liegt im besonderen öffentlichen Interesse der Gemeinde.  

Die Widmungsfestlegungen sind laut Untersuchungsergebnissen umweltverträglich, es sind 
auch keine Auswirkungen auf das Landschaftsschutzgebiet zu erwarten. 

Es sind keine Unterlagen und/oder Fakten bekannt, die darauf hinweisen, dass für die Geb-
Widmung keine Widmungseignung gegeben ist. 

Rechtlich schutzwürdige Interessen Dritter werden durch die Umwidmung nicht beeinträchtigt. 

 

 

5.4 Änderungspunkt 4: KG Rastenfeld  �± Widmung von Bau-
land -erhaltenswerte Ortsstruktur  

Ausgangssituation und Beschreibung der Änderungen  

Die Hauptgebäude der Adressen Rastenfeld 80, 90, 90a, 93 �± als Tessar Häuser bezeichnet 
�± sind aktuell als erhaltenswerte Gebäude im Grünland gewidmet. Die baurechtlichen Mög-
lichkeiten sind für Gebs eingeschränkter als im Bauland. 

Zur Verdichtung am Standort soll die Kleinstsiedlung als Bauland-Gebiete für erhaltenswerte 
Ortsstrukturen gewidmet werden. 
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Änderungen im Bereich Gst. 344/4, KG Rastenfeld 

�x Umwidmung von Grünland-Land- und Forstwirtschaft in Bauland-Gebiete für erhaltens-
werte Ortsstrukturen im Ausmaß von ca. 4.030m² 

�x Streichung von drei erhaltenswerten Gebäuden im Grünland (14, 15, 16) 
�x Umwidmung von Grünland-Land- und Forstwirtschaft in Grünland-Grüngürtel-Ver-

kehrstrennung im Ausmaß von ca. 70m² 

 

 
 

Änderungsanlass  

Die Änderung wird begründet gemäß NÖ ROG 2014 § 25 Abs 1 

�x �=�L�������«���9�H�U�Z�L�U�N�O�L�F�K�X�Q�J���G�H�U���=�L�H�O�H���G�H�V���(�Q�W�Z�L�F�N�O�X�Q�J�V�N�R�Q�]�H�S�W�H�V�����(�U�K�D�O�W�X�Q�J���G�H�U���6�W�U�H�X�V�L�H�G��
lung (rechtskräftiges ÖEK); Bestandssicherung (neues ÖEK); 

 

Motivation und Interessensabwägung  

Entsprechend den Planungsrichtlinien sowie den Definitionen des Baulandes NÖ ROG 2014 
können Kleinstsiedlungen als Bauland-Gebiete für erhaltenswerte Ortsstrukturen (kurz: Bau-
land-erhaltenswerte Ortsstrukturen) gewidmet werden, auch wenn keine vollwertige infrastruk-
turelle Ausstattung vorliegt. Mindestens 3 Gebäude bilden eine Kleinstsiedlung, welche einen 
erhaltenswerten Charakter aufweisen. 

 

§ 14 Abs 2 Zi 17 Kleinstsiedlungen können trotz mangelnder infrastruktureller Ausstattung als 
Gebiete für erhaltenswerte Ortsstrukturen festgelegt werden. Dabei soll unter Bedachtnahme 
auf ihre Bedeutung und Charakteristik die Schließung innerer Baulücken sowie die sinnvolle 
Abrundung nach außen erreicht werden. 
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§ 16 Abs 1 Zi 7 Gebiete für erhaltenswerte Ortsstrukturen, die für Ein- und Zweifamilienwohn-
häuser und für Kleinwohnhäuser sowie für Betriebe bestimmt sind, welche sich in Erschei-
nungsform und Auswirkungen in den erhaltenswerten Charakter der betreffenden Ortschaft 
einfügen. 

 

Auf die Rotte Tessar Häuser treffen diese Voraussetzungen allesamt zu. 

 

Die nördlicheren Hauptgebäude haben eine Wohnnutzung inne; lediglich das südlichste Ge-
bäude beherbergt auch eine großzügige wirtschaftliche Nutzung. Ein Gebäude kann als sa-
nierungsbedürftig eingestuft werden. 

Abbildung 12: Ansichten der (bisherigen) Geb 14 �± Geb 15 �± Geb 16. 

 
 

Durch die Widmung soll eine Verdichtung im bestehenden Ortsraum und entlang vorhandener 
Infrastrukturen ermöglicht werden. Damit werden die Bewohner und Nutzer am gegebenen 
Standort und in der Gemeinde gehalten. 

Im Gegensatz zur Geb-Widmung können im Bauland gänzlich neue Hauptgebäude errichtet 
werden. Ebenso kann (theoretisch) eine unbegrenzte Anzahl und Größe von Nebengebäuden 
entstehen. Aufgrund einiger unbebauter Flächen kann hier eine Nachverdichtung gut umge-
setzt werden. 

 

Entsprechend der gesetzlichen Rahmenbedingungen wird eine sinnvolle Abrundung nach au-
ßen insofern umgesetzt, als dass gerade Widmungsgrenzen am Grundstück 344/3 gewählt 
werden, welche noch ausreichend Spielraum für die Errichtung von Gebäuden bietet. Das Gst. 
2224/2 gehört denselben Eigentümern wie das anschließende Gst. 2226. Jedoch befinden 
sich durch die BO-Widmung noch ausreichend Flächenreserven auf dem bereits bebauten 
Gst. 2226; ebenso liegt dies an der Landesstraße, was potentielle Nutzungskonflikte mit Ver-
kehr/Lärm auslösen könnte. Die Schließung innerer Baulücken ist hier nicht relevant, da keine 
zwischenliegenden unbebauten Grundstücke vorliegen. 

 

 

Die Raum- und Umweltverträglichkeit der geplanten Widmungsmaßnahme wird durch die In-
halte der untenstehenden Tabelle nachgewiesen. 

Raumordnungsfachli-
che Kriterien  Beschreibung, Begründung  

Verbindliche Ziele 
(ROG, ÖEK) 

NÖ ROG: 
�x Klare Abgrenzung von Ortsbereichen gegenüber der 

freien Landschaft 
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�x Erhaltung und Entwicklung der besonderen Eigenart und 
kulturellen Ausprägung der Dörfer 

 
Rechtskräftiges ÖEK 

 
�x Erhaltung der Streuseidlung 
�x Wortlaut: Mottingeramt �± �Ä�$�O�V���]�X�N�•�Q�I�W�L�J�H���:�L�G�P�X�Q�J�V�I�H�V�W��

legung soll Bauland-�H�U�K�D�O�W�H�Q�V�Z�H�U�W�H���2�U�W�V�V�W�U�X�N�W�X�U���>�«�@���D�Q��
�J�H�V�W�U�H�E�W���Z�H�U�G�H�Q�³ 

 
Neues ÖEK 

 
�x Bestandssicherung 
�x Schraffur = Wildtierkorridor 
�x �:�R�U�W�O�D�X�W�����ÄHistorisch gewachsene Arbeits- und Wohn-

strukturen, in den dezentralen Orten, bleiben erhalten 
�X�Q�G���Z�H�U�G�H�Q���E�H�L���%�H�G�D�U�I���D�Q�J�H�S�D�V�V�W�³ 

 
Die Widmungsmaßnahme ist sowohl durch das rechtskräf-
tige, als auch durch das neue ÖEK abgedeckt.  

Überörtliche Planungs-
festlegungen 

Keine Überlagerung mit überörtlichen Planungsfestlegungen in 
diesem Bereich 
 

Geordnete Entwicklung 
anderer Gemeinden 

Keine Widmung nahe Gemeindegrenze 
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Änderungsanlass, 
raumordnungsfachliche 
Begründung 

Erhaltung der Streusiedlung / Bestandssicherung laut ÖEK 
(rechtskräftig / neu) 
 
Verdichtung im Gebäudebestand bzw. den Flächen innerhalb 
des Ortsgebietes �Ä�7�H�V�V�D�U���+�l�X�V�H�U�³��entlang vorhandener Infra-
strukturen 

Öffentliches Interesse Erhaltung der dezentralen Ortsbereiche/Streusiedlungen, Er-
möglichung der Verdichtung (Wohnen, Arbeiten) an historisch 
entstandenem Standort 

Standortwahl, Varian-
tenvergleich 

Es handelt sich um standortbezogene Widmung, welche die his-
torische Kleinstsiedlung sichern und abbilden soll. 

Geschlossene Sied-
lungsentwicklung 

Absicherung des Ortsraumes durch Widmung, bebaute Flächen 
werden miteinbezogen 

Berücksichtigung Sied-
lungsstrukturen 

Bestehende Kleinstsiedlung wird abgesichert 
 

Sicherung anderer 
Standorteignungen  

Bestandssicherung von bestehenden Gebäuden- und Nutzungs-
strukturen, keine maßgebliche Änderung der IST-Situation 

Nutzungskonflikte, Ab-
schirmung 

Keine Änderung der IST-Situation 
 

Soziale Infrastruktur, 
Daseinsvorsorge 

Zentrum von Rastenfeld mit sozialen Einrichtungen etwa 2 Stra-
ßenkilometer entfernt 

Sozialverträglichkeit Keine Steigerung der Bevölkerungszahl, keine Änderung der 
IST-Situation 
 

Bodenpolitik   

Bedarf (Baulandreser-
ven, Innenverdichtung) 

Bereits bebaute Bereiche 
Ermöglichung von Verdichtung im/um den Bestand 
 

Verfügbarkeit, Mobili-
sierung 

Bereits bebaute Bereiche 
 

Flächen-/bodensparend Abgrenzung des Baulandes entsprechen bestehender Nut-
zungsstrukturen 

Landwirtschaftliche 
Produktionsflächen, zu-
sammenhängende Flur 

Keine Inanspruchnahme von landwirtschaftlichen Produktions-
flächen 
 

Technische  
Voraussetzungen   

Hochwasser, Wildbach, 
Lawinen 

Keine Gefährdungshinweise in den offiziell zugänglichen Karten- 
und Datenmaterialien erkennbar 

Sturz-/Rutschprozesse Keine Gefährdungshinweise in den offiziell zugänglichen Karten- 
und Datenmaterialien erkennbar; bei Lokalaugenschein keine 
Anzeichen für derartige Gefährdungen sichtbar 

Hangwasser Keine Gefährdungshinweise in den offiziell zugänglichen Karten- 
und Datenmaterialien erkennbar; bei Lokalaugenschein keine 
Anzeichen für derartige Gefährdungen sichtbar 

Grundwasser Keine Gefährdungshinweise in den offiziell zugänglichen Karten- 
und Datenmaterialien erkennbar; bei Lokalaugenschein keine 
Anzeichen für derartige Gefährdungen sichtbar 

Nutzungsgeschichte Seit mindestens 40 Jahren zum Wohnen genutzt, keine Ände-
rung der Nutzung 
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In den offiziell zugänglichen Karten- und Datenmaterialien sind 
keine Hinweise auf Altlasten oder Altablagerungen ablesbar 

Schatten- oder Feucht-
lage 

Keine Hinweise auf Feuchtlagen vor Ort erkennbar, laut eBod 
als trocken eingestuft; 
 
Wald anschließend in südöstlicher Richtung �± Schattenwurf 
reicht an Gebäude heran, jedoch sonnenreiche Flächen nördlich 
davon;  

Wasserver- und Ab-
wasserentsorgung 

Lt. GWR-Daten Entsorgung über Sammelgrube und Versorgung 
über Eigenversorgung 
Ver- und Entsorgung als ausreichend zu betrachten laut § 14 
Abs 2 Zi 17 �ÄKleinstsiedlungen können trotz mangelnder infra-
struktureller Ausstattung als Gebiete für erhaltenswerte Orts-
strukturen festgelegt werden.�³ 

Verkehrsaspekte   

Erschließung Außenerschließung über L 7054, Innenerschließung über Ge-
meindestraße 

Verkehrsabwicklung, -
fluss 
Verkehrssicherheit 

Keine Änderung der IST-Situation 
Um Sicht im Kreuzungsbereich von Bebauung freizuhalten, wird 
eine kleine Fläche als Grünland-Grüngürtel mit dem Zusatz Ver-
kehrstrennung gewidmet. 

Umweltverbund Bushaltestelle im Zentrum Rastenfeld in ca. 2 Straßenkilometer 
zu erreichen 

Umweltaspekte   

Sicherheitsabstände zu 
SEVESO-Betrieben 

Keine SEVESO-Betriebe im Gemeindegebiet 

Ortsbild Keine Änderung der IST-Situation, 
Fortsetzung der bestehenden Orts- und Nutzungsstrukturen 

Landschaftsbild, -funkti-
onen 

Lage im Ortsbereich 
Keine Änderung der IST-Situation 

Natur-, Artenschutz Keine Änderung der IST-Situation, somit sind keine negativen 
Auswirkungen auf Fauna und Flora zu erwarten 

Klimawandelanpassung Keine Änderung der IST-Situation, offene Agrar- und Waldflä-
chen im Umgebungsbereich begünstigen Mikroklima 

 

 

Landschaftsschutzgebiet �± Beurteilung nach § 8 NÖ Naturschutzgesetz 2000 Abs 4  

�x Zi 1 . . . Landschaftsbild: Lage im Ortsbereich, keine Änderung der Nutzungssituation 
�Æ  keine erhebliche Beeinträchtigung durch die Umwidmung zu erwarten 

�x Zi 2 . . . Erholungswert der Landschaft: keine Änderung der IST-Situation, Erholungs-
raum Wald wird nicht beeinträchtigt �Æ keine erhebliche Beeinträchtigung durch die 
Umwidmung zu erwarten 

�x Zi 3 . . .Ökologische Funktionstüchtigkeit: keine Änderung der IST-Situation, Habi-
tatspotential wird nicht negativ beeinflusst �Æ keine erhebliche Beeinträchtigung durch 
die Umwidmung zu erwarten 

�x Zi 4 . . . Schönheit und Eigenart der Landschaft: Lage im Ortsbereich, keine Änderung 
der IST-Situation �Æ keine erhebliche Beeinträchtigung durch die Umwidmung zu er-
warten 



Örtliches Raumordnungsprogramm 2001   17. Änderung �± Entwurf 

 

 

E -42- 

�x Zi 5 . . . Charakter des betroffenen Landschaftsraumes: Lage im Ortsbereich, keine 
Änderung der IST-Situation �Æ keine erhebliche Beeinträchtigung durch die Umwid-
mung zu erwarten 

 

Zusammenfassung  

In Rastenfeld wird eine Kleinstsiedlung als Bauland-Gebiete für erhaltenswerte Ortsstrukturen 
(kurz: Bauland-erhaltenswerte Ortsstruktur) zur Bestandssicherung gewidmet. 

Die Festlegung der Widmung ergibt sich aus der geplanten Nutzung. Die Widmung liegt im 
besonderen öffentlichen Interesse der Gemeinde.  

Die Änderung entspricht den Festlegungen des rechtskräftigen und neuen Örtlichen Entwick-
lungskonzeptes. 

Durch die Widmung werden die Flächenreserven im Bauland nicht erhöht. Es handelt sich um 
bebaute Flächen. 

Die Widmungsfestlegungen sind laut Untersuchungsergebnissen umweltverträglich, es sind 
auch keine Auswirkungen auf das Landschaftsschutzgebiet zu erwarten. 

Es sind keine Unterlagen und/oder Fakten bekannt, die darauf hinweisen, dass für die Bau-
landwidmung keine Baulandeignung gegeben ist. 

Rechtlich schutzwürdige Interessen Dritter werden durch die Umwidmung nicht beeinträchtigt. 

 

5.5 Änderungspunkt 5: KG Rastenfeld, Stauseebrücke �± 
Widmung von Verkehrsfläche -privat für den Radtunnel  

Ausgangssituation und Beschreibung der Änderungen  

Im Bereich der Stauseebrücke treffen sich unterschiedliche Verkehrsteilnehmer und mehrere 
Freizeitwege. 

Zur Steigerung der Verkehrssicherheit wird eine Radunterführung errichtet, welche als Ver-
kehrsfläche-privat gewidmet wird. 

 

Änderungen im Bereich Gst. 799/1, KG Rastenfeld 

�x Umwidmung von Grünland-Land- und Forstwirtschaft in Verkehrsfläche-privat im Aus-
maß von ca. 1.250m² 
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Änderungsanlass  

Die Änderung wird begründet gemäß NÖ ROG 2014 § 25 Abs 1 

�x Zi ���� �«�� �Z�H�V�H�Q�W�O�L�F�K�H�� �b�Q�G�H�U�X�Q�J�� �G�H�U�� �*�U�X�Q�G�O�D�J�H�Q���� �$�X�V�E�D�X�� �X�Q�G�� �4�X�D�O�L�W�l�W�V�V�W�H�L�J�H�U�X�Q�J�� �G�H�V��
Radwegenetzes, Radtunnel zur Erhöhung der Verkehrssicherheit 

 

Motivation und Interessensabwägung  

Ziele 

Rechtskräftiges ÖEK 

Rote Punkte stellen das überregionale Straßennetz 
dar 

 

Gelb schraffierte Bereiche kennzeichnen land-
schaftlich erhaltenswerte Bereiche (in diesem Be-
reich deckungsgleich mit Festlegungen RegROP �± 
Erläuterungen dazu siehe weiter unten) 

 

 

 

 

Neues ÖEK 

 

Keine konkreten Festlegungen, Darstellung des 
IST-Standes 
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Die Widmungsmaßnahme widerspricht nicht den Festlegungen des rechtskräftigen 
oder neuen ÖEK . Es handelt sich um eine geringfügige Maßnahme.  
 
 
RegROP Raum Krems 

Der Änderungsbereich ist von einem Erhaltens-
werten Landschaftsteil lt. RegROP Raum Krems 
überlagert. 

Bei der Widmungsänderung handelt es sich um 
eine standortbezogene Ausweisung. Die beste-
hende Verkehrsinfrastruktur wird qualitativ ver-
bessert, indem die motorisierten und die nicht-
motorisierten Verkehrsteilnehmer voneinander 
getrennt werden. Dadurch wird die Verkehrsab-
wicklung verbessert. Hier treffen sich viele Frei-
zeitwege (Rad- und Wanderwege), weswegen 
der Standort einen wichtigen Knotenpunkt dar-
stellt. Die Verkehrsunfallkarte zeigt durchschnitt-

lich 1-2 Unfälle pro Jahr in diesem Bereich auf. Aus diesen Gründen ist eine Widmung von 
Verkehrsfläche-privat zur Umsetzung eines Radtunnels an diesem Standort im Gemeindege-
biet sinnvoll und im besonderen öffentlichen Interesse 

 

Es bestehen keine weiteren überörtlichen, für den Bereich relevanten Pläne und Verordnun-
gen. 

 

Erläuterungen 

Im Landschaftskonzept, welches im Zuge der Überarbeitung des ÖEKs erstellt wurde, sind die 
Freizeitwege eingezeichnet. Hier zeigt sich, dass sich rund um den Ottensteiner Stausee und 
auch bei der Stauseebrücke die Wander- und Radwege häufen. In diesem Bereich verläuft 
unter anderem die Kamp-Thaya-March-Radroute. Diese ist eine überregionale, häufig fre-
quentierte Radstrecke. 

Abbildung 13: Ausschnitt aus Landschaftskonzept Entwurf, lila = Freizeitwege. 
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Gleichzeitig quert eine Vielzahl an Kfz die B38 in diesem Bereich. 

Das hohe Verkehrsaufkommen, sowohl des motorisierten, als auch des nicht-motorisierten 
Verkehrs, führte in der Vergangenheit immer wieder zu Problemen in der Verkehrssicherheit 
und im Verkehrsfluss. 

Daher wird im südlichen Abschnitt der Stauseebrücke eine Rad(- und Fuß-)unterführung er-
richtet, welcher die unterschiedlichen Verkehrsteilnehmer voneinander trennt. Dadurch kann 
die Verkehrssicherheit maßgeblich erhöht werden. 

 

Abbildung 14: Vorentwurf zur Radwegunterführung von der STBA 8. Schwarz eingekreist = Unterführung. 

 
 

Anschließend an den Änderungsbereich besteht bereits ein Parkplatz. Dieser ist getrennt von 
der Radwegführung; er ist lediglich der Ausgangspunkt für Gehwege. Ebenso ist ein Info-Point 
vorgesehen. Damit wird dieser Kleinbereich zu einem Start- und Treffpunkt für touristische 
Aktivitäten rund um den Ottensteiner Stausee. 

 

Der Projektplan sieht neben den Manipulations-/Verkehrsflächen auch begrünte Zwischen-
räume vor, welche das Mikroklima verbessern. Zwischenzeitig wurde das Projekt fertiggestellt. 
Im Vorfeld wurde überlegt, ob diese Grünbereiche eigens im Grünland verbleiben sollen. Auf-
grund der Kleinstrukturiertheit des Projektes in Zusammenschau mit dem Maßstab 1:5.000 
würde die Lesbarkeit erschwert werden. Daher wird die gesamte Fläche als Verkehrsfläche-
privat gewidmet. Die tatsächliche Umsetzung richtete sich jedenfalls nach dem vorliegenden 
Konzeptplan, in welchem der Grünraum klar dargestellt ist. Eigentümerin ist die Gemeinde, 
welche Wert auf eine klimaverträgliche Gestaltung setzt. 
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Abbildung 16: Ansichten der umgesetzten Radunterführung. 

 
 

Abbildung 15:  

Links: Orthophoto mit Darstel-
lung Änderungsbereich (rot) 

 

 

 

Unten: Ansicht aus 
GoogleMaps StreetView 2022 
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Aufgrund der Vorprägung handelt es sich um eine Weiterführung des bestehenden Orts- und 
Landschaftsbildes.  
 
 

Forst & Artenschutz 

Auf der betroffenen Fläche war eine bestockte Waldfläche. Diese wurde zwischenzeitlich ge-
rodet. Entsprechend der an den Forst gestellten Planungskonsultation besteht hier eine Be-
willigung für eine dauernde Rodung. 

Ein Vertreter des Forstes teilte bereits im Vorfeld in einem E-Mail mit, dass eine Widmung als 
Verkehrsfläche-privat für die Fläche empfohlen wird. Dadurch kann ein öffentliches Interesse 
für die Rodung zusätzlich nachgewiesen werden. 

 

Das Bauvorhaben führt zu Verlust von bestehenden Vegetationsstrukturen, allerdings kann 
die Radunterführung eine zusätzliche Querungshilfe für Kleintiere darstellen. Laut Citizen Sci-
ence Aufnahmen (RoadKill) handelt es sich an der B38 vor allem um Wildunfälle mit Amphibien 
und Kleinsäugern. Diese könnten mit ökologischen Begleitplanungen den Radtunnel als siche-
ren Wanderkorridor nutzen. 

 

Landschaftsschutzgebiet �± Beurteilung nach § 8 NÖ Naturschutzgesetz 2000 Abs 4  

Der Änderungsbereich liegt im Landschaftsschutzgebiet. Die Maßnahme ist hinsichtlich ihres 
Ausmaßes als gering einzustufen. Da anschließend bereits eine anthropogen vorgeprägte Flä-
che (Parkplatz) besteht, ist die Widmungsänderung eine Fortführung dieses Landschaftsbil-
des. 

�x Zi 1 . . . Landschaftsbild �Æ Weiterführung des kleinräumigen Landschaftsbildes des 
Parkplatzes, keine erhebliche Beeinträchtigung durch die Umwidmung zu erwarten 

�x Zi 2 . . . Erholungswert der Landschaft �Æ Aufwertung des Erholungswertes durch Aus-
bau eines Treff- und Startpunktes für touristische Nutzungen, welche zur Erholung bei-
tragen 

�x Zi 3 . . .Ökologische Funktionstüchtigkeit �Æ keine erhebliche Beeinträchtigung durch 
die Umwidmung zu erwarten 

�x Zi 4 . . . Schönheit und Eigenart der Landschaft �Æ großflächig verbleibende Flächen 
im Raum des Ottensteiner Stausees, welche gleichartige Schönheit und Eigenart auf-
weisen, geringfügige Inanspruchnahme, keine erhebliche Beeinträchtigung durch die 
Umwidmung zu erwarten 

�x Zi 5 . . . Charakter des betroffenen Landschaftsraumes �Æ großflächig verbleibende 
Flächen im Raum des Ottensteiner Stausees, welche gleichartigen Charaktert aufwei-
sen, geringfügige Inanspruchnahme, keine erhebliche Beeinträchtigung durch die Um-
widmung zu erwarten 

 

Zusammenfassung  

Zur Errichtung eines Carports mit PV-Anlage wird Verkehrsfläche-privat gewidmet. 

Die Festlegung der Widmung ergibt sich aus der geplanten Nutzung. Die Änderung entspricht 
den Festlegungen des rechtskräftigen und neuen Örtlichen Entwicklungskonzeptes bzw. ist 
als geringfügig einzustufen. 

Die Widmung liegt im besonderen öffentlichen Interesse der Gemeinde.  
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Die Widmungsfestlegungen sind laut Untersuchungsergebnissen umweltverträglich, es sind 
auch keine Auswirkungen auf das Landschaftsschutzgebiet zu erwarten. 

Rechtlich schutzwürdige Interessen Dritter werden durch die Umwidmung nicht beeinträchtigt. 

 

5.6 Änderungspunkt 6: KG Marbach im Felde, Marbach �± 
Widmungstausch zwischen Bauland -Agrargebiet und 
Grünland -Freihaltefläche  

Ausgangssituation und Beschreibung der Änderungen  

Im Zuge der Erarbeitung des ersten Entwicklungskonzeptes 2001 wurde für Marbach festge-
legt, dass ausreichend Baulandreserven vorliegend sein sollen. Daher wurden an mehreren 
Stellen kleinere Bauland-Erweiterungen vorgenommen. Teile davon sind zwischenzeitig be-
baut. Die unbebauten Bereiche liegen hauptsächlich innerhalb des Ortsbereiches; es besteht 
keine Verkaufs-/Bebauungsbereitschaft seitens der Eigentümer.  

Am westlichen Ortsende wurde damals ebenso Bauland-Agrargebiet gewidmet, wovon ein Teil 
ebenso bereits bebaut ist. Lediglich die vier gegenständlichen Grundstücke (Gst. 31, 26, 1487, 
1486) weisen noch keine Bebauung auf und eine entsprechende zeitnahe Parzellierung, Ver-
kauf und Bebauung sind nicht absehbar. 

Der Siedlungsschwerpunkt im öffentlichen Interesse ist auf den Gemeindehauptort und 
Peygarten konzentriert, Deshalb ist ein Ankauf der Grundstücke durch die Gemeinde nicht 
vorgesehen. Das gewidmete Bauland soll der Deckung des ortseigenen Wohn- und Lebens-
raumbedarfes dienen. 

Jungfamilien suchen nun Möglichkeiten ihr eigenes Heim zu gründen, möglichst im Nahbe-
reich des Elternhauses und auf Eigengrund. 

 

Die Gemeinde reagiert nun in Abstimmung mit den Grundeigentümern auf die örtliche Bau-
landsituation, in dem das Bauland im westlichen Ortsbereich rückgewidmet, während am öst-
lichen Ortsende Bauland im Ausmaß von zwei Bauplätzen geschaffen werden. 

 

Änderungen im Bereich Gst. 31, KG Marbach 

�x Umwidmung von Bauland-Agrargebiet in Grünland-Freihaltefläche-Siedlungsentwick-
lung im Ausmaß von ca. 2.370m² 
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Änderungen im Bereich Gst. 388, KG Marbach 

�x Umwidmung von Grünland-Land- und Forstwirtschaft in Bauland-Agrargebiet (Vertrag, 
Frist) im Ausmaß von ca. 1.630m² 

�x Umwidmung von Grünland-Land- und Forstwirtschaft in Verkehrsfläche-öffentlich im 
Ausmaß von ca. 160m² 

 
 

Änderungen im gesamten Ort Marbach 

�x Bereinigung von/Umwidmung in Grünland-Freihaltefläche 
�x �=�X�V�D�W�]�I�H�V�W�O�H�J�X�Q�J���Ä�5�H�W�H�Q�W�L�R�Q�³���]�X���*�U�•�Q�O�D�Q�G-Freihaltefläche 
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Änderungsanlass  

Die Änderung wird begründet gemäß NÖ ROG 2014 § 25 Abs 1 

�x �=�L�������«���Z�H�V�H�Q�W�O�L�F�K�H���b�Q�G�H�U�X�Q�J���G�H�U���*�U�X�Q�G�O�D�J�H�Q�����N�H�L�Q�H���9�H�U�N�D�X�I�V-/Parzellierungs-/Bebau-
ungsbereitschaft absehbar, Baulandreserve am Ortsrand 

�x �=�L�� ���� �«�� �9�H�U�Z�L�U�N�O�L�F�K�X�Q�J�� �G�H�U�� �=�L�H�O�H�� �G�H�V�� �(�Q�W�Z�L�F�N�O�X�Q�J�V�N�R�Q�]�H�S�W�H�V����Siedlungserweiterung, 
Ausnutzung Infrastruktur, Erhaltung typisch ländliches Siedlungsgebiet (rechtskräftiges 
ÖEK); Abrundung entsprechend ortseigenem Bedarf (neues ÖEK); 

�x �=�L�������«���5�•�F�N�Z�L�G�P�X�Q�J���L�P���(�L�Q�Y�H�U�Q�H�K�P�H�Q���P�L�W���*�U�X�Q�G�H�L�J�H�Q�W�•�P�H�U 

 

Motivation und Interessensabwägung  

Die 2002 neu gewidmeten Baulandflächen wurde grundsätzlich mit Verträgen behaftet. Den-
noch wurden Teile davon nach wie vor nicht bebaut. Bei der aktuellen Überarbeitung des Ört-
lichen Entwicklungskonzeptes wurden Gespräche über Baulandreserven zwischen Gemeinde 
und betroffenen Eigentümer geführt. Bei der gegenständlichen Fläche im Westen von Marbach 
stimmen die Eigentümer einer Rückwidmung zu. Der Bereich liegt am Ortsrand; der Ort ist 
zwar vollständig infrastrukturell erschlossen, jedoch wird hier seit Jahren keine widmungsge-
mäße Nutzung umgesetzt. Es liegt nach wie vor eine landwirtschaftliche Nutzung vor. Ebenso 
befinden sich mehrere Bäume auf der Fläche und es handelt sich um vergleichsweise steiles 
Gelände, welches nur mit größerem Aufwand bebaubar ist. 
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Abbildung 17: Anblick des Änderungsbereiches, Blick Richtung Osten. 

 
Darüber hinaus sehen die Eigentümer seit der Ersterlassung des ÖEK keinen Bedarf mehr an 
der Baulandwidmung. Es besteht kein Eigenbedarf zur Bebauung, ebenso ist ein Verkauf und 
eine entsprechende Parzellierung nicht absehbar. Daher wird der gegenständliche Bereich 
von Bauland in Grünland umgewidmet. Die Flächen sind Bestandteil eines landwirtschaftlichen 
Betriebes, dessen Betriebsstandort im direkten südlichen Anschluss liegt.  

 

Am und um den geplanten Änderungsbereich im Osten des Ortes liegen mehrere Grundstücke 
der betroffenen Familie. Das Elternhaus liegt nördlich der Gemeindestraße; hier sind 4 Perso-
nen im Hauptwohnsitz und 1 im Nebenwohnsitz gemeldet. Ganz im Süden befindet sich ein 
Gebäude mit 1 Hauptwohnsitzer. Die dazwischenliegenden Flächen sind derzeit landwirt-
schaftlich genutzt und zu einem Großteil von einer Wildbach-Gefahrenzone überlagert. 

 
 

Abbildung 18: Orthophoto mit Darstellung gleiches Eigentum.  
Blickrichtung für Foto. 

Ansicht des gesamten Grundstücks im Süden. 
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Für die jüngere Generation soll die Möglichkeit geschaffen werden, im Nahbereich des Eltern-
hauses einen eigenen Wohnsitz zu schaffen. Um eine baldige Bebauung sicherzustellen, wird 
hier eine Befristung von 5 Jahren festgelegt. Ist die Baulandfläche bis dahin nicht bebaut, tritt 
automatisch die Folgewidmung Grünland-Land- und Forstwirtschaft (entspricht rechtskräftiger 
Widmung) in Kraft. Die Gemeinde sieht hier keinen Bedarf im öffentlichen Interesse für den 
Erwerb des Bereiches, weswegen der Baulandvertrag nur die Verbesserung der Baulandqua-
lität/Siedlungsstruktur regelt: Dieser sieht die Teilung in zwei Bauparzellen vor, womit ein Bau-
platz etwa 800m² umfasst. 

 

Da es sich beim zusammenhängenden Eigentum um mehrere verschiedene, unförmige Par-
zellen handelt, liegt ein Vermessungsplan vor, wobei alle aneinander angrenzenden Grund-
stücke zusammengefasst werden. Zwischenzeitig wurde die Vereinigung durchgeführt, 
scheint jedoch in der DKM noch nicht auf. 

Abbildung 19: Vermessung und Zusammenlegung der Grundstücke. 

 
Am und um den Änderungsbereich besteht eine Wildbach-Gefahrenzone. Teilweise wird der 
gelbe und rote Bereich durch eine Gfrei-Widmung von jeglicher Bebauung freigehalten, teil-
weise sind die Wildbachzonen von keiner Gfrei-Widmung umfasst. Um hier ein einheitliches 
Widmungsbild zu schaffen, werden alle unbebauten Grünland-Flächen im Ort Marbach, wel-
che in der Gefahrenzone liegen im nunmehrigen Verfahren als Grünland-Freihaltefläche-Re-
tention gewidmet. Das Ziel ist jegliche Bebauung in den gefährdeten Bereichen zu verhindern. 

Die bereits gewidmeten Gfrei-Flächen, welche außerhalb der Wildbach-Zone liegen, bleiben 
als solche ohne Zusatz bestehen. 

 

Die Raum- und Umweltverträglichkeit der geplanten Widmungsmaßnahme wird durch die In-
halte der untenstehenden Tabelle nachgewiesen. 

Raumordnungsfachli-
che Kriterien  Beschreibung, Begründung  

Verbindliche Ziele 
(ROG, ÖEK) 

NÖ ROG: 
�x Klare Abgrenzung von Ortsbereichen gegenüber der 

freien Landschaft 
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�x Erhaltung und Entwicklung der besonderen Eigenart und 
kulturellen Ausprägung der Dörfer 

 
Rechtskräftiges ÖEK 

 
�x Ausnutzung der Infrastruktur 
�x Wortlaut: Marbach im Felde als ausbaufähiger Wohn- 

und Wirtschaftsstandort; das typisch ländliche Siedlungs-
gebiet soll erhalten bleiben 

 
Neues ÖEK 

 
�x Abrundung bei Bedarf 
�x Wortlaut: Erweiterungsstandorte mit Eigenentwicklung 

���0�D�U�E�D�F�K�«�������G�L�H�V�H���V�R�O�O�H�Q���L�Q���L�K�U�H�U���E�H�V�W�H�K�H�Q�G�H�Q���*�U�|�‰�H��
und wohnbaulichen Ausprägung abgesichert werden; ge-
ringfügige Erweiterungen sind möglich, sofern sie dem 
ortseigenen Bedarf dienen 

 
Die Widmungsmaßnahme ist sowohl durch das rechtskräf-
tige, als auch durch das neue ÖEK abgedeckt.  

Überörtliche Planungs-
festlegungen 

Keine Überlagerung mit überörtlichen Planungsfestlegungen in 
diesem Bereich 
 

Geordnete Entwicklung 
anderer Gemeinden 

Keine Widmung nahe Gemeindegrenze 
 

Änderungsanlass, 
raumordnungsfachliche 
Begründung 

Änderung der Grundlagen: Baulandreserve am Ortsrand ohne 
absehbare Bebauung �± kein Bedarf gegeben 
Ziele ÖEK: Abrundung bei Bedarf, Orte mit Eigenentwicklung mit 
geringfügigen Erweiterung entsprechend dem ortseigenen Be-
darf 

Öffentliches Interesse Erhaltung und bedarfsgerechter Ausbau der Orte mit Eigenent-
wicklung, Ermöglichung der Schaffung von Wohnraum für die 
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ortseigene Bevölkerung, Reduktion nicht verfügbarer Baulandre-
serven ohne infrastrukturellen Anschluss 

Standortwahl, Varian-
tenvergleich 

Rückwidmung an Ortsrand ohne Aussicht auf zeitnahe Bebau-
ung; weitere Baulandreserven liegen im geschlossenen und inf-
rastrukturell erschlossenen Ortsbereich; 
Weitere Flächen im selben Eigentum entweder bereits bebaut 
oder durch Wildbachüberflutung gefährdet 

Geschlossene Sied-
lungsentwicklung 

Abrundung entsprechend bestehender Baulandgrenzen im Um-
gebungsbereich 

Berücksichtigung Sied-
lungsstrukturen 

Abrundung von Bauland-Agrargebiet entspricht den vorherr-
schenden Mischnutzungen in Marbach 

Sicherung anderer 
Standorteignungen  

Wildbach-Zone wird explizit durch Grünland-Freihaltefläche von 
Bebauung freigehalten 
 
Bisher Nutzung als Acker mit mittlerer Wertigkeit, weiterhin aus-
reichend landwirtschaftliche Flächen im Umgebungsbereich vor-
handen 

Nutzungskonflikte, Ab-
schirmung 

Fortführung der bestehenden Siedlungs- und Nutzungsstruktu-
ren 

Soziale Infrastruktur, 
Daseinsvorsorge 

Bushaltestelle entlang B38 ca. 440m fußläufig entfernt; 
Einrichtungen soziale Infrastruktur in etwa 4,5km Entfernung im 
Zentrum von Rastenfeld 

Sozialverträglichkeit Keine maßgebliche Steigerung der Bevölkerungszahl, keine Än-
derung der IST-Situation 
durch Abrundung bei gleichzeitiger Rückwidmung wird potentiel-
ler Bevölkerungsanstieg verringert 

Bodenpolitik   

Bedarf (Baulandreser-
ven, Innenverdichtung) 

Rückwidmung aufgrund nicht verfügbarer Baulandreserven am 
Ortsrand bei gleichzeitiger Abrundung mit vertraglicher Bindung; 
Insgesamt Verringerung von Bauland im Ort Marbach (ca. �± 
740m²) 

Verfügbarkeit, Mobili-
sierung 

Baulandwidmung mit Befristung (Bebauung innerhalb 5 Jahre) 
und Baulandvertrag (Siedlungsqualität) 
 

Flächen-/bodensparend Abrundung entsprechend bestehender Baulandgrenzen; 
Vertragliche Sicherstellung für zwei Bauplätze/Wohneinheiten 
auf 1.600m² entspricht ländlicher Siedlungsstruktur 

Landwirtschaftliche 
Produktionsflächen, zu-
sammenhängende Flur 

Mittelwertige Ackerflächen (BKZ 31-35) im Ausmaß von 1.600m² 
in geringem Ausmaß 
Neuvermessung/Zusammenlegung von Grundstücken zu einem 
großen Grundstück verbessert die Parzellenstruktur 

Technische  
Voraussetzungen   

Hochwasser, Wildbach, 
Lawinen 

Gefahrenzonenplan-Wildbach in Marbach gegeben (siehe rote 
und gelbe Flächen) -> werden von Bauland-Widmung ausge-
spart und als Grünland-Freihaltefläche-Retention (orange 
Schraffur) gewidmet 
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Keine Gefährdungshinweise für Baulandwidmung in den offiziell 
zugänglichen Karten- und Datenmaterialien erkennbar; bei Lo-
kalaugenschein keine Anzeichen für derartige Gefährdungen 
sichtbar 
 
Weitere unbebaute Bereiche innerhalb Wildbach-Gefahrenzo-
nenflächen werden als Grünland-Freihaltefläche-Retention von 
Bebauung freigehalten 

Sturz-/Rutschprozesse Keine Gefährdungshinweise in den offiziell zugänglichen Karten- 
und Datenmaterialien erkennbar; bei Lokalaugenschein keine 
Anzeichen für derartige Gefährdungen sichtbar 

Hangwasser Keine Gefährdungshinweise in den offiziell zugänglichen Karten- 
und Datenmaterialien erkennbar; bei Lokalaugenschein keine 
Anzeichen für derartige Gefährdungen sichtbar 

Grundwasser Keine Gefährdungshinweise in den offiziell zugänglichen Karten- 
und Datenmaterialien erkennbar; bei Lokalaugenschein keine 
Anzeichen für derartige Gefährdungen sichtbar 

Nutzungsgeschichte Bisher als landwirtschaftliche Fläche genutzt 
In den offiziell zugänglichen Karten- und Datenmaterialien sind 
keine Hinweise auf Altlasten oder Altablagerungen ablesbar 

Schatten- oder Feucht-
lage 

Keine Hinweise auf Feuchtlagen vor Ort erkennbar, laut eBod 
als trocken eingestuft; 
 
Kein Wald im Umgebungsbereich, daher keine Schattenlage zu 
erwarten  

Wasserver- und Ab-
wasserentsorgung 

Öffentliche Ver- und Entsorgung gegeben 

Verkehrsaspekte   

Erschließung Erschließung über Gemeindestraße gegeben; Verbreiterung auf 
8,5m in diesem Bereich durch Widmung abgesichert 

Verkehrsabwicklung, -
fluss 
Verkehrssicherheit 

Keine maßgebliche Änderung der IST-Situation 
Bestehende Straße, kein öffentlicher Kreuzungsbereich, keine 
Unfälle verzeichnet seit 2013 

Umweltverbund Bushaltestelle an der B38 ca. 450m entfernt 
Fußläufig/mit dem Rad sind alle Ortsteile von Marbach erreich-
bar 
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Umweltaspekte   

Sicherheitsabstände zu 
SEVESO-Betrieben 

Keine SEVESO-Betriebe im Gemeindegebiet 

Ortsbild Keine maßgebliche Änderung der IST-Situation, 
Fortsetzung der bestehenden Orts- und Nutzungsstrukturen 

Landschaftsbild, -funkti-
onen 

Lage im Ortsbereich 
Keine Änderung der IST-Situation 

Natur-, Artenschutz Keine besonderen Strukturelemente oder Überschneidungen mit 
Natura 2000 FFH-Gebiet oder Vogelschutzgebiet vorhanden. 
Sehr geringfügige Auswirkungen auf Teilfläche zu erwarten 
durch Lebensraumverlust/Bodenverbrauch; keine geschützten 
Arten vorzufinden 

Klimawandelanpassung Freihalten der Wildbach-Flächen, 
offene Agrar- und Waldflächen im Umgebungsbereich begünsti-
gen Mikroklima 

 

Landschaftsschutzgebiet �± Beurteilung nach § 8 NÖ Naturschutzgesetz 2000 Abs 4  

�x Zi 1 . . . Landschaftsbild: Lage im Ortsbereich, Fortführung der bestehenden Nutzungs-
situation �Æ  keine erhebliche Beeinträchtigung durch die Umwidmung zu erwarten 

�x Zi 2 . . . Erholungswert der Landschaft: keine Änderung der IST-Situation, keine be-
sondere Erholungsfunktion/-potential �Æ keine erhebliche Beeinträchtigung durch die 
Umwidmung zu erwarten 

�x Zi 3 . . .Ökologische Funktionstüchtigkeit: Fläche wird derzeit landwirtschaftlich genutzt, 
keine Strukturelemente vorhanden �Æ keine erhebliche Beeinträchtigung durch die Um-
widmung zu erwarten 

�x Zi 4 . . . Schönheit und Eigenart der Landschaft: Lage im Ortsbereich, keine Änderung 
der IST-Situation �Æ keine erhebliche Beeinträchtigung durch die Umwidmung zu er-
warten 

�x Zi 5 . . . Charakter des betroffenen Landschaftsraumes: Lage im Ortsbereich, keine 
Änderung der IST-Situation �Æ keine erhebliche Beeinträchtigung durch die Umwid-
mung zu erwarten 

 

Zusammenfassung  

In Marbach wird geringfügig Bauland-Agrargebiet für den ortseigenen Wohnbedarf abgerun-
det, während gleichzeitig eine Rückwidmung stattfindet. 

Die Festlegung der Widmung ergibt sich aus der geplanten Nutzung bzw. aus der nicht wid-
mungsgemäßen Nutzung des Baulandes. Die Widmung liegt im besonderen öffentlichen Inte-
resse der Gemeinde.  

Die Änderung entspricht den Festlegungen des rechtskräftigen und neuen Örtlichen Entwick-
lungskonzeptes. 

Durch die Widmung werden die Flächenreserven im Bauland verringert. 

Die Widmungsfestlegungen sind laut Untersuchungsergebnissen umweltverträglich, es sind 
auch keine Auswirkungen auf das Landschaftsschutzgebiet zu erwarten. 

Es sind keine Unterlagen und/oder Fakten bekannt, die darauf hinweisen, dass für die Bau-
landwidmung keine Baulandeignung gegeben ist. 

Rechtlich schutzwürdige Interessen Dritter werden durch die Umwidmung nicht beeinträchtigt. 
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5.7 Änderungspunkt 7: KG Rastenfe ld , Rastenfeld Südost  �± 
Abrundung  von  Bauland -Wohngebiet  

Dieser Änderungspunkt wurde bereits im Zuge der 15. Änderung im Entwurf bearbeitet, jedoch 
erfolgte kein Beschluss. Zum Auflageentwurf wurde eine Stellungnahme der Rechtsabteilung 
(RU1-R-493/047-2022 vom 26.03.2024) auf Basis des raumordnungsfachlichen Gutachtens 
(RU7-O-493/088-2022 vom 21.03.2024) abgegeben. Die damaligen Grundlagen, Begründun-
gen und Ausführungen werden abermals unten angeführt. Verschiedene Aspekte wurden ak-
tualisiert bzw. ergänzt. 

 

Ausgangssituation und Beschreibung der Änderungen  

Der Siedlungsraum des Gemeindehauptortes von Rastenfeld entstand entlang der Haupt-
straße. Die Grundstücke im konkreten Vorhabengebiet zeichnen sich durch eine äußerst ge-
ringe Baulandtiefe aus und weisen historisch betrachtet eindeutige, ausschließlich wohnbauli-
che Nutzungsstrukturen auf, die dem Typ von Arbeiterwohnhäusern entsprechen. 

 

Abbildung 20: Ausschnitt aus dem Orthophoto überlagert mit dem Flächenwidmungsplan, eigene Bearbeitung 
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Abbildung 21: Ansichten vom Ortsteilraum Rastenfeld Südost. Eigene Aufnahme (12/2023) 

  
Fotoreihe 1: Ortsteilraum Rastenfeld Südost, eigene Aufnahme - 12/2023 

 

Rastenfeld selbst ist durch die B37, die Geländeverhältnisse und die naturräumlichen Struktu-
ren in der Entwicklung ihres Siedlungsraumes eingeschränkt. Die Bundesstraße als überregi-
onaler Hauptverkehrsträger stellt heute wohnbaulich eine städtebauliche Barriere dar, 
wodurch zentrumsrelevante Nachverdichtungen nur sehr kompakt, sensibel und kleinsträumig 
erfolgen können. Im weiteren südöstlichen Anschluss an den Ortsraum zeigen sich land-
schaftsbildlich sensible Abschnitte, die auch vom Verkehrslärm einer relativ hohen Beeinträch-
tigung ausgesetzt sind. Im südwestlichen Anschluss an den Siedlungsraum bieten sich Flä-
chen an, die eine geordnete Wohnraumschaffung durchaus möglich machen. 

Zur Abdeckung des kurzfristigen untergeordneten Wohnraumbedarf versucht die Gemeinde 
laufend bebaubare Flächen zu lukrieren, die durch einen geringen technischen und finanziel-
len Aufwand von Gemeindebürgern zur Wohnraumschaffung herangezogen werden können. 
Insbesondere konzentriert sich die Gemeinde in diesem Zusammenhang auf bestehende oder 
potentielle Leerstandsobjekte im Siedlungsverband. 

Nun stehen der Gemeinde für die Umsetzung eines Wohnprojektes (Seniorenwohnen) Flä-
chen südöstlich der Kirche zur Verfügung. Zur Verhinderung eines absehbaren Gebäudeleer-
standes hat sich die Gemeinde vorsorglich gemeinsam mit einer Wohnbaugenossenschaft so-
wohl die Bauwerke als auch die umgebenden Flächen gesichert. Zur Verbesserung der Aus-
nutzung der vorhandenen Infrastrukturen soll die bestehende Wohnbaulandwidmung vermehrt 
wohnbaulichen Zwecken in einem für eine Landgemeinde verträglichen Ausmaß zugeführt 
werden. Dafür ist eine Veränderung der Widmungsabgrenzung in Richtung Süden erforderlich.  

 

Änderungen im Bereich Gst. 1853/2, KG Rastenfeld 

�x Umwidmung von Grünland-Land- und Forstwirtschaft in Bauland-Wohngebiet (Frist, 
Nachfolgewidmung Glf) im Ausmaß von ca. 950m² 

�x Umwidmung von Bauland-Wohngebiet in Verkehrsfläche-öffentlich im Ausmaß von ca. 
150m² 
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Motivation und Interessensabwägung  

Die Gemeinde plant, in Kooperation mit den Grundstückseigentümern und einer Wohnbauge-
nossenschaft, eine Verdichtung des Siedlungsraums im Gemeindehauptort voranzutreiben, 
um das Ortszentrum zu stärken. Das gemeinsame Ziel ist die Schaffung eines Wohngebäudes 
für die ältere Generation, die ihren Lebensabend dort verbringen wollen und entsprechenden 
Wohnraum zu bieten. 

Rastenfeld spielt in der Kleinregion eine wichtige Rolle, da es über umfangreiche Einrichtun-
gen für die Grundversorgung verfügt. In unmittelbarer Nähe zur örtlichen Mittelschule gibt es 
bereits ein ähnliches Wohnprojekt, das jedoch ausschließlich auf betreutes Wohnen für ältere 
Menschen ausgerichtet ist. Aufgrund der Veränderungen in der Altersstruktur der Bevölkerung 
und der steigenden Wohnkosten hat die Gemeinde beschlossen, weitere zielgruppengerich-
tete Wohnformen zu fördern. 

Durch die geplante Umwidmung von Flächen (ca. 950m²) im Anschluss an ein altes Gebäude 
im kleinstädtischen Bereich wird die Nutzungsdichte des Siedlungsraumes erhöht, ohne dass 
zusätzliche Verkehrsflächen oder Infrastrukturleitungen erforderlich sind. Das geplante Vorha-
ben schafft die Voraussetzungen für die Errichtung eines Wohnungsbaus im geschlossen be-
bauten Ortsbereich auf einem Baugrundstück mit in Summe ca. 1.600m². 

Die wohnbauliche Verdichtung am Standort schafft für die Bewohner kurze und verkehrsberu-
higte Wege �± Gehsteig entlang der Ortsstraße und verkehrsarmer Gemeindeweg parallel zur 
B37 �± zur Nahversorgung, zu den Schulen, zum Kindergarten, zur Gesundheitsversorgung zur 
Bushaltestelle samt Park&Drive-Anlage sowie zu Banken und diversen Dienstleistungsbetrie-
ben. 

 

Lagevorteile und Standortkriterien für gewählten Bereich: 

�x Reaktivierung, Intensivierung und Verdichtung der Wohnnutzung in bereits vorgepräg-
tem Bereich 

�x Zentrale Lage: kurze Wege zu wichtigen Einrichtungen fußläufig bewältigbar, im Orts-
bereich Rastenfeld 

�x Verfügbarkeit der Flächen 
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Die Raum- und Umweltverträglichkeit der geplanten Widmungsmaßnahme inklusive der erfor-
derlichen Untersuchungen entsprechend neuem ÖEK wird durch die Inhalte der untenstehen-
den Tabelle nachgewiesen. 

Raumordnungsfachli-
che Kriterien  Beschreibung, Begründung  

Verbindliche Ziele (ROG, 
ÖEK) 

NÖ ROG:  
�x Planung der Siedlungsentwicklung innerhalb von oder 

im unmittelbaren Anschluss an Ortsbereiche. 
�x Anstreben einer möglichst flächensparenden verdichte-

ten Siedlungsstruktur unter Berücksichtigung der örtli-
chen Gegebenheiten, sowie Bedachtnahme auf die Er-
reichbarkeit öffentlicher Verkehrsmittel und den ver-
stärkten Einsatz von Alternativenergien. 

�x Sicherung und Entwicklung der Stadt- und Ortskerne 
als funktionaler Mittelpunkt der Siedlungseinheiten, ins-
besondere als Hauptstandort zentraler Einrichtungen, 
durch Erhaltung und Ausbau 

- einer Vielfalt an Nutzungen (einschließlich eines 
ausgewogenen Anteils an Wohnnutzung) 

 
Rechtskräftiges ÖEK 

 
�x Siedlungserweiterung/Siedlungsabrundung bzw. Er-

weiterungsbereich Siedlungsraum 
�x Wortlaut: Ausweitung der Siedlungsentwicklung und 

Bebauung in Richtung attraktiver Landwohnort; Die vor-
handenen infrastrukturell ausgestatteten Baulandreser-
ven sollen primär einer Verbauung zugeführt werden 

 
Neues ÖEK 
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�x Erweiterungsflächen �± Abrundung 
�x Wortlaut: Durch die gezielte Verdichtung im Hauptort 

sowie die Bereitstellung von Bauflächen für vielfältige 
Wohn- und Lebensformen sollen sowohl die sozialen 
als auch die demografischen Bedürfnisse berücksich-
�W�L�J�W���Z�H�U�G�H�Q�����(�V���V�R�O�O�H�Q���$�Q�J�H�E�R�W�H���I�•�U���>�«�@���6�H�Q�L�R�U�Hnwoh-
nungen geschaffen werden, um verschiedene Lebens-
phasen und -bedarf zu berücksichtigen. 

 
Die Widmungsmaßnahme ist sowohl durch das rechtskräf-
tige, als auch durch das neue ÖEK abgedeckt.  

Überörtliche Planungs-
festlegungen 

Im aktuell rechtskräftigen Regionalen Raumordnungspro-
gramm Raum Krems liegen die Flächen am Beginn eines er-
haltenswerten Landschaftsteiles. Im Verordnungstext lauten 
die Bestimmungen für den Umgang mit den erhaltenswerten 
Landschaftsteilen wie folgt: 
Andere Widmungsarten dürfen dann festgelegt werden, wenn 
nachgewiesen wir, dass die mit der Widmung verfolgte Ziel-
setzung innerhalb des Gemeindegebietes an keinem Standort 
außerhalb eines Erhaltenswerten Landschaftsteiles erreicht 
werden kann. 
 
Das öffentliche Interesse an der Errichtung einer zielgruppen-
bezogenen Wohneinrichtung bzw. eine verbesserte Nachnut-
zung eines Wohnstandortes ist durch das ÖEK dokumentiert. 
 
Etwa 3,2% aller ELTs im Raum Krems liegen in der Ge-
meinde Rastenfeld. Der Großteil der ELTs in der Gemeinde 
liegen im nördlichen Bereich beim Ottensteiner Stausee, aber 
auch rund um die größten Siedlungsbereiche Rastenfeld-
Peygarten. 
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Der Änderungsbereich ist räumlich eher dem Ortsraum von 
Rastenfeld, als dem freien Landschaftsraum zuzuordnen. Er 
umfasst ein Ausmaß von ca. 950² neu gewidmetem Bauland 
und beansprucht damit 0,01% des ELT in der Gemeinde. 
 
 
Das Widmungsvorhaben beabsichtigt eine Erweiterung des 
bestehenden Wohngebietes um maximal 30 Meter nach Sü-
den. Die betroffenen Flächen bestehen derzeit aus bewirt-
schafteten Wiesen und sind durch einen agrarischen Weg be-
grenzt. Diese Flächen sind strukturell ein integraler Bestand-
teil des Siedlungsgebietes und gehören nicht zu einem zu-
sammenhängenden Landschaftsraum. Zudem handelt es sich 
nicht um wertvolle Einzelbiotope. 
 
Eine Untersuchung von verschiedenen Alternativen ist einer-
seits im Hinblick auf die Nullvariante erforderlich. Wenn das 
Wohngebiet nicht in geringem Maße nach Süden erweitert 
wird, würde an dieser begrenzten Stelle ein ungenutztes 
Wohngebäude oder höchstens ein Einfamilienhaus verblei-
ben.  
Weitere Standorte, die die weiter oben definierten Standortkri-
terien erfüllen, sind zum nunmehrigen Zeitpunkt nicht verfüg-
bar (hauptsächlich Baulandreserven); 
Aufgrund der individuellen Rahmenbedingungen und die Ziel-
setzungen einer Verdichtung der Ortsräume in Abhängigkeit 
von der Flächenverfügbarkeit kommen für die geplante Wid-
mung aktuell keine anderen Bereiche in Betracht. Die Interes-
sensabwägung der Gemeinde räumt der Schaffung eines Ge-
nerationenwohnprojektes eine höhere Priorität ein als kleinflä-
chige Erhaltung der beschriebenen Regionalen Festlegung.  

 
Durch die Widmung wird vor allem der dominante zusammen-
hängende großflächige Landschaftsraum im südlichen An-
schluss in keiner Weise in Mitleidenschaft gezogen. 
 
 
Aus dem Kartenmaterial und den beschriebenen Ergebnissen 
der Lokalaugenscheine und Analysen ist ableitbar, dass es zu 
keinen relevanten Beeinträchtigungen der örtlichen und 
überörtlichen Sachwerte (Schutzgut Mensch sowie Kultur/Äs-
thetik) durch das geplante Widmungsvorhaben kommen wird 
und damit auf die Schutzgüter keine Auswirkungen zu erwar-
ten sind.  
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Die Kriterien und Schutzfestlegungen des Landschaftsschutz-
gebiets sowie des Europaschutzgebiets werden gesondert 
dokumentiert. 
 

Geordnete Entwicklung 
anderer Gemeinden 

Keine Berührungspunkte mit Nachbargemeinden 

Änderungsanlass, raum-
ordnungsfachliche Be-
gründung 

Umsetzung des Örtlichen Entwicklungskonzeptes 
Nachverdichtung im zentralen Siedlungsbereich �± Schaffen 
von zentralen Wohnräumen ohne neue Rauminanspruch-
nahme 
Recyclingmaßnahme bzw. Nachnutzung einer ehemaligen 
Wohnliegenschaft  
Gute öffentliche Verkehrsanbindung von Rastenfeld durch 
das Busangebot verstärkt den Siedlungsdruck im Allgemeinen 
Veränderungen in der Altersstruktur der Bevölkerung erfor-
dern gezielte Maßnahmen der Gemeinde zur Schaffung von 
alternativen Wohnangeboten 
Laufend steigende Einwohnerzahlen durch Zuzug 
 

Öffentliches Interesse Bestehende Infrastrukturen und Einrichtungen können vom 
Standort der Siedlungsverdichtung fußläufig erreicht werden 
Ausnutzen der vorhandenen Leitungsinfrastrukturen, er-
höhte/vermehrte Kostenrefundierung durch Bebauungssicher-
heit  
Bindung der Ortsbevölkerung aller Altersgruppen im Gemein-
dehauptort 
Keine Inanspruchnahme von agrarischen Produktionsflächen  
 

Standortwahl, Varianten-
vergleich 

Gemeinde strebt Innen-Verdichtungsmaßnahmen an allen 
Standorten im Gemeindehauptort an 
Konkrete Standortwahl ergibt sich durch die Bereitschaft der 
Grundstückseigentümer die Maßnahme umzusetzen und die 
Lage an einer Gemeindestraße mit Leitungsinfrastrukturen 
 
Weitere Standorte mit gleichartigen Standortkriterien sind 
nicht verfügbar (Baulandreserven, Nachverdichtungspotenti-
ale, Leerstände) 
 

Geschlossene Siedlungs-
entwicklung 

Die Widmungsmaßnahme unterstützt die geschlossene Sied-
lungsentwicklung entlang vorhandener Infrastrukturen 
 

Berücksichtigung Sied-
lungsstrukturen 

Durch die Widmungsmaßnahme wird die Änderung der ehe-
mals durchaus wohnbaulichen Siedlungsstruktur (begonnen 
durch die Errichtung des Caritas-Wohneinrichtung) fortgesetzt 
und die klein-urbanistische Ausprägung boden- und raum-
schonend unterstützt 
 

Sicherung anderer Stan-
dorteignungen  

Im direkten Umfeld steht die Wohnnutzung an erster Stelle, 
der Standort ist damit für eine verstärkte wohnbauliche Nut-
zung geeignet; 
prinzipiell bieten alle bebauten Grundstücke entlang der histo-
risch gewachsenen Ortsstraße beste Voraussetzungen für 
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eine Verdichtung der Wohnnutzung, da dadurch die Ausprä-
gung des ursprünglichen Straßendorfes reaktiviert und der 
Siedlungsraum innerhalb der naturräumlichen und dazuge-
kommenen technischen Barrieren konzentriert wird. 
 

Nutzungskonflikte, Ab-
schirmung 

Die Lage im Nahbereich der B37 und zum Betriebsgebiet er-
fordert im Wesentlichen eine nähere Auseinandersetzung mit 
der Thematik des Lärms und seinen Auswirkungen auf das 
neu geschaffene Wohnbauland. 
 
Die Fahrbahn der B37 und das neu geschaffene Wohnbau-
land liegt in einem Abstand von ca. 12m (Luftlinie) in direkter 
östlicher und von ca. 210m in südöstlicher Richtung. Die 
Trasse der B37 liegt im Osten in etwa auf gleicher Höhe wie 
das Vorhabengebiet, im Südwesten ist das Straßengelände 
ca. 8m höher. Im Osten trennt der Friedhof und Wohnhäuser 
und hohe Bepflanzung die beiden Nutzungseinheiten. Ausge-
hend vom Vorhabengebiet steigt das Gelände in Richtung 
Südosten noch um gut zwei Meter an, fällt dann wieder um 
gut vier Meter ab und verläuft dann kontinuierlich bis zur Bun-
desstraße, die um ca. 8m höher liegt. Aufgrund der Gelände-
formationen ist im Umgebungsbereich keine direkte Sichtbe-
ziehung zur Bundesstraße gegeben. 

Die bestehenden grünräumlichen Elemente, die bestehenden 
Siedlungsräume und die Entfernungen verhindern auch die 
Ausbreitung von Gerüchen und Licht von der B37 auf die ge-
planten Widmungsabschnitte. Dies zeigt eindeutig, dass die 
natürlichen und baulichen Barrieren den Einfluss von Stra-
ßenlärm, Gerüchen und Licht auf das geplante Gebiet be-
grenzen. 

 
�'�H�U���R�E�L�J�H���$�X�V�V�F�K�Q�L�W�W���D�X�V���G�H�U���.�D�U�W�H���Ä�J�R�R�J�O�H���P�D�S�V�³�����$�E�I�U�D�J�H��
am 2024-01-03) verdeutlicht die Geländebarrieren entlang der 
B37 von Richtung Süden kommend. Die rote Markierung 
weist auf das Vorhabengebiet hin. 
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Eine genauere Analyse der Situation am Kreuzungspunkt 
(derzeit ein Kreisverkehr) verdeutlicht die Geländebeschaffen-
heit und somit die räumliche Trennung der beiden Funktionen, 
nämlich der B37 und des Wohngebiets. 
 
 
Hinsichtlich der Lärmeinwirkungen wurde ein Lärmgutachten 
von einem einschlägigen Büro durchgeführt. Dieses beinhaltet 
als wesentliches Ergebnis, dass die Werte der Verordnung 
zum äquivalenten Dauerschallpegel nicht überschritten wer-
den. (siehe gesamtes Gutachten im Anhang) 
Damit sind keine maßgeblichen Auswirkungen durch Lärm zu 
erwarten. 
 
 
Aus den vorliegenden Gegebenheiten sowie dem Lärmgut-
achten ist ableitbar, dass es zu keinen relevanten Beeinträch-
tigungen durch Lärm, Geruch, Staub und Luft auf den geplan-
ten Widmungsflächen kommen wird und damit auf das 
Schutzgut Mensch durch die geplante Widmung keine Auswir-
kungen zu erwarten sind.  
 

Soziale Infrastruktur, Da-
seinsvorsorge 

Der Standort liegt im Vergleich zu anderen Siedlungsräumen 
der Gemeinde im Rastenfelder Zentrumsbereich, die Schulen, 
Kindergarten, Nahversorger aller Art sind fußläufig und/oder 
mit dem Fahrrad erreichbar. 
 

Sozialverträglichkeit Die Größe und die spezifische Art der Widmung, einschließ-
lich der geplanten Parzellierung, führen zur Schaffung von 
Wohnraum innerhalb der charakteristischen Ortsstruktur. Das 
geplante Projekt eines Mehrgenerationenwohnhauses fördert 
die soziale Anpassung der Wohn- und Lebensmöglichkeiten. 

Bodenpolitik   

Bedarf (Baulandreserven, 
Innenverdichtung) 

Die Maßnahme ist als Innenverdichtung zu bewerten und 
trägt nicht zur Erhöhung der Baulandreserven bei, sondern 
fördert die zentrale Wohnraumschaffung auf bereits In An-
spruch-genommenen Arealen. 
Die Baulandreserven im Gemeindehauptort finden sich auf 
Flächen, die seit beinahe 40 Jahren als Wohnbauland festge-
legt sind. Die Bemühungen der Gemeinde für eine Verfügbar-
keit der Flächen wird von den meisten Grundeigentümern 
nicht unterstützt. 
Die konkrete Widmungsmaßnahme fußt aber vorbildhaft auf 
eine enge Kooperation des Liegenschaftseigentümers mit der 
Gemeinde und der Rastenfelder Bevölkerung, die die Mobil-
machung des Areals geschafft hat. 
 

Verfügbarkeit, Mobilisie-
rung 

Die Bebauung und Verfügbarkeit der neu gewidmeten Flä-
chen werden in Zusammenhang durch eine Befristung sicher-
gestellt. Als Nachfolgewidmung wird die rechtskräftige Wid-
mung Grünland-Land- und Forstwirtschaft festgelegt. 
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Flächen-/bodensparend Die Maßnahme trägt vorbildhaft zu einem boden-/flächen- und 
landschaftssparenden Wohnraumprojekt bei. 
 

Landwirtschaftliche Pro-
duktionsflächen, zusam-
menhängende Flur 

Die Umsetzung der Maßnahme erfolgt, ohne landwirtschaftli-
che Produktionsflächen zu nutzen oder zusammenhängende 
landwirtschaftliche Flächen zu unterbrechen. 

Technische  
Voraussetzungen   

Hochwasser, Wildbach, 
Lawinen 

Keine Gefährdungshinweise in den offiziell zugänglichen Kar-
ten- und Datenmaterialien erkennbar; bei Lokalaugenschein 
keine Anzeichen für derartige Gefährdungen sichtbar 
 

Sturz-/Rutschprozesse Entlang der Ortsstraße erstreckt sich ein Geländeanstieg in 
einem Ausmaß von bis zu vier Meter. Die Gefahrenhinweis-
�N�D�U�W�H���Ä�5�X�W�V�F�K�S�U�R�]�H�V�V�H�³���]�H�L�J�W���G�L�U�H�N�W���H�Q�W�O�D�Q�J���G�H�U���6�W�U�D�‰�H���L�Q���G�L�H��
sem Bereich einen gelben Gefährdungsbereich. 

 
 
Zur Abschätzung des tatsächlichen Gefährdungspotentials 
wurde eine Planungskonsultation bei der NÖ Landesgeologie 
erbeten. Diese beinhaltet als wesentliches Ergebnis, dass 
eine Baulandeignung gegeben ist und keine weiteren Unter-
suchungen erforderlich sind. 
 
Aus dem Kartenmaterial und den beschriebenen Ergebnissen 
der Lokalaugenscheine und Analysen ist ableitbar, dass es zu 
keinen relevanten Beeinträchtigungen durch Standortgefah-
ren-Rutschprozesse auf den geplanten Widmungsflächen 
kommen wird und damit auf das Schutzgut Mensch durch die 
geplante Widmung keine Auswirkungen zu erwarten sind. 
 

Hangwasser Keine Gefährdungshinweise in den offiziell zugänglichen Kar-
ten- und Datenmaterialien erkennbar; bei Lokalaugenschein 
keine Anzeichen für derartige Gefährdungen sichtbar 
 

Grundwasser Keine Gefährdungshinweise in den offiziell zugänglichen Kar-
ten- und Datenmaterialien erkennbar; bei Lokalaugenschein 
keine Anzeichen für Gefährdungen sichtbar 
Die geplante Maßnahme beeinträchtigt die Grundwassersitua-
tion im Kleinraum nicht. 
 

Nutzungsgeschichte Die Bereiche sind Bestandteile einer landwirtschaftsähnlichen 
Bewirtschaftung. Die Flächen wurden als Wiesen und Haus-
garten genutzt. 
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Das Orthophoto zeigt seit 2003 am Standort eine agrarische 
Nutzung; ebenso belegt der Franzisc. Kataster die agrarische 
Nutzung. 
In den offiziell zugänglichen Karten- und Datenmaterialien 
sind keine Hinweise auf Altlasten oder Altablagerungen ables-
bar; bei Lokalaugenschein keine Anzeichen für derartige Ge-
fährdungen sichtbar 
 

Schatten- oder Feucht-
lage 

Die Flächen sind fernab von Waldflächen und damit außer-
halb von Schattenlagen; bei den Lokalaugenscheinen sind 
keine Feuchtstellen erkennbar gewesen; den Vertretern der 
Gemeinde sind keine Hinweise auf Feuchtstellen bekannt. 
 

Wasserver- und Abwas-
serentsorgung 

Die Leitungen für die Wasserver- und Abwasserentsorgung 
liegen in der Gemeindestraße. Die Kapazitäten in der Was-
serversorgung und das Fassungsvermögen der Abwasserlei-
tungen sind ausreichend. 
 

Verkehrsaspekte   

Erschließung Die Erschließung erfolgt direkt über die bestehende Orts-
straße, der Anschluss an das weitere Straßennetz für den 
MIV ist beim neu geschaffenen Kreisverkehr entlang der B37 
gegeben; für Fußgänger und Radfahrer sind zusätzlich ent-
sprechende schmale Wege zu Erreichung der zentralen Ein-
richtungen bereits vorhanden 
Die Grundstücks-Zusammenlegung der Einzelflächen mit der 
Bestandsfläche ist in weiterer Folge erforderlich, um den An-
schluss ans öffentliche Gut und eine sinnvolle Bebauung zu 
gewährleisten. 
 

Verkehrsabwicklung, -
fluss 

Die Art der Erschließung ist oben beschrieben; die Wid-
mungsmaßnahme verursacht keine das ortsübliche Ausmaß 
übersteigende Anzahl von neuen KFZ-Fahrten, sondern trägt 
vielmehr zur fußläufigen Verkehrserschließung bei 
 

Verkehrssicherheit Durch die geplante Maßnahme wird innerhalb des Siedlungs-
raumes eine Liegenschaft mit einem Seniorenwohnhaus be-
baut. Das Ausmaß der Widmungsfläche ist etwas größer als 
ein übliches Grundstück für ein Einfamilienhaus in Rastenfeld. 
Es liegt noch kein konkretes Bebauungsprojekt vor. Man kann 
aber davon ausgehen, dass die Anzahl der KFZ-Fahrten 
durch die Bebauung nicht maßgeblich erhöht wird und keine 
Veränderungen in der Art der aktuellen Verkehrssicherheit auf 
den bestehenden Verkehrsträgern erfolgen wird.  
Der Hauptknoten in das übergeordnete Netz ist nunmehr als 
Kreisverkehr ausgebildet. Alle bisherigen Unfallstatistiken und 
Dokumentationen zu Gefahrenstellen bei der Einmündung ha-
ben damit keine Gültigkeit mehr.  
Entlang der Ortsstraße verläuft einseitig ein von der Fahrbahn 
getrennter Gehsteig. Grundsätzlich fördern die Maßnahmen 
das Nicht-Motorisierte-Verkehrsgeschehen. 
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Aus dem Kartenmaterial ist ableitbar, dass es durch das Wid-
mungsvorhaben zu keinen relevanten Beeinträchtigungen der 
Verkehrssicherheit, Verkehrsaufkommen und Leistungsfähig-
keit der Verkehrswege kommen wird und damit auf das 
Schutzgut Mensch keine Auswirkungen zu erwarten sind.  
 

Umweltverbund Rastenfeld liegt laut ÖROK innerhalb des Raumes der Güte-
klasse C und gilt damit als sehr gut mit einem öffentlichen 
Verkehrsmittel erschlossen (beste Klasse bei Buserschlie-
ßung). 
Der konkrete Standort ist jedoch fußläufig beinahe 700m von 
der Bushaltestelle entfernt. Der größere Nahversorger liegt 
ebenfalls in derselben Entfernung. 
Die relativ große Distanz im Vergleich zu Erschließungen im 
städtischen Bereich, steht aber die Attraktivität des Weges 
durch das Ortszentrum gegenüber und lässt den Weg emotio-
nal kürzer erscheinen. Im Vergleich zu anderen Siedlungsräu-
men in der Gemeinde ist jedoch das Vorhandensein einer 
Bushaltestelle mit einem attraktiven Busangebot vorrangig. 
 
Aus dem Kartenmaterial ist ableitbar, dass das Widmungsvor-
haben zwar Siedlungsraum in einer relativ weiten fußläufigen 
Entfernung von einer öffentlichen Haltstelle schafft, jedoch 
keine neuen Angebote im ÖPNV erforderlich sein werden. 
Der Standort der Widmungsmaßnahme lässt keine relevanten 
Beeinträchtigungen auf das Schutzgut Mensch erwarten. 
 

Umweltaspekte   

Sicherheitsabstände zu 
SEVESO-Betrieben 

Kein Seveso-Betrieb in der Gemeinde und den Nachbarge-
meinden 
 

Ortsbild Die Widmungsmaßnahme unterstützt die bauliche Gestaltung 
und die räumliche Struktur vor Ort, indem sie Flächen um-
fasst, die sich um die bestehenden Gebäude im Gemeinde-
hauptort gruppieren. Dadurch entstehen Wohnräume von an-
gemessener Größe, die der älteren Bevölkerung von Rasten-
feld gerecht werden und harmonisch in die ländliche Umge-
bung integriert sind. 
Die Lage des Standorts ist ideal, da er sich an einer Bö-
schung befindet. Das Erdgeschoss ist ebenerdig zur Straße 
und den benachbarten Gebäuden angelegt. Das Oberge-
schoss schließt sich an die Böschung an und ermöglicht eine 
gartenähnliche Nutzung auf gleicher Höhe. Die architektoni-
sche Gestaltung wird sich an dem Wohnbauprojekt in der 
Nähe der Mittelschule orientieren, um somit das Ortsbild auf 
harmonische Weise zu ergänzen und in den lokalen Kontext 
einzufügen. 
  

Landschaftsbild, -funktio-
nen 

 
Details in den Erläuterungen unten 
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Aus dem Kartenmaterial und den Erhebungen vor Ort ist ab-
leitbar, dass es durch das Widmungsvorhaben und die daraus 
folgenden Bebauungs- und Nutzungsmöglichkeiten zu keinen 
relevanten Beeinträchtigungen von Landschaftsbild, -funktio-
nen, -schutzgebiet kommen wird und damit auf das Schutzgut 
Landschaft keine Auswirkungen zu erwarten sind.  
 

Natur-, Artenschutz �Æ Widmung ist umweltverträglich 
Erläuterung siehe Textabschnitt unten 

Klimawandelanpassung Die spezifische Widmung leistet einen Beitrag zur Verbesse-
rung der allgemeinen Klimasituation. Die Widmung, zusam-
men mit den erforderlichen Begleitmaßnahmen, hat keinerlei 
nachteilige Auswirkungen auf die Umgebung hinsichtlich 
Überhitzung, Veränderungen der Abflussverhältnisse von 
Oberflächenwasser oder Beeinträchtigungen der Biodiversität 
 

 

Natur-, Artenschutz 

Der Änderungsbereich wird derzeit als Dauergrünland mit Wiesennutzung geführt und stellt 
aufgrund seiner Lage und Ausdehnung einen ökologischen Lebensraum dar. Strukturele-
mente sind nur in geringem Umfang vorhanden, ein Altbaumbestand befindet sich auf der be-
troffenen Fläche nicht. Bei der Begehung im Mai 2025 wurden vor allem Zeigerpflanzen fest-
gestellt, die auf eine intensive Bewirtschaftung hinweisen, darunter Löwenzahn (Taraxacum 
officinale), Wiesen-Sauerampfer (Rumex acetosa), Deutsches Weidelgras (Lolium perenne) 
und Scharfer Hahnenfuß (Ranunculus acris). Zudem wurde das Acker-Hornkraut (Cerastium 
arvense) nachgewiesen, das auf magere und eher trockene Standortverhältnisse schließen 
lässt. Arten, die gemäß NÖ Artenschutzverordnung als gefährdet gelten, wurden nicht festge-
stellt und sind in diesem Bereich auch nicht zu erwarten. 

Besonders ökologisch wertvoll ist die am Grundstück befindliche Trockensteinmauer, da sie 
als wichtiges Strukturelement vielfältigen Tier- und Pflanzenarten Lebensraum bietet. Durch 
ihre kleinteiligen Spalten- und Hohlräume schafft sie Rückzugsorte, Überwinterungsplätze und 
ein spezielles Mikroklima, das insbesondere für Insekten, Reptilien sowie wärmeliebende 
Pflanzenarten von Bedeutung ist. Der dichte Bewuchs lässt auf ein bereits langjähriges Beste-
hen der Trockensteinmauer schließen. Gerade alte Trockensteinmauern sind von besonderer 
ökologischer Bedeutung, da sie durch ihre über Jahre gewachsene Struktur eine hohe Vielfalt 
an Nischen und Mikrohabitaten bieten. Vor diesem Hintergrund wird empfohlen, die Trocken-
steinmauer im Zuge der Umwidmung zu erhalten und im Zuge von nachgelagerten Verfahren 
���%�H�E�D�X�X�Q�J�V�S�O�D�Q�����%�D�X�E�H�Z�L�O�O�L�J�X�Q�J�«����in die weitere Planung einzubinden. 

Insgesamt sind daher keine erheblichen negativen Auswirkungen auf die Schutzgüter Tiere, 
Pflanzen und Lebensräume zu erwarten. 

Zur Stärkung der ökologischen Funktionalität wird empfohlen, im Rahmen der Klimawandelan-
passung Strukturelemente zu integrieren sowie eine möglichst artenreiche, autochthone Be-
pflanzung vorzusehen, um die Anbindung an bestehende Landschaftselemente im Nahbereich 
sicherzustellen. Eine Verpflichtung zur Umsetzung wird durch die Instrumente des NÖ ROG 
2014 nicht ermöglicht, weswegen nur eine informelle, fachliche Empfehlung ausgesprochen 
werden kann. Diese können in nachgelagerten Verfahren (Bebauungsplan, Bau�Y�H�U�I�D�K�U�H�Q�«����
berücksichtigt werden. 
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Landschaftsbild, -funktionen, -schutzgebiet 

Der Bereich ist technogen ausgeprägt �± bestehende Objekte, Gemeindestraßen und die B 37 
dominieren den Landschaftsraum. Inhaltlich ist der Bereich damit weder einem Landschafts-
raum zuzuordnen noch übernimmt er prioritäre Funktionen eines Landschaftsraumes 

 

Die geplante Baulandabrundung liegt im Landschaftsschutzgebiet Kamptal, das bedeutet es 
benötigt genauere Betrachtung, um sicherzustellen, dass das Schutzgut Landschaft nicht be-
trächtlich verändert wird. Landschaftsschutzgebiete sind gem. § 8 Abs. 1 NÖ Naturschutzge-
�V�H�W�]�������������Ä�*�H�E�L�H�W�H�����G�L�H���H�L�Q�H hervorragende landschaftliche Schönheit oder Eigenart aufwei-
sen, als charakteristische Kulturlandschaft von Bedeutung sind oder die in besonderem Maße 
der Erholung der Bevölkerung oder dem Fremdenverkehr dienen, können durch Verordnung 
�G�H�U�� �/�D�Q�G�H�V�U�H�J�L�H�U�X�Q�J�� �]�X�� �/�D�Q�G�V�F�K�D�I�W�V�V�F�K�X�W�]�J�H�E�L�H�W�H�Q�� �H�U�N�O�l�U�W�� �Z�H�U�G�H�Q���³�� ���†�� ���� �$�E�V���� ���� �1�g�� �1�D�W�X�U��
schutzgesetz 2000). Es muss geprüft werden, ob durch die Widmung negative Auswirkungen 
auf das Schutzgut Landschaft zu erwarten sind, bzw. zu überprüfen, ob durch Maßnahmen 
eventuell negative Auswirkungen beseitigt werden können. 

Das Landschaftsbild beschreibt das gesamte wahrnehmbare Erscheinungsbild eines Gebie-
tes. Es ist das Resultat natürlicher und kultureller Elemente sowie deren Zusammensetzung. 
Die angewandte Beurteilungsmethodik folgt dem Schema, welches sich dem Leitfaden für die 
Beurteilung der Auswirkungen von Eingriffen auf das Landschaftsbild vom Amt der NÖ Lan-
desregierung, Arbeitskreis Landschaftsbild im Jahr 2021 veröffentlicht wurde.  

 
Abbildung 22: Generelle Beurteilungsmethodik, Ablaufschema, Leitfaden Landschaftsbild (Beyer, et al. 2021) 

 

Ermittlung Sensibilität- Beschreibung des IST-Zustandes 

Das Landschaftsschutzgebiet Kamptal zeichnet sich durch seine vielseitigen Lebensräume 
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und die schwungvolle Flusslandschaft um den Kamp aus. Der Bereich wo die geplante Abrun-
dung gewidmet werden soll, liegt südwestlich des Hauptortes bei der Zufahrt zur B37, sowie 
im Nahbereich des Betriebsgebietes. 

Folgende natürliche bzw. naturnahe Landschaftselemente finden sich im Nahbereich (Abbil-
dung 23): 

�x Streifenflur mit Feldrainen  
�x Feldgehölze 
�x Waldfläche  

Gleichzeitig prägen folgende technogene Elemente die Landschaft (Abbildung 23): 

�x B 37 inkl. Zufahrtsstraßen 
�x Betriebsgebiet 
�x Siedlungsraum �± Straßenbeleuchtung, Friedhof 
�x Hochspannungsleitung 

Abbildung 23: Ausschnitt Google Street View �± Sichtpunkt 3 (Google 2023) 

 
 

Aktuell wird das Grundstück als Grünland bewirtschaftet, siehe Abbildung 24. 

Abbildung 24: Blick auf die geplante Abrundung in Richtung Nordwesten (eigene Aufnahme Dezember 2023) 
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Beschreibung des Vorhabens und Visualisierung 

Durch GIS-Sichtbarkeitsanalysen werden die Sichtbeziehungen zur geplanten Widmungsän-
derung analysiert. Es wird klar dargestellt, von welchen Standorten auf die Fläche eingesehen 
werden kann. Dies dient als Basis für die Analyse zu den Auswirkungen auf das Landschafts-
bild. Je farbig-dunkler die Fläche eingefärbt ist, desto besser einsehbar ist sie von diesem 
Standortbereich aus. Wenn keine Farbgebung vorliegt, ist die Fläche nicht einsehbar. (vgl. 
Abbildung 25) 

Der geplante Änderungsbereich ist vor allem von dem bereits bestehenden Betriebsgebiet und 
der Straße (L7054) einsehbar. Auf Basis dieser Sichtbarkeitsanalyse wurden Sichtpunkte fest-
gelegt, von wo aus Fotos in Richtung geplantem Änderungsbereich erstellt wurden. Die Foto-
aufnahmen erfolgten im Dezember 2023. 

 

Abbildung 25: Sichtbarkeitsanalyse, eigene Analyse 

 
 

Der Sichtpunkt 1, liegt in mitten des bereits bestehenden Siedlungsgebietes. Hier prägen anth-
ropogene und technogene Elemente die Landschaft. Hausgärten und deren Bepflanzung sor-
gen für naturnahe Bildelemente, vgl. Abbildung 26. 

 

 

 

S1 

S2 

S4 

S3 
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Abbildung 26: Blick auf die geplante Baulandabrundung - Sichtpunkt 1 (eigene Aufnahme Dezember 2023) 

 
Vom Sichtpunkt 2 befindet sich der Siedlungsbereich auf der linken Seite, Abbildung 27. Der 
Bereich rechts (südlich der Fläche) ist landwirtschaftlich geprägt und wird auch weiterhin so 
genutzt. Im Bildhintergrund erkennt man das bereits bestehende Betriebsgebiet.  

 

Abbildung 27: Blick auf die geplante Baulandabrundung - Sichtpunkt 2 (eigene Aufnahme Dezember 2023) 

 
 

Sowohl beim Sichtpunkt 3, als auch beim Sichtpunkt 4 dominiert die Straße das Landschafts-
bild. Beim Sichtpunkt 3 ist dies besonders durch die B37 gegeben, Abbildung 23. Die Ortschaft 
Rastenfeld und das Betriebsgebiet liegen im mittleren Bildhorizont. Prägend sind hier die für 
das Waldviertel typische Landwirtschaftsform der Streifenflur in der linken Bildhälfte.  

Abbildung 28, Sichtpunkt 4, verdeutlicht ebenfalls die landwirtschaftliche Nutzung in der Ge-
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meinde. Neben der Zufahrtsstraße zur B37 sind weitere anthropogene Elemente wie Hoch-
spannungsleitung, Beschilderung, Straßenbeleuchtung und Gebäude erkennbar. Der Sied-
�O�X�Q�J�V�E�H�U�H�L�F�K���Y�H�U�V�F�K�Z�L�Q�G�H�W���D�X�I�J�U�X�Q�G���G�H�U���+�|�K�H�Q�X�Q�W�H�U�V�F�K�L�H�G�H���E�H�L�Q�D�K�H���Ä�K�L�Q�W�H�U�³���G�H�P���+�R�U�L�]�R�Q�W������ 

 

Abbildung 28: Blick auf die geplante Abrundung �± Sichtpunkt 4 (eigene Aufnahme Dezember 2023) 

 
 

Aufgrund der starken Prägung der Landschaft durch den Menschen wird auf weitere digitale 
Visualisierungen verzichtet und die Analyse zum Grad der Veränderung des Landschaftsbildes 
anhand der Schwerpunktthemen aus dem Leitfaden des Amtes der NÖ Landesregierung mit 
den Fotos der Sichtpunkten durchgeführt.  

 

Visuelle Natürlichkeit 

Für die Beurteilung der Visuellen Natürlichkeit wird das Jahr 2023 als Bezugszeitpunkt ausge-
wählt.  

Die prägenden Elemente sind zum einen die für das Waldviertel typische Kulturlandschaft der 
Streifenflur mit Feldrainen und Feldgehölzen, als auch die technische Infrastruktur und der 
bestehende Siedlungsraum. Die Visuelle Natürlichkeit des Untersuchungsraums ist als gering 
bis mäßig zu bewerten 

Durch die Umwidmung kommt es zu einer geringfügigen Abrundung des Baulandes. Es erfolgt 
keine großflächige Entwicklung des Siedlungsbereiches.   

�x Die Veränderung der visuellen Natürlichkeit des Untersuchungsraums ist als sehr ge-
ringe/keine Veränderung zu bewerten. 

 

Analyse der Einzigartigkeit, Wiedererkennbarkeit, Repräsentativität der Landschaft 

Das Kriterium der Eigenart bezieht sich auf das Charakteristische einer Landschaft und ihrer 
Unverwechselbarkeit. Generell ist das Waldviertel bekannt für seine Stauseen, Teiche und 
Streifenflur mit Feldrainen und Feldgehölzen. Die bereits vorhandenen technogenen Elemente 
schwächen gleichzeitig diese Einzigartigkeit der Streifenflur im Untersuchungsbereich und den 
Wiedererkennbarkeit ab, da sie je nach Blickrichtung das Landschaftsbild dominieren.   

�x Die Einzigartigkeit, Wiedererkennbarkeit, Repräsentativität der Landschaft ist als ge-
ring bis mäßig zu bewerten. 
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Durch die Umwidmung kommt es zu einer geringfügigen Abrundung des Baulandes. Es erfolgt 
keine großflächige Entwicklung des Siedlungsbereiches.   

�Î  Die Veränderung der visuellen Natürlichkeit des Untersuchungsraums ist als sehr ge-
ringe/keine Veränderung zu bewerten 

 

Analyse der Vielfalt der Landschaft 

Der Landschaftsraum ist gekennzeichnet durch Wiesen, Äcker, Einzelbäume, Feldgehölze, 
Feldwege, Fichten- und Mischwälder, usw. Die kleinräumigen Reliefunterschiede führen zu 
immer neuen Sichtbeziehungen und einer Vielzahl an Bildabfolgen. Mit den jahreszeitlichen 
Veränderungen die die Wirkung des Waldes, Gehölze und landwirtschaftlichen Flächen be-
einflussen, ergeben sich immer neue Bilder. 

�x Die Vielfalt der Landschaft im Untersuchungsraum ist als mäßig einzustufen. 

Durch die Umwidmung kommt es zu einer geringfügigen Abrundung des Baulandes. Es erfolgt 
keine großflächige Entwicklung des Siedlungsbereiches.   

�x Auf die Vielfalt der Landschaft sind sehr geringe/keine Veränderungen zu erwarten.  

 

Analyse der Ordnung und Geschlossenheit 

Besonders die Streifenflur mit ihren Feldrainen führen zu einer klaren Ordnung bzw. Geschlos-
senheit des Sichtraumes. Die am Randbereich liegenden Waldflächen und der Siedlungsraum 
umrahmen die landwirtschaftlichen Flächen.  

�x Die Ordnung und Geschlossenheit der Landschaft wird als mäßig eingestuft.  

Durch die Umwidmung kommt es zu einer geringfügigen Abrundung des Baulandes. Es erfolgt 
keine großflächige Entwicklung des Siedlungsbereiches.   

�x Die Veränderung der visuellen Natürlichkeit des Untersuchungsraums ist als sehr ge-
ringe/keine Veränderung zu bewerten. 

 

Analyse der Lesbarkeit des Untersuchungsraums 

Funktionale und proportionale Zusammenhägen von Landschaftselementen ergeben sich vor 
allem durch die bereits erwähnte Streifenflur. Da es durch die Umwidmung zu keiner Verän-
derung die Lesbarkeit des Untersuchungsraums kommt, wird dieser Aspekt nicht mehr weiter 
behandelt. Es gibt dementsprechend keine Veränderungen. 

 

Analyse Dokumentar- und Geschichtswert 

�$�X�I�� �G�L�H�� �$�Q�D�O�\�V�H�� �]�X�P�� �6�F�K�Z�H�U�S�X�Q�N�W�W�K�H�P�D�� �Ä�'�R�N�X�P�H�Q�W�D�U- �X�Q�G�� �*�H�V�F�K�L�F�K�W�V�Z�H�U�W�³�� �O�D�X�W�� �/�H�L�W�I�D�G�H�Q��
wird verzichtet, da keine Landschaftselemente mit historischer Zeigerfunktion betroffen sind. 
Es gibt dementsprechend keine Veränderung. 
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Schwerpunktthema  
Keine Verän-
derung/ land-

schaftskonform 

Veränderung 
gering/mäßig 

Veränderung 
hoch 

Veränderung 
sehr hoch 

Visuelle Natürlichkeit x    

Einzigartigkeit, Wiedererkenn-
barkeit, Repräsentativität 

x    

Vielfalt x    

Ordnung und Geschlossenheit x    

Lesbarkeit x    

Tabelle 1: Überblick Bewertung je nach Schwerpunktthema (Beyer, et al. 2021, eigene Bearbeitung 2023) 

 

Landschaftsschutzgebiet �± Beurteilung nach § 8 NÖ Naturschutzgesetz 2000 Abs 4  

�x Zi 1 . . . Landschaftsbild �Æ keine erhebliche Beeinträchtigung durch die Umwidmung 
zu erwarten 

�x Zi 2 . . . Erholungswert der Landschaft �Æ keine erhebliche Beeinträchtigung durch die 
Umwidmung zu erwarten 

�x Zi 3 . . . Ökologische Funktionstüchtigkeit �Æ keine erhebliche Beeinträchtigung durch 
die Umwidmung zu erwarten 

�x Zi 4 . . . Schönheit und Eigenart der Landschaft �Æ keine erhebliche Beeinträchtigung 
durch die Umwidmung zu erwarten 

�x Zi 5 . . . Charakter des betroffenen Landschaftsraumes �Æ keine erhebliche Beeinträch-
tigung durch die Umwidmung zu erwarten 

Die geplante Umwidmung führt zu keiner erheblichen Beeinträchtigung des Land-
schaftsbildes  oder des Landschaftsschutzgebietes.  

 

Änderungsanlass  

Die Änderung wird begründet gemäß NÖ ROG 2014 § 25 Abs 1 

�x Zi ���� �«���Z�H�V�H�Q�W�O�L�F�K�H���b�Q�G�H�U�X�Q�J���G�H�U���*�U�X�Q�G�O�D�J�H�Q���� �V�W�H�L�J�H�Q�G�H���%�H�Y�|�O�N�H�U�X�Q�J�V�]�D�K�O���� �Y�H�U�E�H�V��
serte Ausstattung des Gemeindehauptortes und damit gezielte Verdichtungen des 
Wohnsiedlungsraumes zielführend 

�x �=�L�������«���9�H�U�Z�L�U�N�O�L�F�K�X�Q�J���G�H�U���=�L�H�O�H���G�H�V���(�Q�W�Z�L�F�N�O�X�Q�J�V�N�R�Q�]�H�S�W�H�V�����,�Q�Q�H�Q�H�Q�W�Z�L�F�N�O�X�Q�J�����E�D�X�O�L��
che Verdichtung 

 

Zusammenfassung  

Im Ortsbereich von Rastenfeld wird Bauland geringfügig abgerundet, um eine Verdichtung zu 
forcieren. 

Die Festlegung der Widmung ergibt sich aus den Ergebnissen der Grundlagenforschungen 
und davon abgeleiteten geplanten Nutzung. Die Widmung liegt im besonderen öffentlichen 
Interesse der Gemeinde.  

Die Änderung entspricht den Festlegungen des rechtskräftigen und neuen Örtlichen Entwick-
lungskonzeptes. 
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Durch die Widmung werden die Flächenreserven im Bauland geringfügig um 950m² erhöht. 
Die Verfügbarkeit des Baulandes für den Widmungszweck wird durch eine Befristung sicher-
gestellt. 

Die Widmungsfestlegungen sind laut Untersuchungsergebnissen umweltverträglich, es sind 
auch keine Auswirkungen auf das Landschaftsschutzgebiet zu erwarten. 

Es sind keine Unterlagen und/oder Fakten bekannt, die darauf hinweisen, dass für die Bau-
landwidmung keine Baulandeignung gegeben ist. 

Rechtlich schutzwürdige Interessen Dritter werden durch die Umwidmung nicht beeinträchtigt. 

 

 

5.8 Änderungspunkt 8: KG Rastenfeld , Rastenfeld Betriebs-
gebiet  �± Erweiterung von Bauland -Betriebsgebiet und 
Grünland -Grüngürtel  

 

Ausgangssituation und Beschreibung der Änderungen  

Im Zuge der 15. Änderung (2024) wurde das bestehende Betriebsgebiet (Firmenareal Strabag) 
im Nordwesten umstrukturiert und durch Grünland-Grüngürtel und damit einhergehenden 
Maßnahmen aufgewertet. Der Betrieb nutzt diesen Bereich zwischenzeitlich bereits großteils 
als Lager- und Parkplatz. Im Zuge der Betriebsgenehmigung wurde auch die Oberflächenent-
wässerung des gesamten Areals behandelt, sodass die Errichtung von mehreren Retentions-
becken erforderlich war. Dabei wurde die Situation am Gesamtareal des Betriebes �± zuletzt 
�J�H�Z�L�G�P�H�W�H�����Ä�D�O�W�H�³���)�O�l�F�K�H�Q und künftige Reserveflächen �± mitberücksichtigt. Dabei wurde klar, 
dass auch die Errichtung des dritten Beckens umgehend erforderlich ist. 

Abbildung 29: Orthophoto mit Kennzeichnung Betriebsgebiet �± Eigentum Strabag (rot schraffiert)���� �E�O�D�X�� � �� �Ä�D�O�W�H�³��
langjährig bestehende Betriebsfläche, gelb = im Zuge der 15. Änd. Neu gewidmete Betriebsfläche, rot strichliert = 
künftige Reservefläche. 
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Da der Lagerplatz bereits jetzt weitgehend und intensiv genutzt wird, wurden bereits kurzfris-
tige Erweiterungsflächen ausgelotet. 

Aufgrund des weiteren Flächenbedarfs sowie des Retentionsprojektes wird das Bauland-Be-
triebsgebiet erweitert. 

 

Änderungen im Bereich Gst. 219, KG Rastenfeld 

�x Umwidmung von Grünland-Land- und Forstwirtschaft in Bauland-Betriebsgebiet-Auf-
schließungszone-Vertrag im Ausmaß von ca. 2.450m² 

�x Umwidmung von Grünland-Grüngürtel in Bauland-Betriebsgebiet im Ausmaß von ca. 
20m² 

�x Umwidmung von Grünland-Land- und Forstwirtschaft in Grünland-Grüngürtel im Aus-
maß von ca. 190m² 

 

 
 

 

Motivation und Interessensabwägung  

Der Bausektor befindet sich derzeit in einer turbulenten, eher rückläufigen Auftragslage, je-
doch handelt es sich um eine dynamische Branche, sodass jederzeit die Nachfrage wieder 
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steigen kann. Da innerhalb des letzten Jahres der zuletzt erweiterte Lagerplatz und die Park-
plätze weitgehend ausgelastet sind, ist es sinnvoll bereits an entsprechende Potentialflächen 
für die Erweiterung des Betriebsstandortes zu denken. Es ist von einem kurz- bis mittelfristigen 
Bedarf (innerhalb der nächsten 5 Jahre) auszugehen. 

Am bestehenden Lagerplatz werden verschiedene Baumaterialien (u. a. Guss-Schachtdeckel, 
Granit-Pflaster- und Leistensteine, Rohrmaterialien aus PE und PP, Bauholz, Betonschächte 
etc.) zwischen- und bedarfsweise auch längerfristig vorrätig gehalten, bevor sie auf den jewei-
ligen Baustellen zum Einsatz kommen. Es handelt sich um Materialien des täglichen Bedarfs; 
die Bestandsmengen unterliegen daher laufenden Schwankungen. Aufgrund veränderter Lie-
ferkapazitäten und der teils eingeschränkten Verfügbarkeit bei Großhändlern ist es für den 
Betrieb erforderlich, bestimmte Produkte selbst auf Vorrat zu halten. Verzögerungen bei der 
Anlieferung würden andernfalls die Auftragsabwicklung beeinträchtigen und die betriebliche 
Leistungsfähigkeit mindern. 

Der Betrieb ist ein überregional bedeutender Arbeitgeber mit hohem Innovationspotenzial. Die 
beantragte Widmungsabrundung trägt �± neben weiteren betriebsbezogenen Maßnahmen �± 
zur nachhaltigen Sicherung des Standortes bei und liegt im überwiegenden öffentlichen Inte-
resse. Dieses Interesse ist am Standort mit den Schutzzielen des Landschaftsschutzgebietes 
abzuwägen. Ziel der Widmungsfestlegung ist es daher, die Anliegen des Landschaftsschutzes 
durch konkrete Widmungsbestimmungen integrativ zu berücksichtigen. 

Aufgrund der Lage im Landschaftsschutzgebiet und des deutlichen Geländeanstiegs nach Os-
ten wird die Festlegung eines Grünland-Grüngürtels fortgeführt. Das Bauland-Betriebsgebiet 
wird mit einer Aufschließungszone versehen, die diese Rahmenbedingungen berücksichtigt 
(Freigabebedingung BB-A25): 

�x Erweiterung des Teilbebauungsplanes unter Rücksichtnahme auf die Festlegungen 
des Landschaftsschutzgebietes, dazu zählen: 

o Festlegungen zur verträglichen Gebäudehöhe 
o Möglicherweise Veränderungen beim Bezugsniveau 

 

Nachfolgender Plan zeigt das Konzept zur Oberflächenentwässerung im relevanten Bereich. 
Darüber hinaus ist die aktuelle sowie künftig geplante Wegeführung am Betriebsgebiet einge-
zeichnet (gelb) �± daher ist in diesen Bereichen der Grüngürtel, welcher östlich und westlich an 
die neu zu widmende Fläche angrenzt, unterbrochen, um eine Durchfahrt zu gewährleisten. 

Abbildung 30: Konzept zur Entwässerung. 
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Die Raum- und Umweltverträglichkeit der geplanten Widmungsmaßnahme wird durch die In-
halte der untenstehenden Tabelle nachgewiesen. 

Raumordnungsfachli-
che Kriterien  Beschreibung, Begründung  

Verbindliche Ziele 
(ROG, ÖEK) 

NÖ ROG: 
�x Erhaltung und Verbesserung des Orts- und Landschafts-

bildes 
�x Klare Abgrenzung von Ortsbereichen gegenüber der 

freien Landschaft 
�x Sicherstellung der räumlichen Voraussetzungen für eine 

leistungsfähige Wirtschaft �± Sicherung von bestehenden 
Betriebsstandorten und Gebieten mit einer besonderen 
Standorteignung 

 
Rechtskräftiges ÖEK 

 
�x Erweiterungsflächen für intensiverweiterbaren Betriebs-

standort 
�x Wortlaut: �ÄFunktionen Rastenfeld: ausbaufähiger zentra-

ler Ort �P�L�W���(�U�Z�H�U�E�V�I�X�Q�N�W�L�R�Q�����%�H�W�U�L�H�E�V�I�X�Q�N�W�L�R�Q�³�����Ä�,�P���Q�|�U�G�O�L��
chen und südlichen Anschluss an das vorhandene Be-
triebsgebiet soll es zu widmungsmäßigen Erweiterungen 
�N�R�P�P�H�Q���³ 

 
Neues ÖEK 
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�x RA9 für bedarfsgerechte Betriebsgebietserweiterung vor-
gesehen 

�x �:�R�U�W�O�D�X�W�����ÄDie Gemeinde fördert umweltverträgliches Ge-
�Z�H�U�E�H���>�«�@.�³�����Ä�'�L�H���*�H�P�H�L�Q�G�H���V�R�O�O���L�K�U�H���5�R�O�O�H���D�O�V���6�X�E�]�H�Q�W��
�U�X�P���>�«�@���D�X�V�E�D�X�H�Q�����>�«�@���(�L�Q�H���G�L�I�I�H�U�H�Q�]�L�H�U�W�H���:�L�U�W�V�F�K�D�I�W�V�H�Q��
�W�Z�L�F�N�O�X�Q�J���V�L�Q�G���K�L�H�U�E�H�L���]�H�Q�W�U�D�O�H���=�L�H�O�H���³ 

 
Die Widmungsmaßnahme ist sowohl durch das rechtskräf-
tige, als auch durch das neue ÖEK abgedeckt.  
 

Überörtliche Planungs-
festlegungen 

Der Bereich wird von keinen überörtlichen Planungsfestlegun-
gen überlagert. 
 
Der Bereich liegt im Landschaftsschutzgebiet Kamptal. 
Die Kriterien und Schutzfestlegungen des Landschaftsschutzge-
biets werden gesondert dokumentiert. 
 

Geordnete Entwicklung 
anderer Gemeinden 

Keine Widmung nahe Gemeindegrenze 
Flächenmäßige Erweiterung des bestehenden Betriebes 
 

Änderungsanlass, 
raumordnungsfachliche 
Begründung 

Nachfrage an betriebsgebundenen Lagerflächen hoch �± kürzlich 
gewidmete Betriebsgebietsflächen (2024) sind bereits umfas-
send ausgenutzt -> weiterer Bedarf im flächenintensiven Bau-
sektor gegeben; wesentliche Änderung der Grundlagen und 
neue Ausgangslage 
 
Entwässerungskonzept umfasst alte, neue, künftige Betriebsflä-
chen und unterstützt Maßnahmen zur Klimawandelanpassung 
 
Umsetzung der Ziele des rechtskräftigen und neuen ÖEKs im 
Sinne der Unterstützung der wirtschaftlichen Tätigkeit in Lage 
mit regionalen Standortvorteilen 
 

Öffentliches Interesse Erhaltung eines überregional wichtigen Betriebes in der Ge-
meinde, Sichern des Mehrwerts für die regionale Wertschöp-
fung; 
Umsetzung von Maßnahmen im Sinne der Klimawandelanpas-
sung (Verbesserung der Retention) auch zum Vorteil von umlie-
genden genutzten Flächen; 
Behutsamer Umgang mit den Schutzgütern Landschaft sowie 
Tiere, Pflanzen, Lebensräume durch Berücksichtigung des 
Landschaftsschutzgebietes durch Aufschließungszone 
 

Standortwahl, Varian-
tenvergleich 

Logische Abrundung im Sinne eines Rand-Lückenschlusses �± 
Baulandblock ist nun als Rechteck ausgeformt; 
Standortbezogene Erweiterung �± Fläche bereits bei Erarbeitung 
des Entwässerungskonzeptes mitgedacht; Fläche im Eigentum 
des Betriebes 

Geschlossene Sied-
lungsentwicklung 

�9�H�U�Y�R�O�O�V�W�l�Q�G�L�J�X�Q�J���H�L�Q�H�U���Ä�5�H�F�K�W�H�F�N�V�I�R�U�P�³���G�H�V���%�H�W�U�L�H�E�V�D�U�H�D�O�V���± 
Lückenschluss am Rand 

Berücksichtigung Sied-
lungsstrukturen 

Fortsetzung der bestehenden Betriebsstrukturen 
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Sicherung anderer 
Standorteignungen  

Entwicklung des Standortes durch ÖEK vorgesehen; 
Bereits jetzt intensiv als Weg/Zufahrt für Betriebsgebiet genutzt 
(insbesondere hinsichtlich Bauarbeiten im bestehenden Be-
triebsareal) 
Zuvor als Wiese/Acker genutzt (BKZ 23) �± weiterhin ausrei-
chend Ackerflächen gegeben 
 

Nutzungskonflikte, Ab-
schirmung 

Schwerpunkt der betrieblichen Nutzung in diesem Bereich; 
Im Umgebungsbereich landwirtschaftliche Nutzung vorliegende 
�± durch Retentionsmaßnahmen keine nachteiligen Auswirkun-
gen hinsichtlich Oberflächenabfluss für diese zu erwarten 

Soziale Infrastruktur, 
Daseinsvorsorge 

Nicht relevant �± flächige Erweiterung als Lagerplatz; 
Parkplatz für Mitarbeiter am Areal kürzlich angepasst 
 

Sozialverträglichkeit Keine Steigerung der Bevölkerungszahl; ebenso keine Steige-
rung der Nutzerzahlen/Mitarbeiter des Betriebs zu erwarten (nur 
flächenmäßige Erweiterung) 
 

Bodenpolitik   

Bedarf (Baulandreser-
ven, Innenverdichtung) 

Westlich liegende Flächen wurden im Zuge der 15. Änderung 
(2024) umstrukturiert und dadurch mobilisiert; bereits weitge-
hend als Parkplatz sowie Lagerfläche genutzt 
Bedarf für weitere Flächen kurz- bis mittelfristig gegeben, Siche-
rung dieser Flächen bei potentiell rasantem Anstieg der Nach-
frage im Bausektor 
 

Verfügbarkeit, Mobili-
sierung 

Baldige Bebaubarkeit nach Freigabe Aufschließungszone wird 
durch Baulandvertrag sichergestellt 
 

Flächen-/bodensparend Beschränkung der Erweiterung auf künftigen Bedarf, bereits 
Ausnutzung bestehendes Betriebsgebiet 

Landwirtschaftliche 
Produktionsflächen, zu-
sammenhängende Flur 

 Bereits jetzt intensiv als Weg/Zufahrt für Betriebsgebiet genutzt 
(insbesondere hinsichtlich Bauarbeiten im bestehenden Be-
triebsareal) 
Zuvor als Wiese/Acker genutzt (BKZ 23) �± weiterhin ausrei-
chend Ackerflächen gegeben 

Technische  
Voraussetzungen   

Hochwasser, Wildbach, 
Lawinen 

Keine Gefährdungshinweise in den offiziell zugänglichen Karten- 
und Datenmaterialien erkennbar 

Sturz-/Rutschprozesse Keine Gefährdungshinweise in den offiziell zugänglichen Karten- 
und Datenmaterialien erkennbar 

Hangwasser Keine Gefährdungshinweise in den offiziell zugänglichen Karten- 
und Datenmaterialien erkennbar; 
Umfassendes Entwässerungskonzept für Betriebsstandort vor-
liegend 

Grundwasser Keine Gefährdungshinweise in den offiziell zugänglichen Karten- 
und Datenmaterialien erkennbar; bei Lokalaugenschein keine 
Anzeichen für derartige Gefährdungen sichtbar 
 

Nutzungsgeschichte Bisher (grün-)landwirtschaftlich genutzt 
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In den offiziell zugänglichen Karten- und Datenmaterialien sind 
keine Hinweise auf Altlasten oder Altablagerungen ablesbar 

Schatten- oder Feucht-
lage 

Keine Hinweise auf Feuchtlagen vor Ort erkennbar, laut eBod 
als trocken eingestuft; 
kein Wald im Anschluss -> keine Schattenlage gegeben 
 

Wasserver- und Ab-
wasserentsorgung 

Quantitativ und qualitativ ausreichend über das bestehende Be-
triebsgebiet vorhanden 
 

Verkehrsaspekte   

Erschließung Überregionale Erschließungsachsen bereits gegeben; 
Innenerschließung erfolgt über kürzlich gewidmete, im Westen 
liegende Flächen 
 

Verkehrsabwicklung, -
fluss 
Verkehrssicherheit 

Keine maßgebliche Änderung; 
Interne Abwicklung über betriebseigene Flächen 

Umweltverbund Nicht relevant, Erweiterung für Lagerflächen 
 

Umweltaspekte   

Sicherheitsabstände zu 
SEVESO-Betrieben 

Keine SEVESO-Betriebe im Gemeindegebiet 

Ortsbild Weiterführung der gegebenen betrieblichen Nutzungen 
 

Landschaftsbild, -funkti-
onen 

Lage unmittelbar anschließend an flächenintensiv genutztes Be-
triebsgebiet; 
Fläche liegt höher als südliches Betriebsareal (mindestens 3m 
Höhenunterschied); steigendes Gelände Richtung Osten (Ni-
veauunterschiede von über 10m auf einer Länge von ca. 200m) 

Abbildung 31: Hangneigung in Prozent, niedrig (blau) <-> mittel (grün, gelb) <-
> hoch (rot) 

 
 
Der Teilbebauungsplan Gewerbegebiet lässt für bestehendes 
Betriebsareal Höhen zwischen 11 und 25m zu! Um signifikante, 
negative Auswirkungen auf Landschaftsbild �± und damit in wei-
terer Folge auf das Landschaftsschutzgebiet �± zu verhindern, 
soll der TBEP mit entsprechend landschaftsbildverträglichen 
Festlegungen erweitert werden (z.B. Begrenzung der Gebäude-
höhe). Eine umfassende Analyse und die Präzisierung der Be-
bauungsbestimmungen soll im Zuge der Erarbeitung des TBEP 
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erfolgen. Dieser ist Voraussetzung für die Freigabe der Auf-
schließungszone. 
Damit wird eine Verträglichkeit zwischen betrieblicher Nutzung 
und Landschaftsschutzgebiet sichergestellt. 
 

Natur-, Artenschutz �Æ Widmung ist umweltverträglich 
Erläuterung siehe Textabschnitt unten 

Klimawandelanpassung Berücksichtigung von Retentionsverhältnissen durch entspre-
chendes Entwässerungskonzept 
Aufwertung durch Grünland-Grüngürtel sowie Aufschließungs-
zone 
Verdichtung im Betriebsgebiet 
  

 

Natur - und Artenschutz  

Die folgenden Erläuterungen basieren auf einer örtlichen Begehung im August 2025 sowie auf 
ergänzenden Recherchen. Das untersuchte Areal befindet sich innerhalb des Landschafts-
�V�F�K�X�W�]�J�H�E�L�H�W�H�V���.�D�P�S�W�D�O�����'�D�U�•�E�H�U���K�L�Q�D�X�V���O�L�H�J�W���G�D�V���H�X�U�R�S�l�L�V�F�K�H���9�R�J�H�O�V�F�K�X�W�]�J�H�E�L�H�W���ÄKamp- und 
�.�U�H�P�V�W�D�O�³�����$�7�������������������L�P���1�D�K�E�H�U�H�L�F�K�����P�L�W���H�L�Q�H�U���'�L�V�W�D�Q�]���Y�R�Q���O�H�G�L�J�O�L�F�K���U�X�Q�G���������P�� außerdem 
liegt das FFH-�*�H�E�L�H�W���Ä�.�D�P�S- �X�Q�G���.�U�H�P�V�W�D�O�³�����$�7���������$���������L�Q���H�L�Q�H�U���(�Q�W�I�H�U�Q�X�Q�J���Y�R�Q���H�W�Z�D��������m. 
Teile der Fläche werden derzeit zur Zwischenlagerung von Erdmaterial genutzt. In den unmit-
telbar angrenzenden Bereichen sind deutliche Bodenverdichtungen feststellbar, die vermutlich 
auf wiederkehrende Belastungen durch schwere Fahrzeuge oder Ladetätigkeiten zurückzu-
führen sind. Abgesehen von den offenliegenden, verdichteten Teilflächen weist der Standort 
entlang der Randzone eine leichte Böschung auf, die dicht mit typischen Wiesen- und Ru-
deralarten bewachsen ist. 

Die Vegetation setzt sich vorwiegend aus verschiedenen Süßgräsern, Schafgarbe (Achillea 
millefolium), Rotklee (Trifolium pratense), Spitzwegerich (Plantago lanceolata), Löwenzahn 
(Taraxacum officinale), Wiesenstorchschnabel (Geranium pratense), Weißem Gänsefuß 
(Chenopodium album), Wiesenflockenblume (Centaurea jacea) sowie Rainfarn (Tanacetum 
vulgare) zusammen. Diese Arten deuten auf mäßig nährstoffreiche, anthropogen beeinflusste 
und zeitweise verdichtete Standorte hin, wie sie häufig im Umfeld von Betriebsflächen, Erdab-
lagerungen und Straßenrändern vorkommen. Zum Zeitpunkt der Begehung konnten keine ge-
schützten Arten festgestellt werden, jedoch zeigen extensiv genutzte und dicht bewachsene 
Flächen wie dieser Streifen bedeutendes Potential als Lebensraum für Insekten, Falter und 
kleine Säugetiere. Vor allem im Hinblick auf umliegende intensiv genutzte Flächen stellt diese 
Böschung einen wesentlichen Lebensraum bzw. Nahrungsquelle für manche Arten dar. 

Im Fall einer Umwidmung wird von keiner erheblichen Beeinträchtigung ausgegangen, trotz-
dem ist zu empfehlen die Widmung mit Begleitmaßnahmen (Grünstreifen mit autochthonen 
und standortgerechten Arten, genügend Nahrungsquellen in Form von Blühpflanzen etc.) zu 
kombinieren. Eine Verpflichtung zur Umsetzung wird durch die Instrumente des NÖ ROG 2014 
nicht ermöglicht, weswegen nur eine informelle, fachliche Empfehlung ausgesprochen werden 
kann. Diese können in nachgelagerten Verfahren (Bebauungsplan, Bauverfahr�H�Q�«�����E�H�U�•�F�N��
sichtigt werden. 
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Abbildung 32: dichter Bewuchs im Randbereich (eigene Aufnahme, August 2025) 

 
 

Abbildung 33: bereits bestehende Lagerungstätigkeit (eigene Aufnahmen, August 2025) 

 
 

Zu beachten ist außerdem die Einsicht auf betroffene Fläche, bestehendes Betriebsgebiet liegt 
in einem deutlich tiefer gelegenen Geländebereich. Die geplante Umwidmungsfläche befindet 
sich hingegen in einer höheren, topografisch exponierteren Lage und ist bereits derzeit, auch 
ohne Bebauung, bei der Zufahrt und von der Umgebung aus deutlich sichtbar. Daher ist bei 
der weiteren Planung besonders darauf zu achten, dass im Sinne der Vorgaben des Land-
schaftsschutzgebietes Kamptal das Landschaftsbild nicht wesentlich beeinträchtigt wird und 
sich allfällige Baukörper harmonisch in das bestehende Gelände- und Vegetationsgefüge ein-
fügen. 
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Landschaftsschutzgebiet �± Beurteilung nach § 8 NÖ Naturschutzgesetz 2000 Abs 4  

�x Zi 1 . . . Landschaftsbild: Lage anschließend an intensiv genutztes Betriebsgebiet; auf-
grund des Geländeanstieges wird die potentielle Bebauung und Gestaltung durch die 
Erweiterung des Teilbebauungsplanes (mit dem Instrument der Aufschließungszone) 
geregelt und eine potentielle Beeinträchtigung des Landschaftsbildes eingeschränkt  �Æ  
keine erhebliche Beeinträchtigung durch die Umwidmung zu erwarten 

�x Zi 2 . . . Erholungswert der Landschaft: bisher landwirtschaftlich genutzt, direkt an-
schließend an intensiv genutztes Betriebsgebiet, kein besonderer Erholungswert oder 
-potential im Betriebsbereich �Æ keine erhebliche Beeinträchtigung durch die Umwid-
mung zu erwarten 

�x Zi 3 . . .Ökologische Funktionstüchtigkeit: bisher landwirtschaftlich genutzt, sowie als 
Lagerfläche, verdichteter Boden, kein erhöhtes Habitatspotential, kein Vorkommen ge-
schützter Arten �Æ keine erhebliche Beeinträchtigung durch die Umwidmung zu erwar-
ten 

�x Zi 4 . . . Schönheit und Eigenart der Landschaft: anschließend an intensiv genutztes 
Betriebsgebiet �± bereits stark überformt, landwirtschaftliche Nutzung im Umgebungs-
bereich ist überregional verbreitet, keine besondere Eigenart �Æ keine erhebliche Be-
einträchtigung durch die Umwidmung zu erwarten 

�x Zi 5 . . . Charakter des betroffenen Landschaftsraumes: anschließend an intensiv ge-
nutztes Betriebsgebiet �± bereits stark überformt, landwirtschaftliche Nutzung im Um-
gebungsbereich ist überregional verbreitet, kein besonderer Charakter �Æ keine erheb-
liche Beeinträchtigung durch die Umwidmung zu erwarten 

 

Änderungsanlass  

Die Änderung wird begründet gemäß NÖ ROG 2014 § 25 Abs 1 

�x �=�L�������«���Z�H�V�H�Q�W�O�L�F�K�H���b�Q�G�H�U�X�Q�J���G�H�U���*�U�X�Q�G�O�D�J�H�Q�����Z�H�L�W�J�H�K�H�Q�G�H���$�X�V�Q�X�W�]�X�Q�J���G�H�U���H�U�V�W���N�•�U�]��
lich erweiterten Betriebsfläche, gesamtheitliches Entwässerungskonzept bezieht be-
reits Reserveflächen mit ein 

�x �=�L�������«���9�H�U�Z�L�U�N�O�L�F�K�X�Q�J���G�H�U���=�L�H�O�H���G�H�V���(�Q�W�Z�L�F�N�O�X�Q�J�V�N�R�Q�]�H�S�W�H�V����Erweiterungsflächen für 
flächenintensive Betriebe (rechtskräftiges ÖEK); Flächen für bedarfsgerechte Betriebs-
gebietserweiterung, Subzentrum in Wirtschaftsentwicklung (neues ÖEK); 

 

Zusammenfassung  

In Rastenfeld wird Bauland-Betriebsgebiet für einen bestehenden Betrieb erweitert und durch 
Grünland-Grüngürtel aufgewertet. In Verbindung mit einer Aufschließungszone wird der Sen-
sibilität des Landschaftsschutzgebietes Rechnung getragen. 

Die Festlegung der Widmung ergibt sich aus der geplanten Nutzung. Die Widmung liegt im 
besonderen öffentlichen Interesse der Gemeinde.  

Die Änderung entspricht den Festlegungen des rechtskräftigen und neuen Örtlichen Entwick-
lungskonzeptes. 

Durch die Widmung werden die Flächenreserven im Bauland um ca. 2.420m² erhöht. Eine 
zeitnahe Umsetzung �± nach Freigabe der Aufschließungszone �± wird durch einen Vertrag ab-
gesichert. 

Die Widmungsfestlegungen sind laut Untersuchungsergebnissen umweltverträglich, es sind 
auch keine Auswirkungen auf das Landschaftsschutzgebiet zu erwarten. 
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Es sind keine Unterlagen und/oder Fakten bekannt, die darauf hinweisen, dass für die Bau-
landwidmung keine Baulandeignung gegeben ist. 

Rechtlich schutzwürdige Interessen Dritter werden durch die Umwidmung nicht beeinträchtigt. 
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5 FLÄCHENBILANZ NACH DER ÄNDERUNG 
 
Unter Berücksichtigung der beschriebenen Änderungen ergibt sich folgende Flächenbilanz 
für das Bauland in der Gemeinde Rastenfeld. 
 
Gemeinde Rastenfeld  

 
 
KG Marbach im Felde  
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KG Rastenfeld  
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6 KOSTEN DER ÄNDERUNG 
 

Der Gemeinde entstehen durch die geplanten Widmungsänderungen keine maßgeblichen 
Kosten für die infrastrukturelle Erschließung des Baulandes in Rastenfeld. Diese werden mit-
tels Einnahmen durch Aufschließungskosten gedeckt. 

 

 

 

 

 

 

Rastenfeld, 15.10.2025 

 

 

 

 

 

 

 

Für den  Kommunaldialog Raumplanung GmbH  

Gemeinderat  Ingenieurbüro für Raumplanung und Raumordnung  

der Marktgemeinde Rastenfeld  Fn 416995d, LG St. Pölten 

Bgm. Gerhard Wandl Dipl. Ing. Margit Aufhauser-Pinz 

A-3532 Rastenfeld 30 A-3130 Herzogenburg, Riefthalgasse 12 

(für den Ersteller) T: +43 (0)699 19228413 

 E: office@kommunaldialog.at 

 H: www.kommunaldialog.at 

 (für die fachliche Ausarbeitung) 
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7 ANLAGE  
 

Liste der Planungskonsultationen/Stellungnahmen 

�x Stellungnahme Forst 
�x Stellungnahme Geologie 
�x Lärmgutachten 

 

Geb-Blätter (Gebs 126, 127) 

 

 

 

Planausschnitte: 

�x Flächenwidmungsplan Entwurf �± Ausschnitte 
�x Flächenwidmungsplan Darstellung der Änderungen �± Ausschnitte 

 



Abteilung Raumordnung und Gesamtverkehrsangelegenheiten 

 
 LISTE DER PLANUNGSKONSULTATIONEN  
 
 

Dienststelle   Kontaktaufnahme erfolgt zu folgenden 
Änderungspunkten  

Bezirksforstinspektion (bei der 
jeweiligen BH)  

 ÄP 5 �± Verkehrsfläche-privat bei Stauseebrücke 

Wildbach - und 
Lawinenverbauung  

       

Geologischer Dienst des 
Landes NÖ  

 ÄP 7 �± Bauland-Wohngebiet, Rastenfeld 
(Stellungnahme bereits aus 2024) 

Abteilung Wasserbau    

Abteilung Wasserwirtschaft 
(Altlasten)  

       

Abteilung Wasserwirtschaft  
(Grundwasser)  

       

Verkehrsverbund Ostregion  
 

       

Militärkommando NÖ         

Welterbe �± kulturelles Erbe         

Abteilung 
Landesstraßenplanung  

       

Bundesdenkmalamt Abteilung 
für NÖ  

       

Lärmgutachten (Z+P)   ÄP 7 �± Bauland-Wohngebiet, Rastenfeld 

Keine Konsultation erforderlich         

 
 
 
 
 



 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

BEZIRKSHAUPTMANNSCHAFT  KREMS 
Fachgebiet Forstwesen  
3500 Krems an der Donau, Drinkweldergasse 15  
    

 

Bezirkshauptmannschaft Krems, 3500   
 
- Kommunaldialog Raumplanung GmbH 
z.H. Frau DI Elisabeth Mahorka 
Riefthalgasse 12 
3130 Herzogenburg 

 

 Beilagen E-Mail: forst.bhkr@noel.gv.at 
Fax: 02732/9025-30611    Bürgerservice: 02742/9005-9005 
Internet: www.noe.gv.at      -      www.noe.gv.at/datenschutz 

   

KRL1-A-086/018 1 
Kennzeichen (bei Antwort bitte angeben) 
  

 (0 27 32) 9025 
   

- Bezug Bearbeitung Durchwahl Datum 

  Dipl.-Ing. Markus 
Perschl 

30615 02. Juli 2025 

 
Betrifft 

Marktgemeinde Rastenfeld, forstliche Raumplanung  
 
 
Sehr geehrte Frau DI Mahorka! 
 
Anbei senden wir Ihnen die Forstfachliche Stellungnahme zur weiteren Verwendung. 
 
 
 

Mit freundlichen Grüßen 
Für den Bezirkshauptmann 
Mag. S c h r a m 

Bezirkshauptmann-Stellvertreter 

 

 �'�L�H�V�H�V���6�F�K�U�L�I�W�V�W�¾�F�N���Z�X�U�G�H���D�P�W�V�V�L�J�Q�L�H�U�W��
�+�L�Q�Z�H�L�V�H���I�L�Q�G�H�Q���6�L�H���X�Q�W�H�U��

�Z�Z�Z���Q�R�H���J�Y���D�W���D�P�W�V�V�L�J�Q�D�W�X�U



 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

BEZIRKSHAUPTMANNSCHAFT  KREMS 
Fachgebiet Forstwesen  
3500 Krems an der Donau, Drinkweldergasse 15  
    

 

 

Beilagen E-Mail: forst.bhkr@noel.gv.at 
Fax: 02732/9025-30611    Bürgerservice: 02742/9005-9005 
Internet: www.noe.gv.at      -      www.noe.gv.at/datenschutz 

   

KRL1-A-086/018  
Kennzeichen (bei Antwort bitte angeben) 
  

 (0 27 32) 9025 
   

 Bezug BearbeiterIn Durchwahl Datum 

  Dipl.-Ing. Perschl 30615 01. Juli 2025 
 
Betrifft 

Marktgemeinde Rastenfeld, forstliche Raumplanung  
 
 

Forstfachliche Stellungnahme  
 
 
Mit Bescheid vom 10.12.2024, Zl. KRL1-V-246/048 wurde der Marktgemeinde Rastenfeld 
die forstrechtliche Bewilligung für dauernde Rodungen im Bereich der Grundstücke 799/1 
und 799/2, beide KG Rastenfeld zur Umsetzung des Projektes Geh- und Radunterführung 
KTM-Radweg erteilt. 
 
Aus fachlicher Sicht besteht daher gegen eine Umwidmung in Verkehrsfläche-privat kein 
Einwand. 
 

 

Der Sachverständige 
Dipl.-Ing. P e r s c h l 

 

 



 

  
 

 
 
 
 

AMT DER NIEDERÖSTERREICHISCHEN LANDESREGIERUNG 
Gruppe Baudirektion, Abteilung Allgemeiner Baudienst  
Geologischer Dienst  
3109 St. Pölten, Landhausplatz 1  
       

 

Amt der Niederösterreichischen Landesregierung, 3109  

 
 
An 
K O M M U N A L D I A L O G, R A U M P L A N 
U N G  GmbH 
z.H. Frau Dipl. Ing. Margit Aufhauser-Pinz 
Riefthalgasse 12 
3130 Herzogenburg 

 

 Beilagen E-Mail: post.bd1geo@noel.gv.at 
Fax: 02742/9005-15150     Bürgerservice: 02742/9005-9005 
Internet: www.noe.gv.at      -      www.noe.gv.at/datenschutz 

 
   

BD1-G-388/022-2019  
Kennzeichen (bei Antwort bitte angeben) 
  

 (0 27 42) 9005 
   

- Bezug Bearbeitung Durchwahl Datum 

  Dipl.-Ing. Michael Ber-
tagnoli 

14915 02. April 2024 

 
Betrifft 

Rastenfeld, Gemeindeberatung für Widmungsverfahren auf Grund der Hinweiskarten für 
geogene Naturgefahren  
 
 
Die Marktgemeinde Rastenfeld plant die Änderung des örtlichen Raumordnungsprogram- 

mes und hat im Wege des Ortplaners um Stellungnahme im Hinblick auf die Aussagen der 

geogenen Gefahrenhinweiskarte zu einer geplanten Widmungs- 

änderung in der KG Rastenfeld ersucht.  

 

Änderungspunkt: Grundstücke bzw. Teile der Grundstücke Nr. 85 und angrenzende 

�*�U�X�Q�G�V�W�•�F�N�H���D�O�O�H���.�*���5�D�V�W�H�Q�I�H�O�G�����8�P�Z�L�G�P�X�Q�J���Y�R�Q���Ä�*�O�I�³���L�Q���Ä�%�:�����%�:-Vt24): 

Die gegenständliche Fläche befindet sich am südöstlichen Rand des bebauten Siedlungs-

gebietes von Rastenfeld etwa 100 m westlich des Friedhofes. IPm Nord wird die gering 

geneigte Fläche durch die Böschung der von der Landesstraße B37 in den Ort führende 

Gemeindestraße begrenzt. Das Grundstück Nr. 85 KG Rastenfeld ist bereits bebaut. 

Geologisch wird der gegenständliche Bereich aus einem Randgranit des Rastenberger  

Granodioritplutons des Kristallins der Böhmischen Masse aufgebaut. Anstehen- 

der Fels ist im Nahbereich nirgends aufgeschlossen, sondern wird von einer unterschied-

lich mächtigen sandig-grusigen Witterschwarte überlagert. Ein nennenswerter Grundwas-

serkörper ist nicht zu erwarten. 

  



- 2 - 

Im Gelände sind keine Anzeichen von Hangbewegungen erkennbar, auch im digitalen Ge-

ländemodell sind keine entsprechenden Strukturen feststellbar. Im Baugrundkataster der 

NÖ Baudirektion sind im relevanten Umfeld keine Katastrophenschäden eingetragen. 

 

Aus fachlicher Sicht ist unter Berücksichtigung der naturräumlichen Gegebenheiten - ins-

besondere Tragfähigkeit des Untergrundes und Rutschgefährdung- eine Baulandeignung 

gegeben. Genauere Untersuchungen sind für die geplante Umwidmung im Sinne der geo-

genen Gefahrenhinweiskarte nicht erforderlich. 

 
 
 

NÖ Landesregierung 

Im Auftrag 

Dipl.-Ing. B e r t a g n o l i 
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1 Aufgabenstellung 

Im südöstlichen Ortsteil von Rastenfeld soll Bauland-Wohngebiet (BW) im Ausmaß von ca. 950 
m² neu gewidmet werden. Die Siedlungsgenossenschaft WAV plant hier die Errichtung einer 
Seniorenresidenz mit 8 Wohnungen auf einer Grundfläche von ca. 450 m². 
 
Gemäß den Vorgaben des NÖ Raumordnungsgesetzes 2014 (NÖ ROG 2014) ist für die Um-
widmung erforderlich, dass die lärmtechnische Widmungskonformität nach der zulässigen Im-
mission nachgewiesen wird. Dabei ist zu klären, ob der zulässige äquivalente Dauerschallpegel 
für die angestrebte Baulandwidmung an den Widmungsgrenzen eingehalten wird. 
 
Konkret werden folgende schalltechnische Untersuchungen durchgeführt: 

�ƒ Schallmesstechnische Erhebung der vorherrschenden Umgebungslärmsituation an den ex-
ponierten Widmungsgrenzen der gegenständlichen Liegenschaften gemäß ÖNORM S 5004 

�ƒ Erhebung der Strategischen Lärmkarten des Bundesministeriums für Land- und Forstwirt-
schaft, Klima- und Umweltschutz, Regionen und Wasserwirtschaft 

�ƒ Beurteilung der Lärmsituation gemäß Verordnung über die Bestimmung des äquivalenten 
Dauerschallpegels bei Baulandwidmungen (LGBl. 8000/4-0) für die entsprechenden Beur-
teilungszeiträume unter Verwendung des Leitfadens „Lärm bei Wohnbaulandwidmungen“ 
des Landes Niederösterreich 
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2 Grundlagen 

2.1 Projektunterlagen 

�ƒ digitaler Flächenwidmungsplan (Quelle: Marktgemeinde Rastenfeld; Stand: 2025-08-19) 

2.2 Gesetze 

�ƒ LGBl. Nr. 3/2015 „NÖ Raumordnungsgesetz 2014 (NÖ ROG 2014)“, i.d.l.g.F. 
�ƒ LGBl. Nr. 1/2015 „NÖ Bauordnung 2014 (NÖ BO 2014)“, i.d.l.g.F. 
�ƒ LGBl. Nr. 8000/4-0 „Verordnung über die Bestimmungen des äquivalenten Dauerschallpe-

gels bei Baulandwidmungen“, i.d.l.g.F. 

2.3 Normen und Richtlinien 

�ƒ ÖNORM S 5004 „Messung von Schallimmissionen“, Ausgabe 2020 
�ƒ ÖNORM S 5021 „Schalltechnische Grundlagen für die örtliche und überörtliche Raumpla-

nung und Raumordnung“, Ausgabe 2017 
�ƒ ÖAL-Richtlinie Nr. 36, Blatt 1 „Erstellung von Schallimmissionskarten und Konfliktzonen-

plänen und Planung von Lärmminderungsmaßnahmen - Schalltechnische Grundlagen für 
die örtliche und überörtliche Raumplanung“, Österreichischer Arbeitsring für Lärmbekämp-
fung, Ausgabe 2007 

�ƒ Leitfaden „Lärm bei Wohnbaulandwidmungen“, Amt der NÖ Landesregierung, Abteilung 
Raumordnung und Gesamtverkehrsangelegenheiten, Ausgabe 2021 
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3 Projektgegenstand 

Im südöstlichen Ortsteil von Rastenfeld bei Adresse Rastenfeld 85 soll Bauland-Wohngebiet 
(BW) im Ausmaß von ca. 950 m² neu gewidmet werden. Die Siedlungsgenossenschaft WAV 
plant hier die Errichtung einer Seniorenresidenz mit 8 Wohnungen auf einer Grundfläche von 
ca. 450 m². 
In einer Entfernung von etwa 120 m liegt die B 37, welche ein erhebliches Verkehrsaufkommen 
mit sich bringt. Außerdem befindet sich östlich der B 37 ein Betriebsgebiet mit einem lärmin-
tensiven Betrieb (Sägewerk, Gebrüder Steininger). Hier fahren etwa 50-100 LKW pro tag zum 
Betriebsgebiet zu, und laden Holzstämme auf einer Sortieranlage ab (Betriebszeiten werktags 
06:00-22:00 Uhr). 
 

 

 
Abbildung 1: aktueller Flächenwidmungsplan (Quelle: NÖ Atlas) 

Projekt 
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4 Schallimmissionsmessung 

Die schalltechnische Erhebung der akustischen Bestandssituation erfolgte am Donnerstag, 
24.07.2025 von 00:00 Uhr bis 24:00 Uhr. 

4.1 Methodik 

Mit den Schallpegelmessgeräten werden gemäß ÖNORM S 5004 die A-bewerteten Schalldruck-
pegel in Dezibel [dB] mit der Zeitbewertung „fast“ gemessen. Die ausgewiesenen Messwerte 
bezogen auf den tatsächlichen Messzeitraum beinhalten die Toleranz von �r 1 dB von geeichten 
Präzisionsschallpegelmessgeräten. Zeiträume mit Pegelspitzen von Störgeräuschen, welche 
das Messergebnis wesentlich beeinflussen, werden schallenergetisch nicht berücksichtigt. 
 
Als Ergebnisse werden in stündlichen Perioden gemessene Schalldruckpegel ermittelt: 

LA,eq A-bewertete energieäquivalente Dauerschallpegel, [dB] 
Jener konstante Schalldruckpegel, der bei andauernder Einwirkung dem unterbrochenen Ge-
räusch oder dem Geräusch mit schwankendem Schalldruckpegel energieäquivalent ist. 

LA,95 A-bewertete Basispegel, [dB] 
Der in 95 % der Messzeit überschrittene A-bewertete Schalldruckpegel. 

LA,01 A-bewerteter mittlerer Spitzenpegel, [dB] 
Der in 1 % der Messzeit überschrittene A-bewertete Schalldruckpegel. 

LA,max A-bewertete Spitzenpegel, [dB] 
Der höchste gemessene Wert über die Messdauer. 

LA,Sp A-bewertete kennzeichnende Spitzenpegel, [dB] 
Der höchste gemessene oder errechnete Wert einer kennzeichnenden Pegelspitze. Die kenn-
zeichnende Pegelspitze ist ein charakteristisches Schallereignis begrenzter Dauer, welches 
sich deutlich wahrnehmbar vom übrigen Geräusch abhebt und eindeutig zugeordnet werden 
kann. 

 
Für die Ermittlung der Messunsicherheit von Messungen nach ÖNORM S 5004 wurden mehrere 
Ringversuche in Österreich durchgeführt. Auf Grund der Ergebnisse dieser Ringversuche er-
geben sich nachfolgend angegebenen Standardabweichungen für den A-bewerteten energie-
äquivalenten Dauerschallpegel als 95 %-Vertrauensbereich. 
Die nachstehenden Werte sind Vergleichsstandardabweichungen �1R und berücksichtigen ku-
mulative Effekte in der Messunsicherheit bei der Anwendung der Verfahren dieser ÖNORM, 
jedoch unter Ausschluss von Schwankungen der Schallemission der Schallquellen. 
 

Geräuschart �1R für LA,eq 
Straßenverkehr 1,1 dB 
Anlagengeräusche allgemein 2,0 dB 
Anlagengeräusche breitbandig 1,3 dB 

 
Im Hinblick auf die Verwendung der vorliegenden Messergebnisse als Grundlage für die Beur-
teilung einer Störquelle wurde durch die gezielte Auswahl des Messtages mit ruhiger Wetter-
situation (z.B. Windstille bis schwache Luftbewegung, keine ausgeprägte Inversionswetterlage) 
sichergestellt, dass die Messwerte charakteristisch für eine ruhige, ortsübliche Umgebungsge-
räuschsituation sind. 
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4.2 Messgeräte 

Es kamen Präzisionsschallpegelmessgeräte der Klasse 0,7 mit ½’’-Kondensatormikrofon zum 
Einsatz. Die richtige Funktion der Geräte wurde vor Beginn und nach Beendigung der Messun-
gen mittels geeichtem akustischem Kalibrator überprüft (113,8 dB bei 1.000 Hz). 
 

Schallpegelmessgerät Hersteller Typ Fab.-Nr. Klasse Eichdatum 

Schallpegelmessgerät (Grund-
gerät, Terz- und Oktavfilter) 

Norsonic 145 14529603 
Kl. 0,7 

IEC 61260 Kl.1 
29.01.2024 

Vorverstärker  Norsonic 1209 22981 - 29.01.2024 

Mikrofon Norsonic 1225 413979 - 29.01.2024 

Prüfschallquelle Norsonic 1251 30790 Kl. 0,3 06.03.2024 
Schallpegelmessgerät (Grund-
gerät, Terz- Oktavfilter) 

Norsonic 140 1407140 
Kl. 0,7 

IEC 61260 Kl.1 
27.03.2023 

Vorverstärker Norsonic 1209 21689 - 27.03.2023 

Mikrofon Norsonic 1225 305181 - 27.03.2023 

Prüfschallquelle Norsonic 1225 30790 Kl. 0,3 06.03.2024 

4.3 Messergebnisse 

4.3.1 Übersicht 

 
Abbildung 2: Übersicht (eigene Quelle) 
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4.3.2 Meteorologische Bedingungen 

Die meteorologischen Gegebenheiten (Lufttemperatur T, relative Luftfeuchte F, Windrich-
tung WD, Windgeschwindigkeit WS) wurden durch das NÖ Umweltbeobachtungs- und Informa-
tionssystems (NUMBIS) messtechnisch aufgezeichnet. Die Messhöhe beträgt 10 m über dem 
Gelände. 
Die meteorologischen Bedingungen waren trocken und niederschlagsfrei, zeitweise sonnig und 
bewölkt und windstill bis schwach windig. Eine meteorologische Beeinflussung der Messergeb-
nisse war nicht gegeben. 
 

Messstation: Irnfritz 

Datum Uhrzeit 
T F WD WS 

[°C] [%] [°] [m/s] 

24.07.2025 

00:00 19,11 63,5 280 2,5 
01:00 19,1 64,1 285 3,4 
02:00 18,7 63,7 300 3,2 
03:00 17,3 68,7 305 1,5 
04:00 16,8 70,8 333 1,4 
05:00 16,4 72,4 325 2,3 
06:00 15,3 82,5 345 2,1 
07:00 16,2 79,1 335 1,7 
08:00 16,7 78,2 343 2,2 
09:00 17,6 75,9 350 2,3 
10:00 18,7 72,6 13 1,3 
11:00 20,8 66,1 33 2,5 
12:00 22,2 58,6 58 3,9 
13:00 22,7 61,6 35 3,9 
14:00 22,0 66,5 25 3,7 
15:00 20,1 72,6 10 3,5 
16:00 17,3 89,4 345 3,6 
17:00 16,8 92,6 345 2,5 
18:00 16,9 93,4 333 3,0 
19:00 17,2 93,8 330 2,4 
20:00 17,3 90,2 303 2,4 
21:00 17,1 89,9 280 2,7 
22:00 16,8 92,8 280 2,3 
23:00 16,1 93,8 280 3,1 
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4.3.3 Messpunkt 1 

Der Messpunkt befand sich auf dem Grundstück Nr. 1857/2 in 3532 Rastenfeld. Die Mikrofon-
höhe betrug 1,50 m ü.GOK. 
 
Übersicht: 

GKM 34 Rechtswert: -73490,04; Hochwert: 381929,63; Höhe: +587,40 müA 
 

     

 

Pegelwerte: 

 
 

Datum Uhrzeit L A,95 LA,01 LA,max

00:00 - 01:00 Uhr 44,6 47,0 49,9 67,7

01:00 - 02:00 Uhr 33,0 43,1 48,1 66,4

02:00 - 03:00 Uhr 28,0 39,1 49,5 68,9

03:00 - 04:00 Uhr 23,3 38,5 49,6 72,4

04:00 - 05:00 Uhr 27,6 41,1 50,1 70,8

05:00 - 06:00 Uhr 42,4 48,2 54,9 79,3

06:00 - 07:00 Uhr 42,1 49,3 57,2 77,2

07:00 - 08:00 Uhr 41,3 46,9 55,2 83,4

08:00 - 09:00 Uhr 42,3 50,6 58,4 83,0

09:00 - 10:00 Uhr 42,6 48,7 56,3 78,0

10:00 - 11:00 Uhr 44,6 49,6 57,3 80,3

11:00 - 12:00 Uhr 44,6 50,0 57,2 80,3

12:00 - 13:00 Uhr 43,5 49,0 56,0 78,6

13:00 - 14:00 Uhr 45,5 51,3 59,1 82,8

14:00 - 15:00 Uhr

15:00 - 16:00 Uhr 44,4 52,7 59,4 92,8

16:00 - 17:00 Uhr 40,0 51,4 64,4 85,3

17:00 - 18:00 Uhr 40,6 46,1 53,1 77,3

18:00 - 19:00 Uhr 40,9 46,1 53,7 76,3

19:00 - 20:00 Uhr 39,9 47,6 54,8 77,6

20:00 - 21:00 Uhr 38,4 45,0 54,4 79,6

21:00 - 22:00 Uhr 38,2 44,5 49,7 74,3

22:00 - 23:00 Uhr 36,9 41,6 47,5 64,5

23:00 - 24:00 Uhr 30,0 39,6 46,5 64,7

Niederschlagsereignis

MP 1

LA,eq

24.07.2025

MP1 
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Pegelverlauf: 

 
Legende: --- LA,95 (dB), --- LA,eq (dB), --- LA,01(dB) 

 
Zusammenfassung der Messergebnisse: 

 
 
Subjektiver Höreindruck: 

Die Umgebungslärmsituation wird maßgebend vom Straßenverkehr der direkt vorbeiführenden 
Gemeindestraße bzw. der B 37 Kremser Straße geprägt. Zeitweise waren auch Geräusche um-
liegender Betriebe, Flugzeugüberflüge sowie Naturgeräusche (Windgeräusche, Vogelgezwit-
scher) hörbar. 
  

04:00:00 08:00:00 12:00:00 16:00:00 20:00:00
 25 

 30 

 35 

 40 

 45 

 50 

 55 

 60 

 65 

 70 

 75 

 80 

 85 
Niederschlag Stop

Pegelverlauf der Messergebnisse (24.07.2025):

Zeit [h:m:s]

P
eg

el
 [d

B
]

Min Max Min Max Min Max

40 46 46 53

23 45 39 48

44

24.07.2025

[dB(A)]

Tag (6-19 Uhr) 53 64
42 50

Nacht (22-6 Uhr) 48 55
31

MP 1

Pegel LA,95 LA,eq LA,01
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4.3.4 Messpunkt 2 

Der Messpunkt befand sich auf dem Grundstück Nr. 1853/2 in 3532 Rastenfeld. Die Mikrofon-
höhe betrug 1,50 m ü.GOK. 
 
Übersicht: 

GKM 34 Rechtswert: -73491,77; Hochwert: 381942,82; Höhe: +586,10 müA 
 

    

 

Pegelwerte: 

 
 

Datum Uhrzeit L A,95 LA,01 LA,max

00:00 - 01:00 Uhr 43,9 46,9 50,6 68,3

01:00 - 02:00 Uhr 34,5 45,4 49,7 67,4

02:00 - 03:00 Uhr 27,3 39,4 49,1 71,1

03:00 - 04:00 Uhr 24,4 38,0 48,7 72,9

04:00 - 05:00 Uhr 26,5 39,8 50,3 77,0

05:00 - 06:00 Uhr 40,0 47,5 54,9 94,0

06:00 - 07:00 Uhr 39,6 49,6 59,5 82,6

07:00 - 08:00 Uhr 39,2 53,3 65,7 84,7

08:00 - 09:00 Uhr 43,8 59,4 70,7 91,9

09:00 - 10:00 Uhr 43,7 51,3 61,6 90,0

10:00 - 11:00 Uhr 47,8 54,0 63,7 88,5

11:00 - 12:00 Uhr 50,5 54,0 61,6 87,5

12:00 - 13:00 Uhr 50,4 53,3 59,0 82,9

13:00 - 14:00 Uhr 46,8 53,0 61,4 84,0

14:00 - 15:00 Uhr

15:00 - 16:00 Uhr 45,3 57,4 65,9 92,3

16:00 - 17:00 Uhr 37,9 56,6 69,5 87,4

17:00 - 18:00 Uhr 38,4 48,2 57,0 90,3

18:00 - 19:00 Uhr 38,2 48,0 57,8 83,9

19:00 - 20:00 Uhr 37,5 48,8 60,9 83,2

20:00 - 21:00 Uhr 35,7 48,3 60,0 83,8

21:00 - 22:00 Uhr 41,3 48,1 54,4 89,3

22:00 - 23:00 Uhr 31,4 45,1 52,3 75,4

23:00 - 24:00 Uhr 29,1 41,1 46,8 75,6

Niederschlagsereigniss

MP 2

LA,eq

24.07.2025

MP2 
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Pegelverlauf: 

 
Legende: --- LA,95 (dB), --- LA,eq (dB), --- LA,01(dB) 

 
Zusammenfassung der Messergebnisse: 

 
 

Subjektiver Höreindruck: 

Die Umgebungslärmsituation wird maßgebend vom Straßenverkehr der direkt vorbeiführenden 
Gemeindestraße bzw. der B 37 Kremser Straße geprägt. Zeitweise waren auch Geräusche um-
liegender Betriebe, Flugzeugüberflüge sowie Naturgeräusche (Windgeräusche, Vogelgezwit-
scher) hörbar. 
 

04:00:00 08:00:00 12:00:00 16:00:00 20:00:00
 25 

 30 

 35 

 40 

 45 

 50 

 55 

 60 

 65 

 70 

 75 

 80 

 85 
Niederschlag

Pegelverlauf der Messergebnisse (24.07.2024):

Zeit [h:m:s]

P
eg

el
 [d

B
]

Min Max Min Max Min Max

38 51 48 59

24 44 38 48

44

24.07.2025

[dB(A)]

Tag (6-19 Uhr) 57 71
40 54

Nacht (22-6 Uhr) 49 55
30

MP 2

Pegel LA,95 LA,eq LA,01
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5 Bewertung 

5.1 Methodik 

Gemäß den Vorgaben des NÖ Raumordnungsgesetzes 2014 (NÖ ROG 2014) ist für die Um-
widmung erforderlich, dass die lärmtechnische Widmungskonformität nach der zulässigen Im-
mission nachgewiesen wird. Dabei ist zu klären, ob der zulässige äquivalente Dauerschallpegel 
für die angestrebte Baulandwidmung an den Widmungsgrenzen eingehalten wird. 
 
Die Beurteilung der Lärmsituation erfolgt gemäß Verordnung über die Bestimmung des äquiva-
lenten Dauerschallpegels bei Baulandwidmungen (LGBl. 8000/4-0) für die entsprechenden Be-
urteilungszeiträume unter Verwendung des Leitfadens „Lärm bei Wohnbaulandwidmungen“ des 
Landes Niederösterreich. 
Darin sind Lärmhöchstwerte des äquivalenten Dauerschallpegels LA,eq, die bei der Neufestle-
gung der Widmungsart Bauland in der jeweiligen Nutzungsart (§ 16 NÖ ROG) zu berücksichti-
gen sind, festgelegt. Diese sind an der Widmungsgrenze in einer Höhe von 1,50 m über dem 
Boden in den maßgeblichen Beurteilungszeiträumen Tag (06:00-22:00 Uhr) und Nacht (22:00-
06:00 Uhr) einzuhalten. 
Die Planungsrichtwerte für zulässige Schallimmissionen nach der Flächenwidmungskategorie 
für Wohnbauland betragen demnach: 

Widmungskategorie 

L A,eq  

Tag Nacht 

[dB(A)] 

Wohngebiet (BW) 
Agrargebiet (BA) 
Gebiete für erhaltenswerte Ortsstrukturen (BO) 

55 45 

Kerngebiet (BK) 60 50 

 
Von diesen Lärmhöchstwerten darf abgewichen werden, wenn 

�ƒ die Immissionen hauptsächlich durch Schienenverkehr verursacht werden, ist der Höchst-
wert nach § 2, Z. 1 jeweils um 5 dB(A) zu erhöhen. 

�ƒ durch einen Bebauungsplan ein erhöhter Lärmschutz (z.B. durch geschlossene Bebauungs-
weise) gewährleistet wird, darf der Höchstwert nach § 2 Z. 1 jeweils um bis zu 5 dB(A) 
erhöht werden. 

�ƒ ein besonders berücksichtigungswürdiges öffentliches Interesse (z.B. Schließung von Bau-
lücken, Abrundung von Baulandgebieten) vorliegt 

�ƒ der äquivalente Dauerschallpegel der Widmungsfläche das tatsächliche ortsübliche Aus-
maß nicht übersteigt 

�ƒ auf die Leitziele nach § 1, Abs. 2 des NÖ ROG 2014 Bedacht genommen wird. 
 
Bei einer erstmaligen Widmung von Bauland sind bei der Festlegung von lärmsensiblen Wid-
mungsarten (z.B. Wohnbauland) die Grundsätze gemäß § 14, Abs. 2, Z. 18 des NÖ ROG 2014, 
zu beachten: 

�ƒ Flächen, die nur durch abschirmende Maßnahmen (z.B. Lärmschutzwälle) für den beab-
sichtigten Widmungszweck für eine Umwidmung in Frage kommen, dürfen nur dann gewid-
met werden, wenn aus Sicht des Lärmschutzes keine besser geeigneten Flächen für den-
selben Widmungszweck verfügbar sind. 
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�ƒ Bei der Beurteilung des Lärmausmaßes ist nicht nur die aktuelle Situation, sondern auch 
die absehbare Entwicklung zu berücksichtigen. 

�ƒ Sind keine besser geeigneten Flächen für eine Umwidmung verfügbar, so ist eine Umwid-
mung auf Grund von abschirmenden Maßnahmen erst dann zulässig, wenn die auf Grund-
lage eines Lärmschutzprojektes gewählten Schutzmaßnahmen bezeichnet und sicherge-
stellt sind. Lärmschutzwände sind als Schutzmaßnahme unzulässig, wenn derselbe Zweck 
durch optisch besser geeignete Maßnahmen (z.B. bepflanzte Wälle) erreicht werden kann. 
Darüber hinaus ist die künftige Bebauung durch geeignete Festlegungen in einem Bebau-
ungsplan auf das Lärmschutzprojekt abzustimmen. 

5.2 Beurteilung 

Die schallmesstechnisch erhobene Umgebungslärmsituation wird maßgebend vom Straßenver-
kehr der direkt vorbeiführenden Gemeindestraße bzw. der B 37 Kremser Straße geprägt. Zeit-
weise waren auch Geräusche umliegender Betriebe (Sägewerk Gebrüder Steininger), Flug-
zeugüberflüge sowie Naturgeräusche (Windgeräusche, Vogelgezwitscher) hörbar. Eine mete-
orologische Beeinflussung der Messergebnisse war nicht gegeben. 

 
Die messtechnisch erhobenen energieäquivalenten Dauerschallpegel LA,eq liegen im Tag- und 
im Nachtzeitraum jeweils unter den Lärmhöchstwerten nach der entsprechenden Flächenwid-
mungskategorie für Bauland-Wohngebiet (BW) gemäß Verordnung über die Bestimmung des 
äquivalenten Dauerschallpegels bei Baulandwidmungen (LGBl. 8000/4-0). 
 

LA,eq 
MP1 MP2 Grenzwert 

(LGBl. 8000/4-0) [dB(A)] 

Tag (6-19 Uhr) 50 54 55 eingehalten 

Nacht (22-6 Uhr) 44 44 45 eingehalten 

 
Die schalltechnische Untersuchung zeigt, dass eine lärmtechnische Widmungskonformität der-
zeit gegeben ist. 
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6 Zusammenfassung 

Im südöstlichen Ortsteil von Rastenfeld bei Adresse Rastenfeld 85 soll Bauland-Wohngebiet 
(BW) im Ausmaß von ca. 950 m² neu gewidmet werden. Die Siedlungsgenossenschaft WAV 
plant hier die Errichtung einer Seniorenresidenz mit 8 Wohnungen auf einer Grundfläche von 
ca. 450 m². 
In einer Entfernung von etwa 120 m liegt die B 37, welche ein erhebliches Verkehrsaufkommen 
mit sich bringt. Außerdem befindet sich östlich der B 37 ein Betriebsgebiet mit einem lärmin-
tensiven Betrieb (Sägewerk, Gebrüder Steininger). Hier fahren etwa 50-100 LKW pro tag zum 
Betriebsgebiet zu, und laden Holzstämme auf einer Sortieranlage ab (Betriebszeiten werktags 
06:00-22:00 Uhr). 
 
Gemäß den Vorgaben des NÖ Raumordnungsgesetzes 2014 (NÖ ROG 2014) ist für die Um-
widmung erforderlich, dass die lärmtechnische Widmungskonformität nach der zulässigen Im-
mission nachgewiesen wird. Dabei ist zu klären, ob der zulässige äquivalente Dauerschallpegel 
für die angestrebte Baulandwidmung an den Widmungsgrenzen eingehalten wird. 
Die Beurteilung der Lärmsituation erfolgt gemäß Verordnung über die Bestimmung des äquiva-
lenten Dauerschallpegels bei Baulandwidmungen (LGBl. 8000/4-0) für die entsprechenden Be-
urteilungszeiträume unter Verwendung des Leitfadens „Lärm bei Wohnbaulandwidmungen“ des 
Landes Niederösterreich. 
 
Die schallmesstechnisch erhobene Umgebungslärmsituation wird maßgebend vom Straßenver-
kehr der direkt vorbeiführenden Gemeindestraße bzw. der B 37 Kremser Straße geprägt. Zeit-
weise waren auch Geräusche umliegender Betriebe, Flugzeugüberflüge sowie Naturgeräusche 
hörbar. Eine meteorologische Beeinflussung der Messergebnisse war nicht gegeben. 
 
Die messtechnisch erhobenen energieäquivalenten Dauerschallpegel LA,eq liegen im Tag- und 
im Nachtzeitraum jeweils unter den Lärmhöchstwerten nach der entsprechenden Flächenwid-
mungskategorie für Bauland-Wohngebiet (BW) gemäß Verordnung über die Bestimmung des 
äquivalenten Dauerschallpegels bei Baulandwidmungen (LGBl. 8000/4-0). 
 
Die schalltechnische Untersuchung zeigt, dass eine lärmtechnische Widmungskonformi-
tät derzeit gegeben ist. 
 
 
 
St. Pölten, im August 2025 



  

 
Gemeinde: Rastenfeld  

 
e r h a l t e n s w e r t e  G e b ä u d e  i m  G r ü n l a n d  

 
Geb 126 

Geb: keine Wohnnutzung 
            
            

      
Katastralgemeinde: Rastenfeld 

Grundstücksnummer: 2102 
Objektadresse: Rastenfeld 83, 3532 

Baubewilligungen: 1875/79: vermuteter Konsens 
 
2022: Sanierung des Dachstuhls bei der beste-
henden Scheune (GZ: B-2022-1139-00038) 

derzeitige Nutzung: landw. Wirtschaftsgebäude 
Art der Wasserversorgung: Hausbrunnen 

Art der Abwasserbeseitigung: öffentlicher Abwasserkanal 
Art der Erschließung: Gemeindestraße 

Erreichbarkeit mit Einsatzfahrzeugen: Winter und Sommer 
Anzahl der Wohneinheiten: 0 

baulicher Zustand: keine offensichtlichen Mängel 
Bewohnbarkeit letzte 10 Jahre: nicht erhoben 

Bestandsgefährdung: nein 
Ortsbild: keine Beeinträchtigung 

Stand der Erhebung: 23.04.2025 
Begründung: Erhalt des Bestandes und Ermöglichen der Erwei-

terung des Gebäudes, Diversifizierung der Nut-
zungen 

 
F O T O 
 

 
  
  



  

  
  

 



  

 
Gemeinde: Rastenfeld  

 
e r h a l t e n s w e r t e  G e b ä u d e  i m  G r ü n l a n d  

 
Geb 127 

Geb: keine Wohnnutzung 
            
            

      
Katastralgemeinde: Rastenfeld 

Grundstücksnummer: 1161/2 
Objektadresse: Rastenfeld 167a, 3532 

Baubewilligungen: 1997: Errichtung eines Nebengebäudes (GZ: 
875-01/97) 
 
2017: Änderung des Verwendungszweckes des 
Gartenhauses in Aufenthaltsräume für die Pri-
vatzimmervermietung in der warmen Jahreszeit 
(GZ: B-2017-1139-00037) 

derzeitige Nutzung: landw. Wirtschaftsgebäude 
Art der Wasserversorgung: öffentliche Wasserleitung 

Art der Abwasserbeseitigung: öffentlicher Abwasserkanal 
Art der Erschließung: Gemeindestraße 

Erreichbarkeit mit Einsatzfahrzeugen: Winter und Sommer 
Anzahl der Wohneinheiten: 0 

baulicher Zustand: keine offensichtlichen Mängel 
Bewohnbarkeit letzte 10 Jahre: nicht erhoben 

Bestandsgefährdung: nein 
Ortsbild: keine Beeinträchtigung 

Stand der Erhebung: 17.04.2025 
Begründung: Erhaltung und Ermöglichung von Sanierung bzw. 

Erweiterung des Gebäudes 
 
F O T O 
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